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Justizkanzler, 1975:1339 

Lag med instruktion för riksdagens ombudsmän, Gesetz mit 
Bestimmungen über den Justizombudsman, 1986:765 

Kapitel 

Kommunallag, Gemeindegesetz, 2017:725 

Dokument der Europäischen Kommission 

Konstitutionsutskottets protokoll, Publikation des 
Verfassungsausschusses des Reichstags 

litera 

Loseblattsammlung 

Note(n) 

North Atlantic Treaty Organization, Organisation des 
Nordatlantikvertrags 
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NGO 

Nr. 

NJA 

No. 

not. 

MWP 

m.m. 

OSF 

OSL 

OSZE 

o.ä. 

PUL 

Prop. 

ref. 

RB 

RF 

Rn. 

RO 

RÅ 

SekL 

SEV 

SIEPS 

Skr. 

SO 

sog. 

SOU 

SR 

Non-governmental Organization, Nichtregierungsorganisation 

Nummer 

Nytt juridiskt arkiv, Neues juristisches Archiv. Entscheidsammlung 
des obersten Gerichts 

Number 

notis, nicht wegleitender Entscheid (des HFD) 

Max Weber Programme 

med mera, und weitere 

Offentlighets- och sekretessförordning, Öffentlichkeits- und 
Geheimhaltungsverordnung, 2017:725 

Offentlighets- och sekretesslag, Öffentlichkeits- und 
Geheimhaltungsgesetz, 2009:400 

Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 

oder ähnlich 

Personuppgiftslag, Gesetz über personenbezogene Daten, 1998:204 

Proposition, Gesetzesentwurf 

referat, Leitentscheid (des HFD) 

Rättegångsbalk, (zivil- und strafrechtliche) Prozessordnung, 
1942:740 

Kungörelse om beslutad ny regeringsform, Bekanntmachung des 
Beschlusses über eine neue Regierungsform, 1974:152 

Randnummer(n) 

Riksdagsordning, Reichstagsordnung, 2014:801 

Regeringsrättens årsbok, Publikationsorgan des regeringsrätten 

Sekretesslag, Geheimhaltungsgesetz, 1980:100 

Sammlung der Europäischen Verträge (Veröffentlichungsreihe für 
völkerrechtliche Verträge des Europarates) 

Swedish Institute for European Policy Studies 

Skrivelse, Mitteilung der Regierung 

Successionsordning, Thronfolgeordnung, 1810:0926 

sogenannt(e/er) 

Statens offentliga utredningar, Staatliche öffentliche 
Untersuchungen, Botschaft der Regierung 

Systematische Sammlung des Bundesrechts 
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StGB 

SvJT 

TF 

Transparenz-
VO 

TRIPS 

TTIP 

DU 

UAbs. 

UNO 

Umwelt-
informations-
RL 

u.a. 

u.U. 

ValL 

vgl. 

VO SIS II 

WTO 

YGL 

Ziff. 

Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937, SR 311 

Svensk Juristtidning 

Tryckfrihetsförordning, Gesetz über die Pressefreiheit, 1949:105 

Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und 
des Rates über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des 
Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission vom 
30. Mai 2001, ABl. L 145 vom 31. Mai 2001, 43 

Agreement on trade-related aspects of intellectual property rights, 
Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des 
geistigen Eigentums vom 15. April 1994, SR 0.632.20 

Transatlantic trade and investment partnership 

Utrikesdepartementet, Aussendepartement 

Unterabsatz 

United Nations Organization, Vereinte Nationen 

Richtlinie 2003/4/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
über den Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen und 
zur Aufhebung der Richtlinie 90/313/EWG des Rates vom 
28. Januar 2003, ABl. L 41 vom 14. Februar 2003, 26 

und andere / unter anderem 

unter Umständen 

Vallag, Wahlgesetz, 2005:837 

vergleiche 

Verordnung (EG) Nr. 1987/2006 des Europäischen Parlaments und 
des Rates über die Einrichtung, den Betrieb und die Nutzung des 
Schengener Informationssystems der zweiten Generation vom 
20. Dezember 2006, ABl. L 381 vom 28. Dezember 2006, 4. 

World trade organisation, Welthandelsorganisation 

Yttrandefrihetsgrundlag, Grundgesetz über die 
Meinungsäusserungsfreiheit, 1991:1469 

Ziffer 
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Einleitung 

I. Ausgangslage und Zielsetzung 

Eine transparente Verwaltung ist ein wesentliches Prinzip für eine gut funk-
tionierende Demokratie.1 Kenntnis über die Tätigkeit und die Funktionsweise 
der Verwaltung ist als Kontrollmechanismus für die einzelne Person aber auch 
für die Gesellschaft als solche wertvoll und kann Machtmissbrauch vorbeugen. 
Transparenz stärkt weiter das Vertrauen in die Institutionen und die Politik.2 

In jüngerer Vergangenheit sind vielerorts Erlasse eingeführt worden, die das 
Ziel haben, die Transparenz in der Verwaltung zu erhöhen. Diese Erlasse füh-
ren bspw. Ansprüche auf Informationen oder amtliche Dokumente, die bei Be-
hörden vorhanden sind, oder Publikations- oder Informationspflichten für Be-
hörden ein. 

Dieser Trend setzte auf EU-Ebene in den 1990er-Jahren ein und erfasste zu 
Beginn des 21. Jahrhunderts auch die Schweiz.3 Das BGÖ trat am 1. Juli 2006 in 
Kraft und auch in den Kantonen wurden Gesetze erlassen, die das Öffentlich-
keitsprinzip einführten.4 

Unter Letzterem wird insbesondere ein Anspruch auf Informationen respek-
tive auf amtliche Dokumente verstanden, die bei Behörden vorhanden sind.5 

Damit verbunden war zumindest in der Schweiz ein Paradigmenwechsel.6 Der 
Grundsatz der Geheimhaltung der Verwaltungstätigkeit mit Öffentlichkeits-
vorbehalt wurde umgekehrt zugunsten des Grundsatzes der Öffentlichkeit mit 
Geheimnisvorbehalt.7 

Bohlin, offentlighetsprincipen, 15, Craig, 388. Zum Wert der Transparenz siehe Gusy, 4 ff. 
Zetterström/Lind, 151, Sefastsson, 11, Holstad/Holstad, 13, Fura, 271. 
Für die Übersicht über die historische Entwicklung in der EU siehe weiter hinten, Teil 7 
Kapitel 2 ff. 
Bspw. das IDG ZH, das am 1. Oktober 2008 in Kraft trat. 
Hierzu weiter hinten, Teil 2 Kapitel 3. 
Hierzu bspw. BGE 142 II 340 Erw. 2.2. 
Hierzu weitern hinten, Teil 1 Kapitel 1 II.1.2. 
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Auf globaler Ebene kann ebenfalls ein zumindest formell bestehender Trend 
hin zu grösserer Transparenz innerhalb von Verwaltungen beobachtet wer-
den, welche sich insbesondere durch die Einführung von entsprechenden Er-
lassen äussert.8 

Diese Entwicklung ist jedoch keine Einbahnstrasse in Richtung vollständige 
Transparenz. So bestehen bspw. weiterhin formelle Hürden wie Kosten und 
Formerfordernisse, die den Informationszugang und damit das Ausmass von 
Transparenz regulieren. Darüber hinaus können verwaltungsintern auch kul-
turelle Hürden oder mangelndes Wissen über das Öffentlichkeitsprinzip 
Transparenz verhindern. 

Weiter schränken auch konkurrierende Ansprüche wie das Recht auf Privat-
sphäre, der Schutz von Geschäftsgeheimnissen oder sicherheitsrelevanten In-
formationen die Transparenz ein.9 

Hinzu kommt, dass die Verwaltungsarbeit vielerorts um eine internationale 
Dimension erweitert worden ist. Insbesondere bei EU-Mitgliedstaaten hat die 
Zusammenarbeit bspw. in Form eines erhöhten Informationsaustausches un-
ter nationalen Behörden sowie mit EU-Organen zugenommen.10 In solchen 
Fällen trifft die in der internationalen Politik übliche Diskretion auf national 
geregelte Informationszugangsansprüche.11 

Wie mit Informationen, die in diesem Spannungsfeld ausgetauscht werden, 
umzugehen ist, und ob die Öffentlichkeit gar einen Anspruch auf Zugang zu 
diesen hat, ist nicht einheitlich geregelt. 

Weshalb lohnt sich nun ein Blick nach Schweden? Bereits seit 1766 kennt 
Schweden die verfassungsrechtlich festgehaltene Öffentlichkeit von amtlichen 
Dokumenten.12 Die königliche Verordnung über die Freiheit des geschriebenen 
Wortes und der Presse, auf die die heutige tryckfrihetsförordningen (Verord-
nung über die Pressefreiheit, in der Folge TF) zurückgeht, enthielt primär Be-
stimmungen zur Pressefreiheit und wortwörtlich das Recht einer oder eines 
Jeden, über alles zu schreiben, was ihr oder ihm beliebt.13 

Siehe hierzu Jäderblom, 347 ff., sowie die Übersicht bei Blanke/Perlingeiro, 6 ff. 
Hierzu weiter hinten, Teil 3 Kapitel 1 III.3.2. 
Reichel, svenska förvaltningsmodellen, 66. 
Zu diesem Spannungsfeld weiter hinten, Teil 5 Kapitel 2. 
Hirschfeldt, free access, 21, Marcusson, Ausprägungen, N 46. 
Riekkinen/Suksi, 6. Die ursprüngliche Fassung der TF geht zurück auf ein Pamphlet von 
Peter Forsskål. Zur Person von Peter Forsskål siehe Goldberg, 13 ff. 
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9 
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13 
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Die königliche Verordnung anerkannte bereits damals die organische Bezie-
hung zwischen dem Recht auf Zugang zu Informationen und der Meinungs-
äusserungsfreiheit.14 Die lange Tradition der Transparenz, welche im Übrigen 
keinesfalls frei von temporären Einschränkungen und wiederholten Rück-
schlägen war, wird weiterhin hochgehalten.15 

Dem Zugang zu amtlichen Dokumenten kommt im Staatsaufbau Schwedens 
eine Sonderrolle zu und kann durchaus als Ideologie bezeichnet.16 Der verfas-
sungsrechtlich festgehaltene Anspruch auf Zugang zu amtlichen Dokumenten 
sowie die detaillierte materielle und prozessuale Regelung der Meinungsäus-
serungsfreiheit auf Verfassungsstufe suchen weltweit ihresgleichen.17 

Diese umfassende rechtliche Verankerung sowie die lang gelebte Tradition des 
Öffentlichkeitsprinzips haben vielerorts ihre Spuren hinterlassen. So wird vom 
Recht auf Zugang zu amtlichen Dokumenten insbesondere durch Journalis-
ten rege Gebrauch gemacht.18 Dies beeinflusst die tägliche Arbeit der Verwal-
tungsangestellten auf verschiedenste Art und Weise und trägt dazu bei, dass 
die Effektivität der Verwaltung hoch und Korruption in Schweden tief ist.19 

Auch im Aussenverhältnis hat sich Schweden als Akteur positioniert, der das 
Öffentlichkeitsprinzip international fördern will.20 Im Vorfeld des schwedi-
schen EU-Beitritts im Jahr 1995 sah die Regierung bspw. die Möglichkeit,21 den 
noch zaghaften Transparenzbestrebungen in der EU im Bunde mit den damals 
ebenso vor dem Beitritt zur EU stehenden skandinavischen Staaten Finnland 
und Norwegen Aufwind zu verleihen.22 

Riekkinen/Suksi, 6, Hirschfeldt, freedom of speech, 55 ff. 
Siehe die ausführliche historische Zusammenfassung bei Hirschfeldt, 1766 års tryckfrihe-
tsförordning, 4 ff., oder bei Axberger, tryckfrihetens rättsliga utveckling, 241 ff., und die 
kürzere Übersicht bei Nergelius, constitutional law in Sweden, 14 ff. 
Jonason, accès à l’information, 37, Zetterström/Lind, 151. 
Österdahl, offentlighetsprincipen, utrikessekretessen och EU, 616, Hirschfeldt, konstutio-
nellt yttrandefrihetsskydd, 592, Warnling Conradson/Bernitz, 155. 
Zum Verhältnis Öffentlichkeitsprinzip und Journalismus weiter hinten, Teil 2 Kapitel 3 
III.3.1. 
Strömberg/Lundell, grundlagsskyddad yttrandefrihet, 141, Höök, introduktion, 11. 
Bohlin, offentlighetsprincipen, 22. 
Prop. 1994/95:112, 18. 
Einen detaillierten Vergleich des Öffentlichkeitsprinzips in Schweden, Finnland, Däne-
mark, Norwegen und Island bietet Jørgensen, offentlighed, 9 ff. Übersichtlicher ders., sig-
nificant differences, 179 ff., und ders., access or secrecy, 113 ff. 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Einleitung

3



Im Anschluss an den EU-Beitritt sah es Schweden als seine Aufgabe an, die 
Sache der Transparenz voranzutreiben.23 Mit dem Inkrafttreten der Transpa-
renz-VO, welche ein Regelwerk für den Zugang zu Dokumenten auf EU-Ebene 
einführte,24 konnte Schweden auch einen bedeutenden Erfolg verbuchen.25 

Weiter zählt Schweden zu jenen Ländern, welche die jüngst in Kraft getretene 
Konvention des Europarats über den Zugang zu amtlichen Dokumenten rati-
fiziert haben.26 Zudem war das Thema Transparenz ein Schwerpunkt im Rah-
men der schwedischen Mitgliedschaft im UNO-Sicherheitsrat 2017-2018.27 

Auf das Spannungsverhältnis zwischen der in Schweden hochgehaltenen Tra-
dition des Öffentlichkeitsprinzips und der im auswärtigen Handeln üblicher-
weise vorherrschenden Diskretion fokussiert die vorliegende Arbeit. 

Nebst einigen Erfolgen musste die schwedische Regierung nämlich nicht sel-
ten einen schwierigen Spagat zwischen dem Erhalt des Öffentlichkeitsprinzips 
und den Bestrebungen um Geheimhaltung im praktischen aussenpolitischen 
Handeln vollziehen. Die Internationalisierung der Verwaltungstätigkeit hat 
diesen Spagat erschwert. 

Entsprechend sollen die Praxis schwedischer Verwaltungsbehörden und Ge-
richte bei der Anwendung des Öffentlichkeitsprinzips im Bereich des auswär-
tigen Handelns beleuchtet und folgende Fragen verfolgt werden: 

Wie steht es in Schweden mit dem weitherum bekannten, tief verwurzelten 
Öffentlichkeitsprinzip im Bereich der als geheim geltenden und von der exe-
kutiven Gewalt geprägten Aussenpolitik? Welche Auswirkungen hat das Vor-
rang beanspruchende EU-Recht auf die schwedische Verwaltungspraxis? Und 
wie kann das schwedische Öffentlichkeitsprinzip in einer zunehmend interna-
tionalisierten Verwaltungstätigkeit weiterentwickelt werden? 

Marcusson, Ausprägungen, N 47, Funcke, 38. 
Hierzu weiter hinten, Teil 7 Kapitel 2 IV.3. 
Funcke, 40. 
Konvention des Europarats über den Zugang zu amtlichen Dokumenten vom 18. Juni 2009, 
SEV 205. Siehe hierzu den Status der Konvention in den Mitgliedstaaten des Europarats: 
<https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/205/signa-
tures?module=signatures-by-treaty&treatynum=205>. 
Skr. 2018/19:104, 6. 
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II. Vorgehen 

In einem ersten Kapitel sollen zunächst Begriffe erklärt und voneinander ab-
gegrenzt werden. Eine Einordnung dieser Begriffe im verwaltungsrechtlichen 
Kontext soll hernach den Boden bereiten, um das schwedische Öffentlich-
keitsprinzip zu erforschen. Es folgt sodann eine Darlegung der rechtlichen 
Grundlagen des Öffentlichkeitsprinzips in Schweden, wobei soweit notwendig 
der entsprechende verfassungs- und verwaltungsrechtliche Rahmen be-
schrieben wird. 

Mit dem erwähnten Fokus auf auswärtiges Handeln werden die Grundlagen 
des Rechts auf Zugang zu amtlichen Dokumenten und die Geheimhaltungsge-
setzgebung in Schweden betrachtet. Hierbei gilt auch der Praxis der schwedi-
schen Gerichte das Augenmerk. 

Es folgt eine Betrachtung der Durchsetzungsmechanismen des Öffentlich-
keitsprinzips sowie der europäischen Rechtsgrundlagen, die Schweden auf-
grund seiner Mitgliedschaft in der EU und im Europarat ebenso zu befolgen 
verpflichtet ist. Zuletzt folgen die Schlussbetrachtungen sowie einige persön-
liche Erfahrungen des Autors mit schwedischen Behörden im Umgang mit 
dem Öffentlichkeitsprinzip. 

III. Umgang mit schwedischen Quellen 

Die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit bedingt die umfassende Auseinander-
setzung mit schwedischen Rechtsquellen, deren Fundstellen sowie der schwe-
dischen Sprache. Der Grossteil der verwendeten Quellen sind schwedische 
Literatur‑, Erlass- und Urteilstexte sowie weitere Materialien. Die Zitierung 
dieser Rechtsquellen unterscheidet nicht sich nicht fundamental von den hie-
sigen Praktiken. Dennoch gibt es zahlreiche Unterschiede. Bspw. werden keine 
bestimmten Erwägungen von Urteilen zitiert sondern bloss das gesamte Ur-
teil. 

Bei der Zitierung von schwedischen Quellen wie bspw. Gerichtsurteilen hat 
sich der Autor an die schwedische Doktrin gehalten.28 Teilweise – bspw. bei 
der Angabe von Erlassartikeln – wurde die Zitierung zwecks besserer Lesbar-
keit an die schweizerische Praxis angepasst. Weiter werden mitunter schwei-
zerische Fundstellen von internationalen Verträgen zitiert, um die Auffindbar-
keit zu vereinfachen. 

Hierzu Trolle Önnerfors/Wenander, 47 ff. 28 
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Sämtliche schwedischen Begriffe sind entweder im Abkürzungsverzeichnis 
oder im Lauftext übersetzt. Die Übersetzungen stammen vom Autor. Dabei 
wurde versucht, den Sinn sowie die rechtliche Bedeutung zu erfassen und auf 
Deutsch respektive die schweizerische Rechtsordnung zu adaptieren. Eine ge-
wisse Unschärfe ist trotz aller Sorgfalt nicht auszuschliessen. Bedeutsamere 
Begriffe werden mehrfach auf Schwedisch genannt, um zum Ausdruck zu brin-
gen, welche rechtliche Bedeutung an diesen Begriff geknüpft ist. 

Die folgende Liste mit zuletzt im Juli 2021 konsultierten Links soll die Auffind-
barkeit der zitierten schwedischen Quellen erleichtern: 

– Erlasse: 
Homepage des Reichtags <https://www.riksdagen.se/sv/dokument-la-
gar/> 
Gemeinsame Homepage der öffentlichen Verwaltung mit Rechtsinforma-
tionen <https://www.lagrummet.se/rattsinformation/lagar-och-forord-
ningar> 
U.a. kommunale Erlasse <https://www.lagrummet.se/rattsinformation/
myndigheters-foreskrifter> 
Von Schweden eingegangene völkerrechtliche Abkommen <https://www.
regeringen.se/rattsliga-dokument/sveriges-internationella-overens-
kommelser/> 

– Urteile/Verwaltungsbeschlüsse: 
Homepage der schwedischen Gerichte <https://www.domstol.se/
domar-och-beslut/publicerade-domar-och-avgoranden/> 
Leitentscheide verschiedener Instanzen <https://rattsinfosok.dom-
stol.se/lagrummet/> 
Urteile des HD <https://www.domstol.se/hogsta-domstolen/avgoran-
den/> 
Urteile des HFD <https://www.domstol.se/hogsta-forvaltningsdomsto-
len/avgoranden/> 
Beschlüsse des JK <https://www.jk.se/beslut-och-yttranden/> 
Beschlüsse des JO <https://www.jo.se/sv/JO-beslut/Soka-JO-beslut/> 

– Materialien: 
Gemeinsame Homepage der öffentlichen Verwaltung mit Materialien 
<https://www.lagrummet.se/rattsinformation/forarbeten> 
SOU <https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offent-
liga-utredningar/> 
Digitalisierte SOU ab 1922 <https://sou.kb.se> 
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– Literatur/Kommentare: 
Privater Informationsdienst mit Verfassungs- und Gesetzeskommenta-
ren, Urteilen und Materialien <https://www.nj.se/juno> 
Bibliothekskatalog <https://libris.kb.se/> 

– Weitere: 
Privat betriebene Sammlung von u.a. Erlassen, Urteilen und Materialien 
<https://lagen.nu/> 
Liste mit ins Englische übersetzten schwedischen Rechtsbegriffen der 
schwedischen Gerichte <https://www.domstol.se/om-sveriges-domsto-
lar/for-professionella-aktorer/svenskengelsk-ordlista-for-sveriges-
domstolar/> 
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Teil 1: Verwaltungsrechtliche Einordnung 

Kapitel 1: Begriffe 

I. Vorbemerkungen 

Zunächst sollen verschiedene Begriffe erläutert und im verwaltungsrechtli-
chen Kontext eingeordnet werden. Hierzu zählen die Begriffe der Offenheit, 
der Öffentlichkeit und der Transparenz. Aufgrund der je nach Rechtsordnung 
unterschiedlichen Tragweite der Begriffe der Offenheit, der Öffentlichkeit so-
wie der Transparenz soll in der Folge der Umschreibung ebenjener Begriffe 
Aufmerksamkeit geschenkt werden. So ist nicht nur die Übersetzung mögliche 
Quell von Unschärfe, auch werden oben genannte Begriffe häufig auch als 
Synonyme verwendet. 

II. Offenheit, Öffentlichkeit und Transparenz 

1. Transparenz als Gegensatz zum Geheimnis 

Die Begriffe der Transparenz, der Offenheit und der Öffentlichkeit sowie der 
Zugänglichkeit haben insofern Gemeinsamkeiten als sie als Gegensatz zum 
Geheimnis, der Dunkelheit, der Privatsphäre verstanden werden können.29 

So zielen Transparenz, Offenheit und Öffentlichkeit auf grundsätzlicher Ebene 
darauf ab, Zugänglichkeit zu schaffen, sowie Einsicht und Teilhabe zu ermög-
lichen. Demgegenüber stehen die Begriffe des Geheimnisses, der Dunkelheit 
oder der Privatsphäre für das Gegenteil. 

Diesem dualen Spannungsverhältnis folgt das Öffentlichkeitsprinzip auf der 
einen Seite und dem (Staats‑)Geheimnis auf der anderen Seite. Ohne den Um-
stand, dass bspw. Behörden gewisse Informationen geheim halten wollen, gäbe 
es das Öffentlichkeitsprinzip nicht.30 

Reichel, openness and transparency, 935, Koivisto, 8. 
Curtin/Eckes, 9. 

29 
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1.1 Interessenausgleich am Beispiel des Zugangsrechts 

Häufig müssen die Interessen an der Öffentlichkeit respektive der Geheim-
haltung gegeneinander abgewogen werden. In der Folge wird der Zugang zu 
amtlichen Dokumenten als Teil des Öffentlichkeitsprinzips betrachtet, der als 
rechtliches Instrument exemplarisch aufzeigt, welche Interessenabwägungen 
im Spannungsverhältnis zwischen Offenheit und Geschlossenheit, zwischen 
Öffentlichkeit und Privatsphäre sowie zwischen Transparenz und Dunkelheit 
vorzunehmen sind. 

Einsicht in die Tätigkeit der Verwaltung ist für eine demokratische Gesell-
schaft grundsätzlich vorteilhaft und kann Machtmissbrauch vorbeugen.31 Doch 
kann die Einsicht nicht grenzenlos sein, ohne dass sie wichtige andere Inter-
essen privater oder öffentlicher Natur tangiert. 

Bspw. kann die Einsicht in Steuerdaten von Privatpersonen Öffentlichkeit über 
Einkommens- und Vermögensverhältnisse herstellen und damit wertvolle Er-
kenntnisse für eine politische Diskussion bereitstellen. Doch geht dies zulas-
ten der Privatsphäre der von dieser Einsicht betroffenen Privatpersonen. Da-
bei ist es an der Gesellschaft in einem politischen Prozess auszuloten, welches 
Mass von Öffentlichkeit im Steuerbereich erwünscht ist. 

An dieser heiklen Schnittstelle knüpft die Geheimhaltung an. Geheimhaltung 
beruht darauf, dass eine spezifische Information Aussenstehenden vorenthal-
ten wird bzw. werden muss.32 Durch die Geheimhaltung erfährt diese Informa-
tion eine Wertsteigerung, welche nicht unbedingt auf dem Informationsgehalt 
an sich sondern auf dem Umstand beruht, dass diese Information nur einem 
bestimmten Personenkreis bekannt ist.33 

Das Wissen über letzteren Umstand vermag die Position einer Person oder 
auch einer Organisation zu stärken. Kontrolle über Geheimhaltung bzw. 
Transparenz bedeutet somit Macht, da es das Verhalten anderer beeinflussen 
kann.34 

Reichel, openness and transparency, 935, Koivisto, 8. 
Curtin/Eckes, 9. 
Curtin/Eckes, 9. 
Curtin/Eckes, 9. 
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1.2 Rolle von Informationszugangs- bzw. 
Geheimhaltungsgesetzen 

Viele Staaten regeln dieses Spannungsverhältnis mittels generell-abstrakten 
Erlassen, die eine Interessenabwägung vorsehen und festlegen, welche priva-
ten oder öffentlichen Interessen Schutz geniessen und dadurch Geheimhal-
tung legitimieren können. 

Während die privaten Interessen typischerweise den Schutz von Geschäftsge-
heimnissen von Unternehmen respektive der Privatsphäre umfassen, bezwe-
cken öffentliche Interessen den Schutz der nationalen Sicherheit, von wirt-
schafts- oder währungspolitischen Interessen oder die Beziehungen eines 
Staates zu anderen Staaten oder internationalen Organisationen.35 

Die Abwägung dieser konkurrierenden Interessen wird häufig durch einen ge-
nerell-abstrakten Rahmen abgesteckt. Solche Erlasse können wie folgt be-
schrieben werden. Oftmals wird im Grundsatz ein Anspruch auf Zugang zu 
Informationen oder amtlichen Dokumenten statuiert, welcher bei Vorliegen 
einer Ausnahme eingeschränkt wird. Die Ausnahme wird durch ein normativ 
anerkanntes Interesse, welches der Öffentlichkeit entgegensteht, begründet. 
Ausnahmen können dabei gemäss SCHOCH auf dreierlei Art und Weise formu-
liert werden.36 

Die bereichsweise Ausnahme entzieht bspw. ein Ministerium oder eine be-
stimmte Art von Information generell dem Zugang. Eine Abwägung der gegen-
läufigen Interessen bedarf es im Einzelfall dabei nicht. Ein absoluter Verwei-
gerungsgrund impliziert eine abschliessende Entscheidung des Gesetzgebers 
zugunsten der Geheimhaltung. Wird der Tatbestand erfüllt, wird kein Infor-
mationszugang gewährt. Ein relativer Verweigerungsgrund schützt ein der 
Öffentlichkeit entgegenstehendes Interesse insoweit diesem Interesse durch 
Zugang Schaden zugefügt würde. Die betreffende Information ist jedoch zu-
gänglich zu machen, wenn das Interesse an der Öffentlichkeit das Geheimhal-
tungsinteresse überwiegt. 

So bspw. im OSL aber auch im BGÖ, im IDG ZH sowie der Transparenz-VO. 
Schoch, 391. 

35 
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2. Unterschied zwischen Offenheit, Öffentlichkeit und 
Transparenz 

Trotz der oben beschriebenen Gemeinsamkeiten sind die Begriffe der Offen-
heit, der Öffentlichkeit sowie der Transparenz einander nicht in jedem Zusam-
menhang gleichzusetzen. Dabei existieren für die drei Begriffe keine Legalde-
finitionen, die globale bzw. paneuropäische Geltung beanspruchen könnten. 
Eine einheitliche Doktrin zur Unterscheidung hat sich bislang nicht etabliert 
und so bleibt der Unterschied nicht zuletzt aufgrund der unterschiedlichen 
Semantik in verschiedenen Sprachen unklar.37 Obwohl der Unterschied für die 
vorliegende Arbeit nicht von entscheidender Bedeutung ist, soll nachstehend 
auf die Tragweite der Begriffe eingegangen werden. 

Unter dem Prinzip der Transparenz wird primär das Recht von Bürgerinnen 
und Bürgern auf Zugang zu amtlichen Dokumenten verstanden.38 Das Prinzip 
der Transparenz stellt weiter Anforderungen an die Behörden bezüglich der 
Durchführung von Verfahren, die Offenlegung von Verfahrensschritten und 
bezüglich der Angabe von inhaltlich bzw. formell zuständigen Verwaltungsein-
heiten sowie an Klarheit und Begründung von Entscheidungen.39 

Auch die Möglichkeit, die Aktivitäten von gewählten Vertreterinnen und Ver-
tretern sowie Beamtinnen und Beamten zu überprüfen, wird bisweilen unter 
den Begriff der Transparenz gefasst.40 Transparenz bezweckt, dem Handeln 
von Behörden Legitimität und Glaubwürdigkeit zu verschaffen.41 

Der Begriff der Öffentlichkeit umfasst gemäss REICHEL Bestimmungen zur Ein-
sicht in die Tätigkeit öffentlicher Organe und Zugang zu Informationen.42 

Bspw. wird unter dem Begriff allmänna handlingars offentlighet (Öffentlichkeit 
amtlicher Dokumente) in Kap. 2 TF der Zugang zu amtlichen Dokumenten ge-
regelt. Häufig werden unter dem Begriff der Öffentlichkeit auch Bestimmun-

Alemanno, 73, Sommermann, N 42, Curtin/Mendes, 103, Reichel, offentlighet i en globali-
serad värld, 355. Ausführlich zum Begriff der Transparenz Koivisto, 2 ff. 
Prechal/De Leeuw, 205, Reichel, openness and transparency, 938, Sommermann, N 40. 
Craig, 389, Sommermann, N 41, Gusy 2. 
Smith, 61. 
Reichel, offentlighet i en globaliserad värld, 355. 
Reichel, offentlighet i en globaliserad värld, 355. Auch Tiilikka, 80 ff., verwendet den Begriff 
der Öffentlichkeit in diesem Sinne. 
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gen gefasst, die die Teilnahme der Öffentlichkeit an Gerichtsverhandlungen 
(Kap. 5 § 1 RB respektive Art. 30 Abs. 3 BV) oder einer parlamentarischen Bera-
tung (bspw. Kap. 4 § 9 RF respektive Art. 158 BV) ermöglicht.43 

Offenheit wird demgegenüber weiter gefasst und soll bspw. gemäss Art. 15 Abs. 
1 AEUV die verantwortungsvolle Verwaltung sowie die Beteiligung der Zivilge-
sellschaft fördern.44 

Jermsten, förhandlingsoffentligheten zu Kap. 2 § 11 RF. 
Jørgensen, access or secrecy, 113. 

43 

44 

Kapitel 1: Begriffe

13



Kapitel 2: Transparenz in der Aussenverwaltung 

I. Vorbemerkungen 

In der Folge soll betrachtet werden, welche Rollen die unterschiedlichen 
Staatsgewalten bei der Geheimhaltung im Bereich des auswärtigen Handelns 
einnehmen und welche spezifischen Instrumente zur Herstellung von Trans-
parenz bestehen. 

II. Exekutive im auswärtigen Handeln 

Während die demokratische Kontrolle über die Exekutive und die Rechen-
schaftspflicht in der Innenpolitik eine wichtige Rolle spielen, werden diesbe-
züglich an die Aussenpolitik aus einer verfassungstraditionellen Sicht weniger 
hohe Anforderungen gestellt.45 Zwar wird in der modernen Verfassungspraxis 
davon ausgegangen, dass auch die Aussenpolitik an eine konstitutionelle Kom-
petenzordnung gebunden ist,46 doch sind die Befugnisse der Exekutive oftmals 
verhältnismässig stark und Mitspracherechte der Legislative und der Bevölke-
rung schwach ausgeprägt.47 

In Schweden wird die starke Position der Exekutive in der Aussenpolitik in 
Kap. 10 § 1 RF auf Stufe der Verfassung statuiert. Und auch in der Schweiz steht 
mit Art. 184 BV eine ähnliche Bestimmung für das in dieser Hinsicht grosse Ge-
wicht der Exekutive. Diese Vormachtstellung der Exekutive äussert sich bspw. 
darin, dass die Ministerien, die das auswärtige Handeln koordinieren, im Ver-
gleich zu den Parlamenten als zuständige Kontrollorgane über beträchtliche 
Ressourcen und grosse Kenntnisse verfügen. Diese Konstellation wird häufig 
als Antwort auf die Natur der Aussenpolitik betrachtet, welche eine spezifische 
Kompetenzordnung mit einer starken Exekutive erfordert.48 

Krajewski, N 150. 
Krajewski, N 150. 
Eeckhout, 194. So auch in Schweden, Zetterström/Lind, 90. 
Dazu kritisch Krajewski, N 152. 

45 

46 

47 

48 

Teil 1: Verwaltungsrechtliche Einordnung

14



So wird die Aussenpolitik grundsätzlich von der Exekutive gestaltet und inner-
halb der Verwaltung koordiniert respektive vorbereitet.49 Zwar gibt es durch-
aus Instrumente, die die Transparenz innerhalb der Verwaltung herstellen 
können, doch spielt sich die Tätigkeit der Verwaltung verglichen mit der Par-
lamentstätigkeit weniger in der Öffentlichkeit ab.50 

Hinzu kommt, dass Geheimhaltung im Bereich des auswärtigen Handelns 
nämlich nicht nur damit begründet wird, dass bestimmte Bereiche wie die 
nationale Sicherheit materiell tangiert sind. Bedeutsam ist in dieser Hinsicht 
auch, dass im auswärtigen Handeln fremde Akteure involviert sind, die ihre 
eigenen Interessen verfolgen.51 Geheimhaltung stellt insofern eine Notwen-
digkeit dar, um Verhandlungsstrategien, wie bspw. rote Linien oder interne 
Abmachungen, vor dem Gegenüber zu verschleiern und so ein potenziell bes-
seres Verhandlungsergebnis zu erzielen.52 

Entsprechend sehen die meisten Rechtsordnungen die Möglichkeit für die 
Beschränkung des Zugangsrechts im Bereich des auswärtigen Handelns aus-
drücklich vor. So beschränkt Kap. 15 § 1 OSL den Zugang zu amtlichen Doku-
menten in der Aussenpolitik ebenso wie Art. 7 Abs. 1d BGÖ. 

Unbestritten ist, dass dieses Übergewicht der Exekutive in einer Zeit, in wel-
cher immer mehr Bereiche durch internationale Zusammenarbeit und völker-
rechtliche Übereinkommen geprägt sind, an zusätzlicher Bedeutung gewinnt. 
So wird bspw. argumentiert, dass sich im Rahmen der EU die faktische Gesetz-
gebung auf die Ebene von internationalen Abkommen verlagert habe.53 Dies 
mit entsprechend negativen Konsequenzen für die Beteiligung der nationalen 
Legislative. 

Das auswärtige Handeln der EU ist durch ihren institutionellen Aufbau eben-
falls stark durch die exekutive Gewalt geprägt,54 während das Zugangsrecht in 
diesem Bereich durch Art. 4 Abs. 1a dritter Spiegelstrich Transparenz-VO be-
schränkt werden kann. 

Svahn Starrsjö, N 255 zu Kap. 10 § 1 RF. 
Zur Öffentlichkeit der Parlamentsarbeit in Schweden weiter hinten, Teil 2 Kapitel 1 II.1.4. 
Curtin/Eckes, 17. 
Hierzu Reichel, openness and transparency, 942. Ausführlich Pozen, 276 ff., welcher die 
Argumente für Geheimhaltung nach utilitaristischen, liberal-demokratischen und verfas-
sungsmässigen Gesichtspunkten ordnet. 
Eeckhout, 193. 
So legt der Europäische Rat gemäss Art. 22 Abs. 1 EUV die strategischen Interessen und 
Ziele fest, die gemäss Art. 16 Abs. 6 EUV durch den Rat konkretisiert werden. 

49 

50 
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III. Legislative im auswärtigen Handeln 

Während das Zugangsrecht durch verschiedene Erlasse sowohl in Schweden, 
der Schweiz und in der EU im Bereich des auswärtigen Handelns beschränkt 
werden kann, stehen der Legislative spezifische Instrumente zur Verfügung, 
um Einsicht in das Handeln der Exekutive im auswärtigen Handeln zu erhalten. 
In Schweden wird die entsprechende Parlamentskommission laufend über 
aussenpolitische Entwicklungen informiert.55 Auch Art. 184 Abs. 1 BV erwähnt 
die Mitwirkungsrechte der Bundesversammlung in diesem Bereich. 

Darüber hinaus stehen den Parlamenten bzw. deren Mitgliedern verschiedene 
parlamentarische Instrumente zur Verfügung, um von der Exekutive Informa-
tionen über die Aussenpolitik zu erhalten. 

Siehe weiter hinten, Teil 2 Kapitel 1 II.1.4. 55 
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Kapitel 3: Transparenz im Kontext von Grundrechten 

I. Vorbemerkungen 

Ein wichtiger Hebel zur Erreichung von transparenten Verhältnissen innerhalb 
der Verwaltung sind bestimmte Grundrechte. Die einschlägigen Grundrechte 
und weiteren Rechtsansprüche sollen in der Folge beschrieben werden. Je 
nach Rechtsordnung besitzen die Rechtsansprüche eine unterschiedliche 
Tragweite, wobei der Schreibende insbesondere die schwedische Rechtsord-
nung betrachtet. 

II. Anwendbare Grundrechte 

1. Meinungsäusserungsfreiheit 

Die Meinungsäusserungsfreiheit umfasst gemäss Kap. 2 § 1 Ziff. 1 RF das Recht 
auf freie Äusserung von Gedanken, Meinungen und Gefühlen sowie die Ver-
breitung von Informationen in Wort, Schrift und Bild sowie mittels weiterer 
Übertragungsmöglichkeiten. Damit sichert Kap. 2 § 1 Ziff. 1 RF nicht nur die 
freie Meinungsäusserung zu, sondern legt Wert auf die Vermittlung von In-
formationen.56 Kap. 2 § 1 Ziff. 1 RF gewährt Schutz gegen Beschränkungen der 
Meinungsäusserungsfreiheit durch Behörden.57 

Die Meinungsäusserungsfreiheit wird in Kap. 2 § 1 RF als erstes Grundrecht 
genannt und geniesst ein im Vergleich zu anderen Ländern sehr stark ausge-
bauten Schutz auf Verfassungsstufe.58 Im Hinblick auf das Öffentlichkeitsprin-
zip gilt es zu bedenken, dass die Meinungsäusserungsfreiheit gemäss Kap. 2 § 1 
Ziff. 1 RF keine behördliche Pflicht zur Mitteilung von Informationen enthält.59 

Holmberg/Stjernquist et al., yttrandefriheten zu Kap. 2 § 1 RF. 
Jermsten, yttrandefrihet zu Kap. 2 § 1 RF. 
Hirschfeldt, konstitutionellt yttrandefrihetsskydd, 592. 
Strömberg/Lundell, handlingsoffentlighet och sekretess, 7. 

56 

57 

58 

59 
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In der Meinungsäusserungsfreiheit liegt auch der Kern zu weiteren Grund-
rechten wie bspw. der Pressefreiheit. Die Meinungsäusserungsfreiheit nach 
Kap. 2 § 1 Ziff. 1 RF ist direkt anwendbar.60 Nicht im Grundrechtskatalog der RF 
geregelt wird die Pressefreiheit, die in den Anwendungsbereich der TF fällt.61 

2. Pressefreiheit 

Die Pressefreiheit wird in Schweden als Teil der Meinungsäusserungsfreiheit 
betrachtet und enthält gemäss Kap. 1 § 1 TF das Recht, Gedanken, Meinungen 
und Gefühle schriftlich zu verbreiten.62 Weiter beinhaltet die Pressefreiheit 
das Recht, amtliche Dokumente bekannt zu geben und Informationen weiter 
zu verbreiten. Darüber hinaus wird das Recht auf die Publikation von Schriften 
unter Kap. 1 § 1 TF gefasst. 

Überhaupt findet die TF von einigen Ausnahmen abgesehen nur Anwendung, 
wenn es sich um physisch vorhandene Schriften handelt (Kap. 1 § 2 TF).63 Mei-
nungsäusserungen, Gedanken, Gefühle und Informationen, die über andere 
mediale Kanäle verbreitet werden, fallen in den Anwendungsbereich anderer 
Erlasse.64 

Zweck der Pressefreiheit nach Kap. 1 § 1 TF ist die Förderung des freien Mei-
nungsaustausches, der Information der Bevölkerung sowie des freien künstle-
rischen Schaffens. Die Pressefreiheit stellt damit einen weiteren Pfeiler einer 
offenen Gesellschaft dar. 

Die schwedische Verfassung regelt die Pressefreiheit sehr detailliert und ent-
hält sowohl Bestimmungen materieller als auch prozessualer Art.65 Die Presse-
freiheit nach schwedischer Ausgestaltung sieht ein sehr weit gehendes Recht 
vor, Informationen mitzuteilen, und ermöglicht es Verwaltungsangestellten 
unter bestimmten Umständen, straffrei geheime Informationen zum Zwecke 
der Publikation an Dritte weiterzugeben.66 

Jermsten, N 17 zu Kap. 2 RF 
Jermsten, N 18 zu Kap. 2 § 1 RF. 
Warnling Conradson/Bernitz, 17, Holmberg/Stjernquist et al., allmänt; de positiva opini-
onsfriheterna zu Kap. 2 § 1 RF. 
Axberger, N 8 zu Kap. 1 § 2 TF. 
Bspw. in den Anwendungsbereich der YGL. Dazu weiter hinten, Teil 2 Kapitel 1 II.1.1.c. 
Zur tryckfrihet weiter hinten, Teil 2 Kapitel 3 III. 
Zur meddelarfrihet weiter hinten, Teil 2 Kapitel 3 III.3.3.a. 

60 

61 

62 

63 
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65 

66 
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3. Informationsfreiheit 

Kap. 2 § 1 Ziff. 2 RF garantiert in Schweden die Informationsfreiheit. Diese kann 
in zwei Teilelemente gegliedert werden. 

3.1 Freiheit, Informationen zu empfangen und zu beschaffen 

Die Informationsfreiheit gemäss Kap. 2 § 1 Ziff. 2 RF enthält zum Einen die 
Freiheit, Informationen aber auch Meinungsäusserungen Anderer zu empfan-
gen und zu verbreiten und zum Anderen das Recht, Informationen zu beschaf-
fen. Hierdurch wird kein Recht auf bestimmte Informationen statuiert.67 Diese 
auf dem Wortlaut basierende Interpretation der Informationsfreiheit hat auf 
europäischer Ebene zuletzt eine Einschränkung erfahren. So entschied der 
EGMR in Magyar Helsinki Bizottság gegen Ungarn,68 dass Art. 10 Abs. 1 EMRK,69 

welcher die Meinungsäusserungs- und Informationsfreiheit garantiert, unter 
gewissen Voraussetzungen als Grundlage für ein Recht auf Zugang auf be-
stimmte staatliche Informationen fungiert.70 Inwiefern sich diese Interpreta-
tion künftig entwickelt, bleibt abzuwarten.71 

3.2 Recht auf Zugang zu Informationen 

Das Recht auf Zugang zu Informationen ist im Vergleich zur Informationsfrei-
heit spezifischer und gewährt der einzelnen Person das Recht auf Zugang zu 
Informationen der Behörden. Es wird in der schwedischen Doktrin ebenfalls 
zur Meinungsäusserungsfreiheit gezählt, da frei verfügbare behördliche Infor-
mationen als wichtiges Element zur breiten Meinungsbildung der Bevölkerung 

Generell zum Verhältnis von Informationsfreiheit und dem Informationszugangsrecht 
Blanke, 143 ff. Zu diesem Verhältnis in Schweden Strömberg/Lundell, handlingsoffentli-
ghet och sekretess, 7, die in der Informationsfreiheit keinen Anspruch auf bestimmte, bei 
Behörden vorhandene Informationen sehen. Anderer Ansicht sind die Autoren in SOU 
2008:43, 30. 
Urteil des EGMR vom 8. November 2016, Magyar Helsinki Bizottság gegen Ungarn, 18030/
11. Für eine Besprechung des Falls siehe Axberger, mänsklig rättighet, 11 ff. oder Österdahl, 
open european future, 126 ff. 
SR 0.101. 
Magyar Helsinki Bizottság gegen Ungarn, N 156. Hierzu kritisch Axberger, mänsklig rätti-
ghet, 60. 
Für eine kurze Übersicht über die Entwicklung des Recht auf Informationen in der Recht-
sprechung des EGMR siehe weiter hinten, Teil 7 Kapitel 1 III. 
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betrachtet werden.72 Die Anerkennung dieses Zusammenhangs im schwedi-
schen Kontext bedeutet jedoch nicht, dass die Existenz einer die Meinungs-
äusserungsfreiheit garantierenden Norm grundsätzlich auch einen individu-
ell durchsetzbaren Rechtsanspruch auf Zugang zu bei Behörden vorhandenen 
Dokumenten oder Informationen bedingt.73 

Auf Verfassungsebene spezifizieren Bestimmungen zum Recht auf Zugang zu 
Informationen kaum je weitere Modalitäten ebenjenes Zugangsrechts. Wie 
bzw. in welcher Form Informationen vorliegen müssen, damit ein Zugangs-
recht ausgeübt werden kann, ob Zugang bspw. zu einer bestimmten Informa-
tion in einem amtlichen Dokument oder zu einem amtlichen Dokument als 
solchem verlangt wird, oder ob bspw. zwischen dem Begriff des amtlichen Do-
kuments und des Dokuments unterschieden wird, ist je nach Rechtsordnung 
unterschiedlich. 

Das schwedische Recht unterscheidet zwischen dem Zugang zu einem amtli-
chen Dokument sowie dem Zugang zu einer einzelnen Information respektive 
einzelnen Informationen.74 Es knüpfen unterschiedliche Rechtsfolgen an diese 
Qualifizierung an. Da das Zugangsrecht zu einzelnen Informationen in der Pra-
xis eine marginale Rolle spielt, wird in der Folge unter dem Begriff des Zu-
gangsrechts der Zugang zu amtlichen Dokumenten im schwedischen Recht 
verstanden, sofern nicht explizit davon abgewichen wird. 

Mit dem Recht auf Zugang zu amtlichen Dokumenten nach Kap. 2 § 1 TF wird 
das Recht der einzelnen Person auf Zugang zu amtlichen Dokumenten der 
Verwaltung statuiert. Dies soll die Transparenz der Verwaltung erhöhen und 
damit die Kenntnis des Einzelnen über die Tätigkeit der Verwaltung erhöhen. 
Der Zugang zu amtlichen Dokumenten dient zudem als Informationsquelle für 
die Öffentlichkeit und bezweckt,75 den freien Meinungsaustausch und das freie 
künstlerische Schaffen zu fördern sowie zur allgemeinen Aufklärung beizutra-
gen. Eine weitere Funktion des Zugangs zu amtlichen Dokumenten liegt darin, 
als Materialquelle für schriftliche Publikation zu dienen.76 

Bohlin, offentlighetsprincipen, 19, Riekkinen/Suksi, 1. 
Jermsten, informationsfriheten zu Kap. 2 § 1 RF. 
Hierzu weiter hinten, Teil 3 Kapitel 1 III.2. 
Heuman, inledning zu Kap. 2 § 1 TF. 
Bohlin, offentlighetsprincipen, 19. 
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4. Recht auf Informationen zur eigenen Person 

Vom Informationszugangsrecht nach Kap. 2 § 1 TF zu unterscheiden ist das 
Recht auf Informationen zur eigenen Person. Letzteres ist als Auskunftsrecht 
ausgestaltet und ermöglicht es betroffenen Personen, bei Behörden und Un-
ternehmen in Erfahrung zu bringen, welche personenbezogene Daten über sie 
bearbeitet werden. In Schweden begründet Art. 15 DSGVO diesen Anspruch.77 

Das Auskunftsrecht dient der Durchsetzung von Persönlichkeitsrechten. Be-
troffene Personen können mittels Auskunftsrecht bspw. die Richtigkeit der 
vorhandenen Daten überprüfen, in Erfahrung bringen, ob ihre personenbezo-
gene Daten rechtmässig beschafft worden sind, oder die Verhältnismässigkeit 
der Datenbearbeitung kontrollieren. 

5. Recht auf gute Verwaltung 

Im Kontext des EU-Rechts ist weiter das Recht auf gute Verwaltung zu nennen, 
welches in Art. 41 GrCH enthalten ist und zu den Unionsbürgerrechten zählt. 
Es kombiniert einige der oben aufgezählten Rechte und statuiert weiter das 
Recht auf ein gerechtes und unparteiisches Verfahren, das Recht gehört zu 
werden, das Recht Zugang auf zu den eigenen Akten sowie das Recht auf 
Begründung einer Entscheidung. Zunächst als ungeschriebenes allgemeines 
Interesse in die EU-Rechtsordnung eingeflossen und mittlerweile als ein in 
Art. 41 GrCH kodifiziertes Recht ausgestaltet,78 konkretisiert das Recht auf 
gute Verwaltung als verwaltungsbezogene Garantie rechtsstaatlicher und de-
mokratischer Prägung die Nähe der Verwaltung zur Bürgerin bzw. zum Bür-
ger.79 

In der Schweiz ist dieses Recht auf nationaler Ebene in Art. 8 Abs. 1 Bundesgesetz über den 
Datenschutz vom 19. Juni 1992 (SR 235.1) festgehalten. Darüber hinaus regelt bspw. § 20 
Abs. 2 IDG ZH den Anspruch auf Zugang zu den eigenen Personendaten, die u.a. von kan-
tonalen und kommunalen Behörden bearbeitet werden. 
Zur Herleitung der allgemeinen Prinzipien des Gemeinschaftsrechts Reichel, god förvalt-
ning, 27 ff. 
Wendel, N 147. Zur Berücksichtigung der guten Verwaltung im FL siehe Reichel, god för-
valtning i FL, 425 ff. 
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Teil 2: Das schwedische 
Öffentlichkeitsprinzip 

Kapitel 1: Grundzüge des schwedischen 
Verfassungsrechts 

I. Vorbemerkungen 

Welche Rolle das Öffentlichkeitsprinzip im schwedischen Staatsaufbau spielt, 
kann nur ermittelt werden, wenn dieser in seinen Grundzügen bekannt ist. So 
dienen nachfolgende Ausführungen der Vermittlung ebenjenen Grundzügen 
sowie der Rolle des Öffentlichkeitsprinzips. 

II. Einführung in das schwedische Verfassungsrecht 

1. Grundlagarna 

Schweden ist als parlamentarische Monarchie verfasst, deren Staatsoberhaupt 
der König Carl Gustav ist. Anders als die meisten anderen kontinentaleuropäi-
schen Staaten kennt Schweden keine in einem Dokument kodifizierte staat-
liche Grundordnung. Die schwedische Verfassung setzt sich gemäss Kap. 1 
§ 3 RF vielmehr aus folgenden vier grundlagar (Grundgesetze) zusammen: Re-
geringsformen, successionsordningen (Thronfolgeordnung, in der Folge SO), 
tryckfrihetsförordningen sowie yttrandefrihetsgrundlagen (Grundgesetz über 
die Meinungsäusserungsfreiheit, in der Folge YGL). 

Allen vier Erlassen gemein ist, dass sie Vorrangstellung gegenüber allen weite-
ren Rechtsätzen geniessen. Eine Spezialstellung kommt der riksdagsordningen 
(Reichstagsordnung, in der Folge RO) zu, welche zwischen Verfassungs- und 
Gesetzesstufe steht. Die Anforderungen, um die RO zu ändern sind zwar hö-
her als bei einem normalen Gesetz, doch nicht so hoch wie bei den grundlagar 
(Kap. 8 § 17 RF). 

Bereits aus dieser Konstellation wird erkennbar, dass der Presse- und Mei-
nungsäusserungsfreiheit sowie damit im Zusammenhang stehenden Rechte 
und Pflichten für Rechtsunterworfene im schwedischen Staatsaufbau eine 
wichtige Rolle zukommen. Während sich andere Staaten damit begnügen, die 
Meinungsäusserungs- und Pressefreiheit nur prinzipiell auf Verfassungsstufe 
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zu verankern, entfalten die einschlägigen Vorschriften im schwedischen Ver-
fassungsrecht einen Detaillierungsgrad, der andernorts nur auf Gesetzesstufe 
erreicht wird.80 

Dieser Umstand mag Schwedens Reputation als Staat mit weitgehendem Öf-
fentlichkeitsprinzip stärken, birgt im praktischen politischen Alltag aber auch 
Probleme, da für die Reform der entsprechenden Bestimmungen erhöhte An-
forderungen gelten.81 So bedarf es gemäss Kap. 8 § 14 RF für eine Verfassungs-
änderung zwei gleichlautende Parlamentsbeschlüsse mit einfacher Mehrheit 
der Abstimmenden (Kap. 4 § 7 RF), wobei der zweite Beschluss nach einer Par-
lamentswahl erfolgen muss. 

Ein Änderungsantrag muss erstmals mindestens neun Monate vor der Wahl 
im Plenum angemeldet werden, sofern der Verfassungsausschuss des Parla-
ments keine Ausnahme hiervon beschliesst. Der Antrag wird nach dem ersten 
zustimmenden Beschluss als vilande grundlagsförslag (ruhender Verfassungs-
änderungsvorschlag) bezeichnet. 

In der Folge sollen jene Aspekte des Verfassungsrechts beleuchtet werden, die 
die Rolle des Öffentlichkeitsprinzips im schwedischen Staatsaufbau generell 
und in der Aussenpolitik im Speziellen massgeblich abstecken. Konsequenter-
weise wird auf Ausführungen zur SO verzichtet. 

1.1 Regeringsformen 

a Staatsaufbau und Verwaltungsorganisation 

Die RF nennt in Kap. 1 § 1 die Volkssouveränität als Grundlage der schwedi-
schen Demokratie. Die gleiche Bestimmung nennt die freie Meinungsbildung, 
das allgemeine und gleiche Wahlrecht, den Rechtsstaat sowie eine repräsen-
tativ-demokratische Staatsform und die kommunale Selbstverwaltung als wei-
tere Pfeiler des schwedischen Staatsverständnisses, die die gesamte RF und 
das schwedische Recht durchdringen.82 

Die Schweiz garantiert bspw. in Art. 16 BV die Meinungs- und Informationsfreiheit, 
Deutschland in Art. 5 GG die Meinungs- und Pressefreiheit. Auch die EMRK, welche in 
Art. 10 die Meinungsäusserungsfreiheit statuiert, beschränkt sich auf die grundlegende 
Beschreibung des Rechtsanspruchs. 
Für einen entsprechenden Anwendungsfall siehe weiter hinten, Teil 2 Kapitel 1 II.1.3. 
Zetterström/Lind, 26. 
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Das schwedische Staatsverständnis baut stark auf Funktionsverteilung auf und 
beruht weniger auf der traditionellen Gewaltenteilungslehre.83 So wird zwi-
schen beslutande organ (beschliessenden politischen Versammlungen) gemäss 
Kap. 12 § 2 RF und ( förvaltnings)myndigheter (Behörden) nach Kap. 12 § 1 RF 
unterschieden. Während zur ersteren Kategorie gewählte Organe auf nationa-
ler, regionaler und lokaler Ebene zählen, ist der Begriff der myndighet schwie-
riger zu definieren.84 

In Abgrenzung von den beschliessenden politischen Versammlungen sind 
myndigheter als Organe zu verstehen, die Erlasse vollziehen.85 Dem weitge-
henden Unabhängigkeitsprinzip zufolge geniessen myndigheter innerhalb des 
gesetzlichen Rahmens Kompetenzen zur Beschlussfassung.86 Entsprechend 
der Funktionsverteilungslehre wird die öffentliche Gewalt durch die Vertreter 
des Volkes einzig in dem Rahmen ausgeübt, wie sie vom Volk erteilt worden 
ist.87 

Dennoch lässt sich aus der RF auch eine Gewaltenteilung ableiten, welche 
aus einer Regierung (Kap. 6 RF), dem Reichstag (Kap. 3 RF) und den Gerichten 
(Kap. 11 RF) besteht. Der König ist zwar Staatsoberhaupt, hat gemäss der heu-
tigen Form der RF jedoch nur noch repräsentative Aufgaben inne (Kap. 5 RF). 

Der grundlegenden staatlichen Verwaltungsordnung widmet sich Kap. 12 RF. 
Kap 12 § 1 RF hält das Subordinationsverhältnis der nationalen Verwaltungsbe-
hörden gegenüber der Regierung fest und sichert der Verwaltung in Kap. 12 § 2 
RF bei der Ausübung ihrer Aufgaben Selbständigkeit zu.88 

Letztere wird eingeschränkt durch die Kompetenz der Regierung, der Verwal-
tung Richtlinien für die Aufgabenerfüllung vorzugeben.89 Aus Kap. 1 § 8 RF und 
Kap. 12 § 4 RF geht hervor, dass die öffentliche Verwaltung aus statliga myndi-
gheter (staatliche, nationale Behörden) und kommunala myndigheter (kommu-
nale Behörden) besteht. Kommuner (Gemeinden) gibt es gemäss Kap. 1 § 7 RF 
sowohl auf lokaler als auch auf regionaler Ebene. 

Hierzu Marcusson, Verwaltungsgerichtsbarkeit, N 32 ff. 
Hierzu weiter hinten, Teil 3 Kapitel 1 III.1. 
Eka, självständighet i myndighetsutövning och rättstillämpning zu Kap. 12 § 2 RF. 
Kumlien/Modéer, N 7. 
Warnling Conradson et al., 42 f. 
Hierzu Von Essen/Bohlin/Warnling Conradson, 97 f., und Kumlien/Modéer, N 14. 
Eka, N 321 zu Kap. 12 § 2 RF. 
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In der Folge wird der Begriff der kommun sowohl für die kommunale als auch 
die regionale Staatsebene verwendet, da eine Unterscheidung für die vorlie-
gende Betrachtung nicht weiter sinnvoll ist. 

Die Gemeinden verfügen gemäss Kap. 14 § 2 RF über die entsprechenden Kom-
petenzen, die kommunalen Angelegenheiten von öffentlichem Interesse selbst 
zu regeln.90 So übernehmen sie verschiedene öffentliche Aufgaben im Bereich 
des Schul- oder Gesundheitswesens.91 Die Verwaltung wird bei der Ausübung 
oben genannter Aufgaben von demokratisch gewählten Vertreterinnen und 
Vertretern derselben Ebene kontrolliert (Kap. 14 § 1 RF und Kap. 4 und 5 
KomL).92 

Kap. 11 RF widmet sich der Judikative und zählt in § 1 högsta förvaltningsdoms-
tolen (höchstes Verwaltungsgericht), kammarrätterna (Berufungsgerichte) und 
förvaltningsrätterna (Verwaltungsgerichte) als allgemeine Verwaltungsge-
richte auf. Ein begrenzter Rechtsschutz in Form einer verwaltungsrechtlichen 
Popularklage wird ebenfalls auf kommunaler Ebene sichergestellt (Kap. 13 
KomL).93 

Kap. 11 § 3 RF untersagt die Einflussnahme anderer Behörden oder des Reichs-
tags auf die Gerichte und statuiert damit die Unabhängigkeit der Justiz.94 Letz-
tere hat im schwedischen Staatsverständnis lange eine untergeordnete Rolle 
gespielt und so ist das Gewicht der Judikative im Vergleich zur Exekutive und 
Legislative auch heute noch begrenzt.95 So wurde die Regelung der Gerichte 
in einem eigenen RF-Kapitel zur Betonung ihrer Unabhängigkeit erst mit der 
Verfassungsrevision von 2011 eingeführt.96 

Zur kommunalen Selbstverwaltung weiter hinten, Teil 2 Kapitel 2 VIII. 
Konkretisiert durch skollagen (Schulgesetz), 2010:800, respektive hälso- och sjukvårdsla-
gen (Gesundheits- und Pflegegesetz), 2017:30. 
Zu den verschiedenen Organen auf kommunaler Ebene Bohlin, kommunalrättens grunder, 
29 ff. 
Hierzu Bohlin, kommunalrättens grunder, 296 ff., und Marcusson, Verwaltungsgerichts-
barkeit, N 29 ff. 
Marcusson, Verwaltungsgerichtsbarkeit, N 6. 
Reichel, openness and transparency, 938, Nergelius, statsrätt, 291. 
Hierzu Reichel/Åhman, 37. 
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Es gibt ein schwaches direktdemokratisches Instrument in Schwedens Verfas-
sung, das den Primat der repräsentativen Vertretung der Bürger und Bürgerin-
nen durchbricht. So sieht Kap. 8 § 16 RF die Abhaltung einer Volksabstimmung 
bei einer Verfassungsänderung vor. Das Resultat der Volksabstimmung ist al-
lerdings nur in dem Fall verpflichtend, in dem die Vorlage abgelehnt wird. 

Hierbei wird ein ruhender Vorschlag für eine Verfassungsänderung in der Par-
lamentswahl der stimmberechtigten Bevölkerung vorgelegt.97 Mindestens ein 
Zehntel der Parlamentarierinnen und Parlamentarier muss eine solche Ab-
stimmung beantragen und mindestens ein Drittel der Parlamentarierinnen 
und Parlamentarier dem Antrag für eine Volksabstimmung zustimmten. 

In der Folge müssen folgende Voraussetzungen gegeben sein, damit der Vor-
schlag für eine Verfassungsänderung durch die Volksabstimmung abgelehnt 
wird. Einerseits muss ein einfaches Mehr der Stimmberechtigten die Vorlage 
ablehnen. Andererseits muss die Anzahl der ablehnenden Stimmen mehr als 
die Hälfte der Anzahl gültiger Stimmen bei der zeitgleich stattfinden Parla-
mentswahl betragen. 

Stimmt die Bevölkerung für den Vorschlag oder werden die oben genannten 
Voraussetzungen nicht erfüllt, geht der ruhende Vorschlag an den Reichstag, 
welcher vom Resultat der Abstimmung unbeschadet ein zweites Mal über den 
Vorschlag abstimmt.98 Nur wenn dieser zweite Parlamentsbeschluss ebenfalls 
bejahend ist, gilt der Vorschlag als angenommen. Von dieser umständlichen 
Möglichkeit ist bislang noch nicht Gebrauch gemacht worden.99 

b Sozialziele und Grundrechte 

In Kap. 1 § 2 RF werden in programmatischer Form allgemeine Richtlinien und 
Ziele für die Ausübung des staatlichen Handelns aufgezählt.100 Die Aufzäh-
lung erlaubt einen Blick in die für die schwedische Gesellschaft wichtigsten 
Werte.101 Nebst der Betonung der Gleichheit und Inklusion (Kap. 1 § 2 Abs. 1 
und Abs. 5 RF), der nachhaltigen Entwicklung und des Umweltschutzes (Kap. 1 
§ 2 Abs. 3 RF) nennt der Paragraf auch die Wohlfahrt der einzelnen Person als 
Ziel (Kap. 1 § 2 Abs. 2 RF). 

Zum Verfahren der Verfassungsänderung siehe weiter vorne, Teil 2 Kapitel 1 II.1. 
Holmberg/Stjernquist et al., beslutande folkomröstning zu Kap. 8 § 16 RF. 
Jermsten, N 212 zu Kap. 8 § 16 RF. 
Holmberg/Stjernquist et al., program- och målsättningsstadganden zu Kap. 1 § 2 RF. 
Hirschfeldt, N 5 zu Kap. 1 § 2 RF. 
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Wohlfahrt soll durch Förderung des Rechts auf Arbeit, Wohnen und Ausbil-
dung, durch soziale Fürsorge und Sicherheit sowie guten Voraussetzungen für 
Gesundheit erzielt werden (Kap. 1 § 2 Abs. 2 RF).102 Ein wichtiges Anliegen ist 
darüber hinaus der Minderheitenschutz und der Schutz vor Diskriminierung 
(Kap. 1 § 2 Abs. 5 und Abs. 6 RF). Die Aufzählung dieser Ziele schafft indes keine 
direkt anwendbaren Rechte für Bürgerinnen und Bürger.103 

Weiter verfügt die RF in Kap. 2 über einen Grundrechtekatalog, welcher so-
ziale und wirtschaftliche Rechte garantiert und darüber hinaus in Kap. 2 § 19 
RF auf die EMRK Bezug nimmt. Letztere hat im dualistischen System Schwe-
dens nur Gesetzesstatus.104 Die EMRK wird durch lagen om den europeiska 
konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläg-
gande friheterna (Gesetz über die europäische Konvention zum Schutz der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten) in die schwedische Rechtsordnung 
überführt.105 

Obwohl die EMRK damit nur Gesetzesstatus hat, besagt Kap. 2 § 19 RF, dass 
keine Gesetze verabschiedet werden dürfen, die die EMRK verletzen. Sollte 
der Gesetzgeber eine Änderung dieser Bestimmung anstreben, müsste vorher 
das oben beschriebene Verfahren zur Verfassungsänderung durchlaufen wer-
den.106 Die EMRK hat in Schweden damit eine quasi-verfassungsrechtliche 
Stellung inne.107 Die Bestimmungen des zweiten Kapitels der RF sind direkt an-
wendbar.108 

c Aussenbeziehungen 

Das Verhältnis Schwedens zu anderen Staaten und internationalen Organisa-
tionen wird in Kap. 10 RF behandelt. Völkerrechtliche Pflichten werden durch 
die Regierung eingegangen (Kap. 10 § 1 RF), wobei der Reichstag seine Zustim-

Hirschfeldt, den enskildes välfärd zu Kap. 1 § 2 RF. 
Holmberg/Stjernquist et al., program- och målsättningsstadganden zu Kap. 1 § 2 RF, 
Hirschfeldt, N 5 zu Kap. 1 § 2 RF. 
Jermsten, 181, Warnling Conradson et al., 161, Zetterström/Lind, 93, Reichel/Åhman, 22, 
SOU 2004:75, 191. Dazu auch NJA 2004, 662. 
1994:1219. 
Hierzu weiter vorne, Teil 2 Kapitel 1 II.1. 
Reichel/Åhman, 23. 
Jermsten, N 17 zu Kap. 2 RF. Zur historischen Entwicklung des Rechtekatalogs in Kap. 2 RF 
siehe Reichel/Åhman, 24. 
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mung geben muss, wenn dadurch ein Gesetz geschaffen, aufgehoben oder re-
vidiert werden muss, oder die beabsichtigte Verpflichtung auf andere Art und 
Weise in die Zuständigkeit des Reichstags fällt (Kap. 10 § 3 Abs. 1 RF).109 

Weiter ist die Zustimmung des Parlaments nötig, ehe die Regierung eine Ver-
pflichtung von större vikt (grösserem Gewicht, grösserer Bedeutung) eingeht 
(Kap. 10 § 3 Abs. 3 RF). Dieser unscharfe Begriff wird von der Regierung in der 
Wahrnehmung ihrer verfassungsmässigen Verantwortung interpretiert und 
kann entsprechend nur von den Wahlberechtigten an der Urne sanktioniert 
werden.110 Wenn aufgrund von Zeitnot oder heiklen Inhalts erforderlich, kann 
die Regierung auf das Einholen der Zustimmung des Parlaments verzichten 
(Kap. 10 § 3 Abs. 3 RF).111 Jedoch soll diesfalls der parlamentarische Ausschuss 
über auswärtige Angelegenheiten konsultiert werden.112 

Im gleichen Kapitel spiegeln sich Schwedens Beziehungen zur EU wider.113 

Kap. 10 § 1 RF ermächtigt die Regierung, Schweden in der EU zu vertreten und 
sich an der Willensbildung zu beteiligen.114 Gemäss Kap. 10 § 4 RF kann die Re-
gierung im Rahmen der EU-Zusammenarbeit die Zustimmung des Parlaments 
bereits vor der Verabschiedung einer definitiven Verpflichtung nach Kap. 10 
§ 3 RF einholen. Hiermit werden insbesondere Beschlüsse innerhalb der Ge-
meinsamen Aussen- und Sicherheitspolitik gemäss Art. 23 ff. EUV anvisiert.115 

Die Bestimmung wurde eingeführt, weil es in der Praxis nicht möglich ist, 
dass der Reichstag vor der Verabschiedung eines für Schweden verbindlichen 
Rechtsakts über die definitive Form abstimmen kann.116 

Die Überführung von Rechtsetzungskompetenzen an die EU regelt Kap. 10 § 6 
RF.117 Die Bestimmung sieht vor, dass der Reichstag Rechtsetzungskompeten-
zen an die zuständigen EU-Organe übergeben kann, sofern hierdurch nicht 

Hierzu Åhman, överlåtelse, 105 ff. 
Svahn Starrsjö, N 261 zu Kap. 10 § 3 RF, Holmberg/Stjernquist et al., internationella över-
enskommelser: riksdagens medverkan zu Kap. 10 § 3 RF. 
Svahn Starrsjö, N 262 zu Kap. 10 § 3 RF. 
Hierzu weiter hinten, Teil 2 Kapitel 1 II.1.4. 
Für eine ausführliche Betrachtung der Auswirkungen des EU-Beitritts auf die RF siehe Al-
gottson, 69 ff. 
Hierzu Holmberg/Stjernquist et al., internationella överenskommelser: regeringens bihö-
righet zu Kap 10 § 1 RF. 
Svahn Starrsjö, N 264 zu Kap. 10 § 4 RF. 
Zetterström/Lind, 102. 
Ausführlich zur Überführung von Rechtsetzungskompetenzen an die EU siehe Åhman, 
överlåtelse, 169 ff. 
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principerna för statsskicket (staatliche Grundprinzipien, raison d’état) betrof-
fen sind. Weiter muss der Schutz der grundlegenden Rechte und Freiheiten in 
jenem Bereich, der an die EU übertragen wird, mindestens das Schutzniveau 
der RF und der EMRK erreichen. 

Damit soll sichergestellt werden, dass das Niveau des Grundrechtsschutzes 
in Schweden durch die Überführung von Kompetenzen an die EU nicht ab-
nimmt.118 Da sowohl die im Vorfeld des EU-Beitritts Schwedens mit der Be-
urteilung der Beitrittsfolgen beauftragte Expertenkommission als auch die 
Regierung den Grundrechtsschutz auf Ebene der EU auch im Vergleich zu 
Schweden als genügend betrachteten,119 ist der Passus in Kap. 10 § 6 RF nicht 
als inhaltliche Beschränkung des Überführungsumfangs an den Empfänger der 
Rechtsetzungskompetenzen zu betrachten.120 

Eine Legaldefinition der principerna för statsskicket, die als materielle Be-
schränkung des Übertragungsumfangs anzusehen sind, fehlt.121 Auch aus den 
Materialien lässt sich keine präzise Definition ableiten.122 Weiter sind auch in 
der Lehre unterschiedliche Ansichten auszumachen.123 Principerna för stats-
skicket sind also nicht genau definiert und daher auch flexibel.124 Für einen 
Transfer von Gesetzgebungskompetenzen an die EU im Rahmen von Kap. 10 
§ 6 RF ist eine Dreiviertelmehrheit der Abstimmenden sowie eine einfache 

Zetterström/Lind, 102. 
SOU 1993:14, 124, Prop. 1993/94:114, 19. 
Åhman, överlåtelse, 356. 
Nergelius, offene Staatlichkeit, N 34. 
In der Untersuchung der möglichen Folgen eines EU-Beitritts Schwedens für die grundla-
gar zählte der parlamentarische Verfassungsausschuss die in Kap. 1 RF enthaltenen stats-
skickets grunder (staatliche Grundsätze) sowie weitere grundlegende Prinzipien des ver-
fassungsmässigen Systems wie das Öffentlichkeitsprinzip und die meddelarfrihet zu den
principerna för statsskicket, Bet. 1993/94:KU21, 27. Bei der Revision der RF erwähnte der 
parlamentarische Verfassungsausschuss nur noch statsskickets grunder nach Kap. 1 RF, 
Bet. 2001/02:KU18, 41, ebenso SOU 2012:55, 238. 
Bernitz, konstitutionsprojektet, 70 und Warning Conradson et al., 169 folgen der Ansicht, 
dass die in Kap. 1 RF genannten statsskickets grunder sowie das Öffentlichkeitsprinzip und 
die meddelarfrihet zu den principerna för statsskicket gehören. Bull/Sterzel, 247 sind der 
Ansicht, dass nicht das gesamte Kap. 1 RF zu principerna för statsskicket zählt, ohne dies 
jedoch weiter zu begründen. Die Diskussion zusammenfassend Åhman, beslutanderätt, 
183 ff. 
Åhman, överlåtelse, 364. 
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Mehrheit des Reichstags nötig (Kap. 10 § 6 Abs. 2 RF). Alternativ kann eine 
Übergabe von Kompetenzen auch mittels des Verfahrens zur Änderung von 
grundlagar erfolgen.125 

Der Vorrang des EU-Rechts ist in der RF nicht ausdrücklich geregelt. Hingegen 
hat die schwedische Rechtsprechung diesen Vorrang verschiedentlich festge-
halten.126 

d Instrumente zur Aufsicht über die Verwaltung 

Die RF stellt in Bezug auf die Aufsicht über die Verwaltung mehrere Instru-
mente zur Verfügung. Diese durch verschiedene, nicht als unabhängige Ge-
richte ausgestalteten Organe und spezifische Verfahren sichergestellte Auf-
sicht nimmt in Schweden eine wichtige Rolle ein.127 Dies ist eine Folge der über 
lange Zeit hinweg kaum ausgebauten Möglichkeit zur Überprüfung eines Ver-
waltungsbeschlusses durch unabhängige Gerichte. 

Konstitutionsutskottet (Verfassungsausschuss des Parlaments) ist für die Auf-
sicht über die Tätigkeit der Ministerinnen und Minister zuständig und hat 
hierzu gewichtige Instrumente wie den Zugang zu Protokollen zur Verfügung 
(Kap. 13 § 1 Abs. 1 RF). Die jährlich erscheinenden Untersuchungsberichte neh-
men immer wieder Angelegenheiten des Öffentlichkeitsprinzips auf und sind 
aus politischer Sicht von gewichtiger Bedeutung.128 

Auch die JO dienen der Aufsicht über die öffentliche Tätigkeit.129 Die JO – es 
sind gemäss Kap. 13 § 2 Abs. 2 RO vier an der Zahl – haben im Rahmen ihrer 
Untersuchungsbefugnisse weitreichenden Zugang zu amtlichen Dokumenten 
bei den Verwaltungsbehörden.130 

Ein ähnliches Aufgabengebiet hat der der Regierung unterstehende JK, wel-
cher ebenfalls die Verwaltung beaufsichtigt und in Angelegenheiten der Mei-
nungsäusserungs- und Pressefreiheit als alleiniger Ankläger fungiert.131 

Hierzu weiter vorne, Teil 2 Kapitel 1 II.1. 
NJA 2014, 79, RÅ 1997 ref. 65. Für eine Besprechung des letzeren Falles siehe Nergelius, of-
fene Staatlichkeit, N 29 ff. Zum Vorrang des EU-Rechts und der prozessualen Autonomie 
der EU-Mitgliedstaaten siehe Wall, 259 ff. Zur Rechtsprechung des EuGH über den Vor-
rang von EU-Recht siehe weiter hinten, Teil 7 Kapitel 2 III.4 
Hirschfeldt, N 333 zu Kap. 13. 
Hierzu bspw. Bet. 2009/10:KU10, 16 ff., Bet. 2010/11:KU10, 21 ff., Bet. 2018/19:KU20, 124 ff. 
Hierzu weiter hinten, Teil 6 Kapitel 2 III. 
Hirschfeldt, N 349 zu Kap. 13 § 6 RF. 
Hierzu weiter hinten, Teil 6 Kapitel 2 II. 
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1.2 Tryckfrihetsförordningen 

a Kerngehalt 

Die TF aus dem Jahr 1950 stellt eine schwedische Spezialität dar, indem sie 
die Pressefreiheit nicht bloss als Element eines Grundrechtekatalogs auf Ver-
fassungsstufe festschreibt, sondern auch gleich die dazugehörige Konkreti-
sierung enthält.132 Die Pressefreiheit soll nach Kap. 1 § 1 Abs. 1 TF den freien 
Meinungsaustausch, die gegenseitige Information sowie freies künstlerisches 
Schaffen sicherstellen. 

b Meddelarfriheten 

Weiter enthält die TF in Kap. 1 § 7 TF eine Bestimmung, welche die Mitteilung 
respektive die Weiterleitung von Informationen an Schriftsteller, Journalisten 
und weitere Urheber sowie Verleger und Redaktionen zum Zwecke der Publi-
kation ermöglicht. Auf diese sog. meddelarfrihet wird weiter hinten eingegan-
gen.133 

Die TF garantiert in Kap. 1 § 1 Abs. 2 die Freiheit, Schriften herauszugeben 
und macht hiermit den Kern der Pressefreiheit aus.134 Dies im Gegensatz zur 
YGL, welche die Meinungsäusserungsfreiheit auf anderen medialen Kanälen 
schützt.135 

c Zugang zu amtlichen Dokumenten 

Die TF enthält in Kap. 2 Vorschriften über die Öffentlichkeit von amtlichen Do-
kumenten und bringt damit die starke Verbindung der Pressefreiheit mit dem 
Recht auf Zugang zu amtlichen Dokumenten zum Ausdruck.136 Die TF stellt da-
bei die Vermutung auf, dass sämtliche Dokumente, welche von einer Verwal-
tungsbehörde aufbewahrt werden, grundsätzlich öffentlich zugänglich sind. 
Nur wenn eine Ausnahme gemäss OSL vorgesehen ist, kann die Gewährung 
des Zugangs zu einem amtlichen Dokument von einer Verwaltungsbehörde 
abgelehnt werden. 

Axberger, TF:s bärande principer zu TF (vor N 1). 
Hierzu weiter hinten, Teil 2 Kapitel 3 III.3.1. 
Axberger, N 3 zu Kap. 1 § 1 TF. 
Hierzu weiter hinten, Teil 2 Kapitel 1 II.1.3. 
Axberger, TF:s bärande principer zu TF (vor N 1), Jonason, accès à l’information, 38, Bohlin, 
offentlighetsprincipen, 19. 
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Die möglichen Interessen für eine Verweigerung des Zugangs sind dabei ab-
schliessend in Kap. 2 TF enthalten und umfassen private und öffentliche In-
teressen. Diese werden im OSL weiter konkretisiert und umfassen u.a. die 
Wahrung der nationalen Sicherheit, die nationale Finanz‑, Geld- oder Wäh-
rungspolitik oder die Beziehungen zu anderen Staaten oder internationalen 
Organisationen.137 

1.3 Yttrandefrihetsgrundlagen 

Das jüngste Grundgesetz Schwedens stellt die YGL aus dem Jahr 1991 dar. Die 
YGL dehnt den Schutz der grundlagarna im Bereich der Meinungsäusserungs-
freiheit auf Radio, Fernsehen, Film und Audioaufnahmen aus.138 Materiell leh-
nen sich die Bestimmungen im YGL weitgehend an jene der TF an und enthal-
ten im Wesentlichen keine weitergehenden Rechte als die TF. Entgegen dem 
Titel des Gesetzes deckt die YGL nicht sämtliche, über die in der TF gere-
gelte Pressefreiheit hinaus existierenden medialen Formen der Meinungsäus-
serungsfreiheit ab. 

Da die YGL das Verantwortungssystem der TF übernimmt,139 welches voraus-
setzt, dass die verantwortliche Person die Möglichkeit hat, Kontrolle über den 
Inhalt auszuüben, haben nur Medienformen Eingang in die YGL gefunden, bei 
denen diese Verantwortung klar zugeteilt werden kann.140 Ein Versuch, die 
TF und die YGL in eine technologieneutrale Fassung zu überführen, schei-
terte zuletzt im Jahr 2012.141 Dies weil einerseits das geltende System trotz sei-
ner Komplexität als funktionierend eingeschätzt wird und andererseits grosse 
Schwierigkeiten identifiziert wurden, das geltende Verantwortungssystem 
medienübergreifend zu formulieren.142 

Die Diskussionen sind jedoch nicht abgeebbt. So haben verschiedene Entwick-
lungen wie bspw. die Digitalisierung, das Aufkommen von Social Media und 
vom EU-Recht ausgehende Verpflichtungen im Bereich des Datenschutzes Au-
toren zu einem Vorschlag veranlasst, welcher die Überführung bestimmter 

Siehe hierzu weiter hinten, Teil 3 Kapitel 1 III.3.2. 
Strömberg/Lundell, sveriges författning, 15. 
Zum Verantwortungssystem weiter hinten, Teil 2 Kapitel 3 III.2.3. 
Hierzu Warnling Conradson/Bernitz, 137 ff. 
Hierzu Hirschfeldt, konstitutionellt yttrandefrihetsskydd, 625 ff., und Warnling Conrad-
son/Bernitz, 153 ff. 
Siehe hierzu die Schlussfolgerungen des eingesetzten parteiübergreifenden parlamenta-
rischen Ausschusses, SOU 2012:55, 310 ff. 
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Teile der TF und der YGL in ein gewöhnliches Gesetz vorsieht.143 Dies um eine 
raschere Anpassung an neue technische Gegebenheiten zu ermöglichen. Auch 
weitere Vorschläge zur Anpassung der YGL sowie der TF, welche u.a. die Regu-
lierung von Internetplattformen adressiert hätten,144 wurden zuletzt verwor-
fen.145 

So wurden in der letzten Revision der TF sowie der YGL im Jahr 2019 gross-
mehrheitlich bloss redaktionelle Änderungen in Form einer modernisierten 
Sprache sowie Änderungen an der Systematik vorgenommen, ohne sich ver-
tieft den inhaltlichen Herausforderungen anzunehmen.146 Im Rahmen dieser 
Abhandlung wird auf weitere Ausführungen zum YGL verzichtet. 

1.4 Riksdagsordningen 

Die RO legt die Funktionsweise des Einkammerparlaments fest. Kap. 6 § 7 
Abs. 1 RO statuiert die Öffentlichkeit von Plenarversammlungen. Davon kann 
abgesehen werden, wenn die Plenarversammlung mit Verweis auf die natio-
nale Sicherheit oder die Beziehungen zu einem anderen Staat bzw. einer inter-
nationalen Organisation dies beschliesst (Kap. 6 § 7 Abs. 2 RO). Die Regierung 
kann mit Verweis auf dieselben Gründe beschliessen, dass eine Plenarver-
sammlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit abgehalten wird (Kap. 6 § 7 
Abs. 3 RO). 

Für hinter geschlossenen Türen abgehaltene Plenarversammlungen gilt eine 
Schweigepflicht (Kap. 6 § 8 RO), die von der Plenarversammlung durch Be-
schluss ganz oder teilweise aufgehoben werden kann. Die Sitzungen der Aus-
schüsse sind grundsätzlich nicht öffentlich (Kap. 7 § 16 RO), wobei hiervon 
Ausnahmen gemacht werden können, wenn ein Ausschuss bspw. Informatio-
nen von Aussenstehenden einholen möchte und der Ausschuss Öffentlichkeit 
beschliesst (Kap. 7 § 17 RO). 

Lambertz, 443, Abrahamsson/Jermsten passim. Zur punktuellen Weiterentwicklung der 
Presse- und Meinungsäusserungsfreiheit siehe den Bericht einer parlamentarischen Un-
tersuchungskommission, SOU 2020:45. 
Bet. 2019/20:KU14, 55. 
Bet. 2019/20:KU14, 7 ff. 
Axberger, yttrandefrihetsgrundlagarna, 30. 

143 

144 

145 

146 

Teil 2: Das schwedische Öffentlichkeitsprinzip

34



In Kap. 7 RO werden die Ausschüsse beschrieben, welche sich im Sinne einer 
Arbeitsteilung und Spezialisierung um die verschiedenen Parlamentsgeschäfte 
kümmern.147 Die Zuteilung der Parlamentarierinnen und Parlamentarier auf die 
thematisch gegliederten Ausschüsse erfolgt durch Wahl im Plenum (Kap. 7 § 2 
RO). Damit werden die Stärkeverhältnisse, welche durch die Reichstagswahl 
etabliert werden, in den Ausschüssen abgebildet. Kap. 7 § 2 RO listet 15 Aus-
schüsse auf, welche aus einer mindestens 15 betragenden, ungeraden Anzahl 
Parlamentarierinnen und Parlamentariern bestehen (Kap. 6 § 4 RO). 

Der EU-nämnd (EU-Ausschuss), welcher im Rahmen der EU-Zusammenarbeit 
gemäss Kap 10 § 10 RF von der Regierung laufend informiert wird, wird in 
Kap. 7 § 3 RO separat genannt und folgt bezüglich dessen Bestellung densel-
ben Vorschriften wie die anderen Ausschüsse. Für die vorliegende Dissertation 
ebenfalls von Interesse ist der utrikesnämnd (Ausschuss über auswärtige An-
gelegenheiten). 

Dieser wird von der Regierung ebenfalls laufend über aussenpolitische Ge-
schäfte informiert (Kap. 10 § 11 RF). In wichtigen Angelegenheiten soll der Aus-
schuss wenn möglich vor Beschlussfassung konsultiert werden.148 Kap. 10 § 12 
Abs. 3 RF schreibt vor, dass Mitglieder des Ausschusses sowie weitere mit dem 
Ausschuss verknüpfte Personen varsam (sorgsam, zurückhaltend) mit den In-
formationen umgehen müssen, von denen sie im Ausschuss Kenntnis genom-
men haben.149 Die vorsitzende Person kann eine absolute Schweigepflicht be-
schliessen. 

2. Vertiefung zweier wichtiger Aspekte im Lichte des 
Öffentlichkeitsprinzips 

2.1 Selbständigkeit der Behörden und Rechtsweggarantie 

Schweden kennt keine stark verankerte Möglichkeit der Überprüfung von Ver-
waltungsbeschlüssen durch unabhängige Gerichte.150 Die schwedische Ver-
waltungstradition sah lange Zeit kein Recht vor, einen Verwaltungsbeschluss 
– bspw. die Ablehnung eines Zugangsgesuchs zu amtlichen Dokumenten – vor 

Zu den Aufgaben der einzelnen Ausschüsse siehe Strömberg/Lundell, sveriges författning, 
49 ff. 
Svahn Starrsjö, N 283 zu Kap. 10 § 11 RF. 
Hierzu Svahn Starrsjö, N 286 zu Kap. 10 § 12 RF. 
Reichel, god förvaltning, 309, Warnling Conradson, förvaltningsbeslut, 26, Strömberg/
Lundell, förvaltningsrätt, 180, Marcusson, Verwaltungsgerichtsbarkeit, N 36. 
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einem unabhängigen Gericht anzufechten.151 Stattdessen wurden Beschlüsse 
an die nächst höhere Verwaltungsebene weitergezogen. Die Regierung amtete 
als letzte Instanz.152 

Dieses System wurde durch die sehr weitgehende Selbständigkeit der Verwal-
tungsbehörden sowie das Recht auf Zugang zu amtlichen Dokumenten kom-
pensiert.153 Eine in der RF verankerte Rechtsweggarantie gegen Beschlüsse der 
Verwaltung kennt Schweden weiterhin nicht.154 

Im Zuge des Beitritts zur EU sowie durch die Inkorporation der EMRK wurde 
dieses System auf die Probe gestellt.155 So stellte der grosse Umfang an ma-
teriellem und prozessualem Europarecht, den Schweden innert kürzester Zeit 
übernehmen und anwenden musste, vor grosse Herausforderungen.156 

Vor allem die aus Art. 6 Abs. 1 EMRK und Art. 13 EMRK ergehenden verfahrens-
rechtlichen Anforderungen an die Signatarstaaten zwangen den schwedischen 
Gesetzgeber zu verschiedenen Gesetzes- und Verfassungsrevisionen, um das 
Verwaltungsverfahren anzupassen.157 Diese Revisionen wurden nicht nur als 
kleinere Anpassungen sondern als Einführung fremder Elemente in das eigene 
konstitutionelle System empfunden.158 

Der daraus entstandene Flickenteppich wird mitunter als ‚normativer Dschun-
gel‘ angesehen,159 der entstanden ist, weil die aus der EMRK und dem EU-
Recht stammenden Anforderungen schrittweise, jedoch ohne Blick für das 

Hierzu Marcusson, internationalization, 23, dies., Verwaltungsgerichtsbarkeit, N 1 ff., 
Kumlien/Modéer, N 71. 
Hierzu ein kurzer geschichtlicher Überblick bei Reichel, god förvaltning, 318 ff. Ausführli-
cher Warnling Conradson, domstolsprövning, 34 ff. 
Strömberg/Lundell, handlingsoffentlighet och sekretess, 10. 
Hedberg, 473, Jermsten, rättvis rättegång zu Kap. 2 § 11 RF. 
Hierzu übersichtlich Warnling Conradson, förvaltningsbeslut, 71 ff. Zu den Auswirkungen 
der verschiedenen EMRK-Bestimmungen auf die Rechtsprechung des HD siehe Dag, 
355 ff. 
Hierzu Marcusson, Verwaltungsgerichtsbarkeit, N 163 f., und mit Beispielen Vogel, 26 ff. 
Reichel/Åhman, 20. Für eine kurze historische Übersicht siehe Warnling Conradson, 
rättsmedel, 29 ff., und Marcusson, Verwaltungsgerichtsbarkeit, N 19. 
So bspw. die Einführung eines Rechtsmittels gegen gewisse Beschlüsse der Regierung, 
Prop. 2005/06:56, 10. 
Hierzu die den Begriff prägende Warnling Conradson, förvaltningsbeslut, 36, dies., rätts-
medel, 106, dies., att överklaga förvaltningsbeslut, 286, Marcusson, Verwaltungsgerichts-
barkeit, N 21. Diesen Begriff ablehnend Blomberg, 657. 
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gesamte System umgesetzt wurden. Grundsätzlich wird das schwedische Ver-
waltungsverfahrensrecht als mit den Anforderungen aus dem EU-Recht und 
der EMRK kompatibel eingeschätzt.160 

2.2 Öffentlichkeitsprinzip und das Recht auf Privatsphäre 

In Schweden hat das Öffentlichkeitsprinzip lange eine derart starke Stellung 
gehabt, dass damit potenziell konkurrierende Ansprüche wie etwa das Recht 
auf Privatsphäre und datenschutzrechtliche Grundsätze derweil das Nachse-
hen haben.161 

Dies kommt insbesondere beim Schutz der Privatsphäre deutlich zum Vor-
schein, welcher dem stark verankerten Öffentlichkeitsprinzip in gewissem 
Mass entgegenläuft.162 Im Zuge der Europäisierung der schwedischen Rechts-
ordnung erfuhr dieses Recht auf Privatsphäre aber bspw. auch der Schutz des 
Eigentums eine Stärkung.163 

Lange statuierte PUL in § 7 und 8 den Vorrang der TF und der YGL gegenüber 
dem PUL. Denselben Vorbehalt enthält lagen med kompletterande bestämmel-
ser till EU:s dataskyddsförordning in Kap. 1 § 7 Abs. 1, welches PUL per Mai 2018 
ersetzte.164 Lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförord-
ning erfüllt die durch die Einführung der DSGVO auf EU-Ebene in Art. 85 Abs. 1 
DSGVO enthaltene Aufgabe der Konkretisierung des Spannungsverhältnisses 
zwischen dem Recht auf freie Meinungsäusserung und der Informationsfrei-
heit sowie dem Schutz personenbezogener Daten.165 

Die DSGVO beschreibt in Erw. 154 und in Art. 86 den Zugang zu amtlichen Do-
kumenten, welche personenbezogene Daten enthalten, und beabsichtigt, zwi-
schen dem Recht auf Zugang zu amtlichen Dokumenten und dem Schutz der 
Privatsphäre einen Ausgleich zu schaffen.166 

Hedberg, 474. 
Reichel, offentlighet eller dataskydd, 101 ff., mit Beispielen aus der Praxis. Dies. wirft die 
Frage auf, ob das schwedische Öffentlichkeitsprinzip den erhöhten EU-rechtlichen Anfor-
derungen an den Schutz von personenbezogenen Daten noch gerecht werden kann, of-
fentlighet eller dataskydd, 109 ff. 
Rosengren, 78, Reichel/Åhman, 20. 
Reichel/Åhman, 36. 
2018:218. Siehe hierzu auch die Materialien, SOU 2017:39, 98, Prop. 2017/18:105, 40 ff. 
Ehmann, N 6 zu Art. 86 DSGVO. 
Hierzu Kühling/Martini, 295, Specht/Bienemann, Handkommentar DSGVO, N 1 ff. zu 
Art. 86 DSGVO, Ehmann, N 1 ff. zu Art. 86 DSGVO. 
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Die Beibehaltung des Vorbehalts von TF und YGL zum Schutze des Öffent-
lichkeitsprinzips dürfte mit dem in Art. 85 Abs. 1 DSGVO gewährten beträcht-
lichen Spielraum zur Konkretisierung der Bestimmung durch die Mitgliedstaa-
ten in Einklang stehen.167 

Nebst dem normativ ausdrücklich festgehaltenen Vorrang des Öffentlichkeits-
prinzips gegenüber dem Schutz der Privatsphäre kann auch festgestellt wer-
den, dass der Zugang zu amtlichen Dokumenten rein systemisch grösseres 
Gewicht als der Schutz der Privatsphäre erfährt.168 

So können Dritte bei Zugangsgesuchen keine rechtlichen Einwände geltend 
machen, wenn Dritte durch die Gewährung des Zugangs potenziell ihre Inter-
essen als gefährdet ansehen.169 Dies würde mit der Pflicht der raschen Prüfung 
des Zugangsgesuchs konfligieren.170 In Kap. 21 OSL finden sich weitere Bestim-
mungen zum Umgang mit Personendaten respektive der Geheimhaltung von 
Personendaten.171 

Erst 2011 wurde eine Bestimmung in die RF aufgenommen, die den Schutz der 
persönlichen Integrität vorsieht. Dies war eine direkte Konsequenz aus der 
Rechtsprechung des EGMR zu Art. 8 EMRK.172 

Wagner/Benecke, 356, Kühling/Martini, 296. 
Gegenüber einem pauschalen Vorrang des Öffentlichkeitsprinzips gegenüber dem Schutz 
von Personendaten kritisch Reichel, offentlighet eller dataskydd, 112, Specht/Bienemann, 
Handkommentar DSGVO, N 13 zu Art. 86 DSGVO. 
Hierzu weiter hinten, Teil 6 Kapitel 1 III.1. 
Bohlin, offentlighetsprincipen, 157. 
Hierzu Ledendal/Larsson/Wernberg, 276 ff. 
Hierzu Reichel/Åhman, 33. 
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Kapitel 2: Grundzüge der schwedischen Verwaltung 

I. Vorbemerkungen 

An dieser Stelle soll eine kurze Einführung in die Prinzipien des schwedischen 
Verwaltungsrechts den Kontext für die Bedeutung des Öffentlichkeitsprinzips 
in der verwaltungsrechtlichen Praxis bereiten. Die Grundzüge des Verwal-
tungsrechts werden in der RF geregelt. Ergänzt werden deren Bestimmungen 
durch FL, welches insbesondere für die Behandlung von Verwaltungsangele-
genheiten durch myndigheter zentral ist.173 Als myndigheter i. S. des FL gelten 
gemäss § 1 FL auch Gerichte, soweit es um ihre Eigenverwaltung geht.174 

II. Unabhängigkeitsprinzip 

Kap. 12 § 2 RF untersagt die Einflussnahme von myndigheter in Angelegenhei-
ten anderer myndigheter im Einzelfall und garantiert damit die Unabhängig-
keit der Verwaltung. Explizit ausgeschlossen wird die Einmischung in die Be-
schlussfassung der Verwaltung gegenüber Privaten oder anderen Behörden. 
Myndigheter agieren demnach im rechtlich abgesteckten Rahmen unabhängig 
und in eigener Verantwortung und dürfen von übergeordneter Stelle keine An-
weisungen im Einzelfall befolgen.175 

So werden nationale myndigheter zwar gemäss ihrem Tätigkeitsgebiet den je-
weiligen Ministerien zugeordnet, doch haben die zuständigen Ministerinnen 
und Minister keine Weisungsbefugnis.176 Diese ist der Regierung vorbehalten, 
die die Verwaltung mittels generellen Weisungen steuert (Kap. 12 § 1 RF). Die-
ses System kann als Ausprägung des Funktionsverteilungsprinzips betrachtet 
werden.177 

Ryding-Berg, 75. 
Zum Begriff der myndighet siehe weiter hinten, Teil 3 Kapitel 1 III.1. 
Strömberg/Lundell, allmän förvaltningsrätt, 70, Kumlien/Modéer, N 14. 
Warnling Conradson et al., 104, Reichel, openness and transparency, 938, Kumlien/Mo-
déer, N 14. 
Warnling Conradson et al., 43 ff. 
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III. Demokratieprinzip 

Die Verwaltung setzt demokratische Entscheidungen um und dient damit wie-
derum der Bevölkerung.178 Insofern steht die Verwaltung in einem Abhängig-
keitsverhältnis zur gewählten Regierung, die auch als ‚demokratische Kette‘ 
bezeichnet wird, welche die Verwaltung mit dem Volk verbindet.179 

IV. Legalitätsprinzip 

Die öffentliche Macht wird durch Rechtserlasse ausgeübt, was aus Kap. 1 § 1 
Abs. 3 RF hervorgeht.180 Die Verwaltung ist damit dem Rechtsstaatlichkeits-
prinzip verpflichtet. Sie wird verpflichtet, Beschlüsse auf Basis eines Rechts-
satzes zu fällen. Dies wird auch in § 5 Abs. 1 FL explizit für myndigheter fest-
gehalten.181 Für gewisse Vorschriften, die der einzelnen Person bspw. Pflichten 
auferlegen oder Eingriffe in persönliche oder wirtschaftliche Verhältnisse dar-
stellen, gilt gemäss Kap. 8 § 2 RF ein höheres Erfordernis an die Natur des 
Rechtssatzes. 

Diese Rechtssätze müssen gemäss Kap. 8 § 1 RF in einem lag (Gesetz) vom 
Reichstag verabschiedet werden. Die Regierung kann Rechtssätze in Form ei-
ner förordning (Verordnung) erlassen (Kap. 8 § 1 RF), wenn der Reichstag die 
entsprechenden Delegationen erteilt (Kap. 8 § 3 RF). 

V. Objektivitätsprinzip 

Die Erfüllung öffentlicher Aufgaben erfordert gemäss RF weiter die Wahrung 
von Objektivität. In Kap. 1 § 9 RF nennt der Verfassungsgeber u.a. die Wahrung 
von Sachlichkeit und Unparteilichkeit als massgebliche Prinzipien für die Ver-
waltung.182 Dieselben Vorgaben macht auch § 5 Abs. 2 FL. Das damit festge-
legte Objektivitätsprinzip zwingt die Verwaltung, nur jene Interessen bei ihrer 
Tätigkeit zu berücksichtigen, die im Rahmen der Ausübung der gesetzlich vor-
gesehenen Tätigkeit einzubeziehen sind.183 Ihre Beschlüsse müssen entspre-

Holmberg/Stjernquist et al., den statliga förvaltningsorganisationen zu Kap. 12 § 1 RF. 
Marcusson, Ausprägungen, N 3. 
Hierzu Von Essen/Bohlin/Warnling Conradson, 87 ff., und ausführlich Sterzel, 84 ff. 
Zum Verhältnis des konstitutionellen und verwaltungsrechtlichen Legalitätsprinzip siehe 
Åhman, legalitetsprincipen, 457 ff. 
Hierzu Von Essen/Bohlin/Warnling Conradson, 91 ff., und ausführlich Bull, objektivi-
tetsprincipen, 105 ff. 
Strömberg/Lundell, allmän förvaltningsrätt, 71. 
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chend auf jenen rechtlichen Grundlagen gründen, die für sie massgeblich sind. 
Interessen, die mit der Angelegenheit nicht im Zusammenhang stehen, dürfen 
mithin nicht als Entscheidgrundlage dienen. 

VI. Gleichheitsprinzip 

Gemäss Kap. 1 § 9 RF hat die Verwaltung die Gleichheit aller vor dem Gesetz 
zu beachten. Ähnlich dem Objektivitätsprinzip soll durch das Gleichheitsprin-
zip die Neutralität der Verwaltung bei der Ausübung ihrer Tätigkeit sicher-
gestellt werden. Das Gleichheitsprinzip bedarf konkretisierender Regeln, die 
festlegen, aufgrund welcher Parameter Beschlüsse gefällt werden können, um 
die Gleichheit bzw. Ungleichheit festzustellen.184 

VII. Verhältnismässigkeitsprinzip 

Die Beachtung des Verhältnismässigkeitsprinzips in der Gesetzgebung wird 
in Kap. 2 § 21 RF zum Ausdruck gebracht.185 Die Bestimmung erlaubt die Ein-
schränkung von den in Kap. 2 § 20 enthaltenen Rechten und Freiheiten durch 
Rechtssätze einzig, wenn diese Einschränkung verhältnismässig ist. Eine Rege-
lung, die die Verhältnismässigkeit in der Rechtsanwendung im Einzelfall durch 
die Behörden statuieren würde, kennt die schwedische Verfassung nicht.186 

Lange begnügte sich der Gesetzgeber mit stellenweiser Verweisung auf ver-
hältnismässige Rechtsanwendung.187 So bspw. in § 8 polislag (Polizeigesetz),188 

gemäss welchem Polizistinnen und Polizisten die Umstände bei der Ausübung 
des Dienstes in Betracht ziehen müssen. Die Verhältnismässigkeit sollte also 
bereits im Rahmen der Gesetzgebung sichergestellt werden.189 

Dennoch genoss das Verhältnismässigkeitsprinzip gemäss Materialien und 
Lehre Geltung im gesamten Verwaltungsrecht.190 Dies nicht zuletzt aufgrund 
der Relevanz des Verhältnismässigkeitsprinzips auf Ebene der EU und im Rah-

Hierzu Bull, offentlige tjänstemannen, 42 ff. 
Jermsten, N 58 zu Kap. 2 § 21 RF, Bull, offentlige tjänstemannen, 46. 
Dies im Gegensatz zur Schweiz, vgl. Art 5 Abs. 2 BV. 
Hierzu ausführlicher Wenander, 444 ff. 
1984:387. 
Jermsten, närmare om innehållet i kapitlet zu Kap. 2 RF. 
Prop. 2016/17:180, 61, Strömberg/Lundell, allmän förvaltningsrätt, 74. 
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men der EMRK.191 Mit der Einführung des FL im Jahr 2017 wurde in § 5 Abs. 3 FL 
eine Bestimmung eingeführt, welche den Verwaltungsbehörden die Beachtung 
des Verhältnismässigkeitsprinzips in der Rechtsanwendung vorschreibt.192 

VIII. Kommunale Selbstverwaltung 

Kap. 1 § 7 RF und Kap. 14 § 2 RF enthalten den Kern der kommunal självstyrelse 
(kommunale Selbstverwaltung).193 Die Bestimmungen erläutern, dass kommu-
ner in geografischer Hinsicht sowohl auf regionaler als auch auf lokaler Ebene 
vorkommen und diese lokale und regionale Angelegenheiten von allgemeinem 
Interesse selber regeln. Die Selbstverwaltung ist insofern beschränkt, als die 
Aufteilung der Kompetenzen materiell nicht in der Verfassung festgehalten 
wird.194 Überhaupt existiert keine präzise Definition des Begriffs.195 

Vielmehr soll sich die Ausgestaltung der kommunalen Selbstverwaltung den 
gesellschaftlichen Veränderungen anpassen können.196 Entsprechend geht der 
Umfang der Selbstverwaltung je nach Regelungsbereich unterschiedlich 
weit.197 Zwar ist der Freiraum, den die Gemeinden bspw. bei der Festlegung 
von Steuern geniessen grösser geworden (Kap. 14 § 4 RF), doch unterliegt die 
Selbstverwaltung in letzter Instanz stets dem Willen des Reichstags als Ge-
setzgeber.198 

IX. Die gute Verwaltung 

Eine im Kontext des europäischen Verwaltungsrechts wichtige Stellung hat 
das Prinzip der guten Verwaltung erlangt. Art. 41 GrCH konkretisiert den An-
spruch, dass Angelegenheiten von den Organen, Einrichtungen und sonstigen 
Stellen der Union unparteiisch, gerecht und innerhalb einer angemessenen 

Von Essen/Bohlin/Warnling Conradson, 96, Jermsten, proportionalitetskravets betydelse 
i rättstillämpningen zu Kap. 2 § 21 RF. Zum Einfluss des EU-rechtlichen Verhältnismässig-
keitsprinzips auf die schwedische Rechtsordnung siehe Groussot, 465 ff. 
Hierzu Von Essen/Bohlin/Warnling Conradson, 96 f., und ausführlich Helmius, 163 ff. bzw. 
Wenander, 449 ff. 
Ausführlicher zum Begriff der kommunalen Selbstverwaltung Bohlin, kommunalrättens 
grunder, 25 ff. 
Eka, allmänt om kapitlet zu Kap. 14 RF. 
Holmberg/Stjernquist et al., kommunal självstyrelse zu Kap. 1 § 1 RF. 
Prop. 1973:90, 190. 
Hierzu weiter vorne, Teil 2 Kapitel 1 II.1.1.a. 
Bohlin, kommunalrättens grunder, 26. 
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Frist behandelt werden. Dies beinhaltet das Recht der betroffenen Person, an-
gehört zu werden und auf Zugang zu den sie betreffenden Akten sowie die 
Verpflichtung der Behörden, Entscheide zu begründen. 

Art. 41 GrCH richtet sich gemäss dem Wortlaut bloss an die Organe der Union. 
Diesen Umstand lässt die in Art. 51 GrCH enthaltene Bestimmung, welche die 
Anwendung der GrCH auf die Mitgliedstaaten ausweitet, wenn diese EU-Recht 
durchführen, unberührt.199 So obliegt die Durchführung von EU-Recht den 
Mitgliedstaaten, die für die Organisation ihrer Verwaltung zuständig sind.200 

Der EuGH hat Art. 41 GrCH so ausgelegt, dass darin ein allgemeiner Grundsatz 
des Unionsrechts zu sehen ist.201 Diese in Art. 6 Abs. 3 AEUV festgehaltenen 
Grundsätze ergeben sich u.a. aus den gemeinsamen Verfassungstraditionen 
der Mitgliedstaaten.202 Darauf wie allgemeine Grundsätze des Unionsrechts 
von den Nationalstaaten anzuwenden sind, wird an dieser Stelle aufgrund des 
Umfangs jedoch nicht eingegangen. 

Das Prinzip der guten Verwaltung fliesst in verschiedenen Formen in das na-
tionale Verwaltungsrecht ein. So bspw. in jenen Bereichen, in denen sowohl 
der EU als auch den Mitgliedstaaten administrative Aufgaben zukommen.203 

Aber auch dort, wo Sekundärrecht den Mitgliedstaaten gewisse Verfahrens-
regeln vorschreibt.204 In Bezug auf Schweden ist davon auszugehen, dass die 
im FL konkretisierte nationale Gesetzgebung den Anforderungen von Art. 41 
GrCH entspricht.205 

Hierzu Frenz, N 4535. 
Frenz, N 4535. 
Urteil des EuGH vom 8. Mai 2014, H.N. gegen Minister for Justice, Equality and Law Re-
form, C-604/12, EU:C:2014:302, N 49. 
Hierzu Reichel, god förvaltning, 28 ff. 
Reichel, god förvaltning, 506. 
Reichel, god förvaltning, 507, dies., europeiska principer, 71 ff., dies., EU:s påverkan, 771 ff. 
Von Essen/Bohlin/Warnling Conradson, 87. 
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Kapitel 3: Ausformungen des Öffentlichkeitsprinzips 

I. Vorbemerkungen 

Das Öffentlichkeitsprinzip kennt in Schweden keine Legaldefinition,206 doch 
wird darunter in erster Linie die Öffentlichkeit amtlicher Dokumente verstan-
den.207 Nebst dem Zugang zu amtlichen Dokumenten gibt es in Schweden ver-
schiedene weitere Ausformungen des Öffentlichkeitsprinzips, die betrachtet 
werden sollen. 

Das Öffentlichkeitsprinzip bezweckt gemäss Materialien und Lehre, die 
Rechtssicherheit, die Effektivität der Verwaltung und der Staatslenkung zu ga-
rantieren.208 Damit hat das Öffentlichkeitsprinzip einen grossen Einfluss auf 
die Verwaltung. 

Darüber hinaus dient es der Bereitstellung von Informationen und trägt da-
durch zur öffentlichen Debatte bei.209 Von der Bereitstellung von Informa-
tionen profitiert wiederum die Gesellschaft in Form von bspw. Unternehmen 
oder Forscherinnen bzw. Forschern, welche die Informationen für ihre Zwecke 
verwenden können.210 Das Öffentlichkeitsprinzip verschafft zudem der Bevöl-
kerung und den Medien einen Hebel, um Informationen nach eigener Wahl 
und unabhängig von offiziellen Kommunikationsmassnahmen zu beschaffen.211 

II. Meinungsäusserungsfreiheit 

Kap. 2 § 1 Ziff. 1 RF gewährt jeder Person das Recht, sich frei zu äussern.212 

Darüber hinaus statuiert auch die EMRK, welche Schweden ratifiziert hat, in 
Art. 10 Abs. 1 die Meinungsäusserungsfreiheit. Auch Angestellte von Verwal-
tungsbehörden sind Subjekte dieses Rechts und können durch Ausüben der 
Meinungsäusserungsfreiheit zur Einsicht in die Tätigkeit der Verwaltung bei-
tragen.213 

Lund, 345. 
Bohlin, offentlighetsprincipen, 17, Holstad/Holstad, 13, Hed, 8. 
Prop. 2008/09:150, 272, Zetterström/Lind, 152. 
Hed, 9. 
Prop. 2008/09:150, 272. 
Prop. 1975/76:160, 69. 
Hierzu weiter vorne, Teil 1 Kapitel 3 II.1. 
Bohlin, offentlighetsprincipen, 16, Jermsten, yttrandefriheten zu Kap. 2 § 1 RF. 

206 

207 

208 

209 

210 

211 

212 

213 

Teil 2: Das schwedische Öffentlichkeitsprinzip

44



Dieses Recht auf freie Meinungsäusserung gilt jedoch nicht absolut und kann 
gemäss Kap. 2 § 20 RF mittels Gesetz eingeschränkt werden.214 Eine Ein-
schränkung der Meinungsäusserungsfreiheit kann bspw. die Form einer 
Schweigepflicht annehmen.215 Eine solche sieht das OSL an verschiedenen Or-
ten für Verwaltungsangestellte vor. Eine Schweigepflicht ist notwendig, da die 
Beurteilung, ob ein amtliches Dokument geheime Informationen enthält oder 
nicht, von Mitarbeitenden in der Verwaltung vorgenommen wird. Die Schwei-
gepflicht für Verwaltungsangestellte, die diese Beurteilung vornehmen, soll 
dazu beitragen, dass geheime Informationen geheim bleiben. 

III. Tryckfrihet 

1. Vorbemerkungen 

Die tryckfrihet ist ein weiterer Pfeiler des schwedischen Öffentlichkeitsprin-
zips.216 Tryckfriheten wird in Kap. 1 TF geregelt und beinhaltet einerseits das 
Recht, eigene Meinungen, Gedanken und Gefühle in schriftlicher Form zu ver-
öffentlichen. Andererseits beinhaltet die tryckfrihet das Recht, amtliche Doku-
mente bekannt zu geben und Informationen mitzuteilen und zu beschaffen. 

2. Prinzipien der tryckfrihet 

Die tryckfrihet wird von mehreren Prinzipien getragen, die in der Folge be-
schrieben werden sollen.217 

2.1 Zensurverbot 

Die TF untersagt in Kap. 1 § 8 die inhaltliche Kontrolle einer Schrift durch Be-
hörden vor dem Druck. Ein Druckverbot darf nicht vorkommen und gilt auch 
in Kriegszeiten.218 

Jermsten, N 55 zu Kap. 2 § 20 RF. 
Jermsten, yttrandefriheten zu Kap. 2 § 1 RF. 
Bohlin, offentlighetsprincipen, 16. 
Axberger, TF:s bärande principer zu TF (vor N 1). 
Axberger, yttrandefrihetsgrundlagarna, 87, Axberger, N 19 zu Kap. 1 § 8 TF. 
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2.2 Etablierungsfreiheit 

Die Etablierungsfreiheit bezweckt, die an den unterschiedlichen Stadien in der 
Produktion einer gedruckten Schrift beteiligten Personen zu schützen. So hält 
Kap. 6 § 1 TF die Freiheit fest, gedruckte Schriften alleine oder in Zusammen-
arbeit mit Dritten zu verkaufen, vertreiben oder auf andere Art und Weise zu 
verbreiten. Die Vorschrift verbietet mithin die Einführung einer Zulassung für 
die Produktion oder den Vertrieb von Schriften.219 Auch die Einführung ande-
rer bürokratischer Hindernisse ist verboten.220 Weiter garantiert Kap. 4 § 1 TF 
die Freiheit, Schriften zu drucken und macht hiermit ein zweites Element der 
Etablierungsfreiheit aus. 

2.3 Pressefreiheitliches Verantwortungssystem 

Ein wesentliches Element der tryckfrihet ist ensamsansvaret (alleinige Verant-
wortung).221 So baut die tryckfrihet massgeblich darauf auf, dass die Verant-
wortung für den Inhalt einer gedruckten Schrift von einer Person getragen 
wird.222 In der Regel sind dies der Urheber bei nicht periodisch erscheinenden 
Publikationen und der Herausgeber bei periodisch erscheinenden Publikatio-
nen. 

Die Regeln zum pressefreiheitlichen Verantwortungssystem dienen der Er-
mittlung der für den Inhalt einer gedruckten Schrift verantwortlichen Person 
und sind von der strafrechtlichen Schuld oder auch der zivilrechtlichen Haf-
tung zu unterscheiden.223 Die Ermittlung der verantwortlichen Person ist an-
gezeigt, wenn mittels der Herausgabe einer Schrift der Tatbestand eines 
tryckfrihetsbrott nach Kap. 7 §§ 2 – 20 TF erfüllt ist.224 

Die pressefreiheitliche Verantwortung wird nach formellen Kriterien ermittelt 
und kommt gemäss den Bestimmungen in Kap. 8 TF immer nur einer Person 
zu.225 Die TF unterscheidet dabei gemäss Kap. 1 § 4 TF zwischen periodisch er-
scheinenden (bspw. Zeitungen und Zeitschriften) und nach Kap. 1 § 4 TF e con-

Axberger, N 117 zu Kap. 6 § 1 TF. 
Axberger, N 117 zu Kap. 6 § 1 TF. 
Axberger, TF:s bärande principer zu TF (vor N 1). 
Holstad/Holstad, 110. 
Axberger, N 175 zu Kap. 8 TF. 
Axberger, N 175 zu Kap. 8 TF. 
Ausführlich zu den jeweiligen an der Entstehung einer Schrift beteiligten Rollen Warnling 
Conradson/Bernitz, 42 ff. 
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trario nicht periodisch erscheinenden Schriften (bspw. Bücher).226 Das pres-
sefreiheitliche Verantwortungssystem überantwortet generell ausschliesslich 
jener Person den Inhalt einer Schrift, die für die Erstellung des Inhalts die 
grösste Rolle gespielt hat.227 

Ist die verantwortliche Person ermittelt, bedeutet dies, dass alle anderen Per-
sonen, die bei der Herausgabe einer Schrift mitgewirkt haben, grundsätzlich 
von der Verantwortung befreit sind.228 Diese formelle Ermittlung der Verant-
wortung soll klare Verhältnisse schaffen und damit einerseits die Angst vor 
rechtlichen Konsequenzen aufgrund des Mitwirkens an der Herausgabe einer 
Schrift schmälern und andererseits die Ermittlung der verantwortlichen Per-
son bei tryckfrihetsbrott vereinfachen.229 

Die Verantwortungskette bei periodisch erscheinenden Schriften sieht wie 
folgt aus: Herausgeber bzw. stellvertretender Herausgeber (Kap. 8 § 1 TF), Ver-
leger (Kap. 8 § 3 TF), jene Person, welche die Schrift gedruckt hat (Kap. 8 § 4 
TF) und zuletzt jene Person, die die Schrift vertrieben hat (Kap. 8 § 5 TF). Fol-
gende Verantwortungskette ist bei nicht periodisch erscheinenden Schriften 
vorgesehen: Urheber bzw. Herausgeber (Kap. 8 § 6 und Kap. 8 § 7 TF), Verleger 
(Kap. 8 § 8 TF), jene Person, welche die Schrift gedruckt hat (Kap. 8 § 9 TF) und 
zuletzt jene Person, die die Schrift vertrieben hat (Kap. 8 § 10 TF).230 Herausge-
ber und Urheber können einzig natürliche Personen sein, während die übrigen 
mitwirkenden Personen auch juristische Personen sein können.231 

2.4 Recht auf Anonymität 

Weiter umfasst die tryckfrihet in Kap. 3 § 1 TF das Recht auf Anonymität, wel-
ches sowohl die mitteilende Person schützt als auch dem Urheber von Schrif-
ten ermöglicht, anonym zu publizieren. Der in Kap. 3 § 3 TF geregelte Quel-
lenschutz enthält ein weitgehendes Nachforschungsverbot, welches Behörden 
unter Strafandrohung untersagt, den Urheber einer Schrift oder die mittei-

Hierzu ausführlicher Warnling Conradson/Bernitz, 53 ff. 
Axberger, N 175 zu Kap. 8 TF. 
Axberger, N 175 zu Kap. 8 TF. 
Axberger, N 175 zu Kap. 8 TF, Strömberg/Lundell, grundlagsskyddad yttrandefrihet, 106. 
Ausführlich zu den beiden Verantwortungsketten Warnling Conradson/Bernitz, 92 ff. 
Axberger, N 175 zu Kap. 8 TF. 
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lende Person zu ermitteln (Kap. 3 § 5 und 6 TF).232 Eine mitteilende Person, die 
bei einer Behörde arbeitet, geniesst damit Schutz von sowohl strafrechtlichen 
Konsequenzen als auch vor Folgen arbeitsrechtlicher Art.233 

In der Praxis sind verwaltungsinterne Vorschriften, die das Ausnutzen der 
tryckfrihet durch die Arbeitnehmenden explizit oder implizit beschränken, un-
tersagt.234 Eine Weisung einer Behörde, die die Mitarbeitenden verpflichtete, 
jegliche Kontakte zu Medien zwingend via eine hierfür zuständige Person lau-
fen zu lassen, wurde als widerrechtlich bezeichnet.235 Auch eine Vorschrift, die 
die Mitarbeitenden zwang, Kontakt zu den Medien nicht als Arbeitszeit zu er-
fassen und in der Freizeit wahrzunehmen, ist nicht zulässig.236 

Hierdurch soll Urhebern von Schriften und mitteilenden Personen ein gewis-
ser Schutz vor rechtlichen Konsequenzen gewährt und damit wiederum die 
Produktion von Schriften gefördert werden.237 

2.5 Prozessuale Sonderlösung und Exklusivitätsgrundsatz 

Bei Verstössen gegen die TF sieht die TF eine prozessrechtliche Sonderlösung 
vor. So ist der JK gemäss Kap. 9 § 2 und 3 TF alleiniger Ankläger und der 
Prozess findet vor einem Geschworenengericht statt (Kap. 12 § 3 Abs. 1 TF).238 

Hierdurch möchte der Verfassungsgeber den gesunden Menschenverstand 
der Laienperson bei der Beurteilung von Tatbeständen gemäss Kap. 7 TF zur 
Geltung bringen.239 

Der Kern des Exklusivitätsgrundsatzes findet sich in Kap. 1 § 9 TF und besagt, 
dass die TF die einzige straf- und strafprozessrechtliche Grundlage darstellt, 
auf welcher ein Verstoss gegen die Kap. 7 TF aufgelisteten Tatbestände geahn-
det werden kann.240 

Warnling Conradson/Bernitz, 76. 
Lenberg/Geijer/Tansjö, exklusivitetsprincipen och repressalieförbudet zu Kap. 13 OSL, 
Hamlin, N 209 zu Kap. 13 OSL. 
JK-Beschluss vom 27. Juni 2013, 8564-12-22, JO-Beschluss vom 11. November 2013, 
5051-2012. 
JO 1969, 316, JO 1991/92, 340. 
JO-Beschluss vom 10. September 2018, 6024-2017. 
Strömberg/Lundell, grundlagsskyddad yttrandefrihet, 49. 
Zum JK siehe weiter hinten, Teil 6 Kapitel 2 II. 
Strömberg/Lundell, grundlagsskyddad yttrandefrihet, 130, Warnling Conradson/Bernitz, 
102. Zur Entstehung dieser prozessualen Sonderlösung, SOU 2012:55, 356 ff. 
Axberger, N 21 zu Kap. 1 § 9 TF. 
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3. Teilgehalte der Tryckfrihet 

3.1 Meddelarfrihet 

Enger als die tryckfrihet gefasst wird die meddelarfrihet nach Kap. 1 § 7 TF,241 

welche die Mitteilung respektive die Weiterleitung von Informationen an 
Schriftsteller, Journalisten und weitere Urheber sowie Verleger und Redaktio-
nen zum Zwecke der Publikation darstellt. 

Meddelarfriheten ermöglicht es Verwaltungsangestellten unter bestimmten 
Umständen, geheime Informationen straffrei weiterzuleiten. Nicht unter die 
meddelarfrihet fallen myndigheter als solche, denen die Weiterleitung oder Be-
kanntgabe von geheimen Informationen untersagt ist.242 

Meddelarfriheten schafft damit die Möglichkeit, Einsicht in die Tätigkeit einer 
Verwaltung zu bekommen, wenn das Recht auf Zugang zu amtlichen Doku-
menten erschöpft ist.243 Meddelarfriheten ist ein wichtiges Instrument, wel-
ches die teilweise starren Bestimmungen der Geheimhaltung beim Zugang zu 
amtlichen Dokumenten relativiert.244 

Dies zeugt von der in Schweden starken Gewichtung zugunsten der freien 
Presse und der demokratischen Kontrolle der Verwaltung.245 Es kann mithin 
sein, dass es einem Verwaltungsangestellten erlaubt ist, geheime Informatio-
nen an die Presse weiterzuleiten, während es ihm untersagt ist, dieselbe In-
formation einem Arbeitskollegen mitzuteilen.246 

Bei der Ausübung der meddelarfrihet ist die Absicht, Informationen zum Zwe-
cke der Publikation weiterzuleiten, entscheidend.247 Ob die Information da-
nach tatsächlich in eine Publikation mündet, ist für die Zumessung des Schut-

Lenberg/Geijer/Tansjö, vad innebär rätten att meddela och offentliggörauppgifter och 
varför finns den? zu Kap. 13 OSL. 
JK-Beschluss vom 2. Dezember 2019, 6608-19-3.1.5, Heuman, rättsläget zu Kap. 13 OSL. 
Funcke, 211, Ryding-Berg, 100. Zum Verhältnis der meddelarfriheten und der Geheimhal-
tung im Bereich des auswärtigen Handelns weiter hinten, Teil 5 Kapitel 3 IV.1. 
Österdahl, offentlighetsprincipen och det internationella samarbetet, 256. 
Jonason, accès à l’information, 41. In JO 1967, 302 schreibt der JO zudem, dass es wichtig 
ist, dass Verwaltungsbehörden die Arbeit von Medienschaffenden respektieren und ver-
einfachen. In JO 1967, 519 erwähnt der JO, dass grössere Einsicht weniger Anlass zu (nega-
tiver) Publizität bedeuten kann. 
Ryding-Berg, 100. Zur Geheimhaltung innerhalb von myndigheter siehe weiter hinten, 
Teil 4 Kapitel 1 V.1. 
Axberger, N 17 zu Kap. 1 § 7 TF. 
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zes, welcher die meddelarfrihet gewährt, nicht erheblich.248 Jedoch ist es 
notwendig, dass die Information an jemanden weitergeleitet wird, der die In-
formation publizieren kann. Dabei ist der Adressatenkreis weit gefasst und 
umfasst sowohl natürliche Personen wie Journalisten als auch juristische Per-
sonen wie Verlage bzw. deren Organe; bspw. eine Redaktion.249 Wird eine In-
formation an einen Mittelsmann weitergeleitet, welcher diese dann zum Zwe-
cke der Publikation weiterreichen soll, kommt der Schutz der meddelarfrihet 
nicht zur Anwendung.250 

3.2 Anskaffarfrihet 

Von der tryckfrihet wird auch die anskaffarfrihet, das Recht, Informationen 
zum Zweck der Publikation zu beschaffen, erfasst (Kap. 1 § 7 Abs. 2 TF). Hiermit 
werden bspw. Journalistinnen und Journalisten, welche Verwaltungsange-
stellte dazu bewegen, Informationen weiterzuleiten, geschützt.251 

4. Grenzen der tryckfrihet 

Die tryckfrihet gilt nicht uneingeschränkt. So bezweckt diese nicht, dass in 
grossem Umfang geheime Informationen der Verwaltung an die Medien ge-
reicht werden.252 Eingeschränkt wird die tryckfrihet durch die Bestimmungen, 
welche den Schutz Dritter und der öffentlichen Sicherheit vorsehen (Kap. 1 
§ 1 Abs. 4 TF). Kap. 7 TF konkretisiert Kap. 1 § 1 Abs. 4 TF und stellt einen ab-
schliessenden Katalog von Tatbeständen auf, der die tryckfrihet einschränkt. 
Kap. 7 TF unterscheidet zwischen tryckfrihets‑, meddelar- und anskaffarbrott 
(Missbrauch der Pressefreiheit, der Freiheit, Informationen mitzuteilen und 
der Freiheit, Informationen zu beschaffen). 

Damit jemand für einen Tatbestand gemäss Kap. 7 TF verurteilt werden kann, 
muss dieser Tatbestand sowohl in der TF als auch im BrB festgehalten sein 
(Kap. 7 § 1 TF). Dieses Erfordernis wird als dubbel kriminalisering (doppelte Kri-
minalisierung) bezeichnet.253 Es erschwert die Einführung neuer Tatbestände 

Strömberg/Lundell, grundlagsskyddad yttrandefrihet, 49, Axberger, N 17 zu Kap. 1 § 7 TF, 
Ruotsi, public officials, 247. 
Axberger, N 17 zu Kap. 1 § 7 TF. 
Axberger, N 17 zu Kap. 1 § 7 TF. 
Ausführlicher zur mitteilenden bzw. beschaffenden Person Warnling Conradson/Bernitz, 
35 ff. 
SOU 2003:99, 379. 
Warnling Conradson/Bernitz, 79. 

248 

249 

250 

251 

252 

253 

Teil 2: Das schwedische Öffentlichkeitsprinzip

50



im Bereich der tryckfrihet und dient damit letztlich wiederum dem Schutz der 
Pressefreiheit.254 Liegt eine Anklage wegen eines tryckfrihets‑, meddelar- oder 
anskaffarbrottvor, kommt die prozessuale Sonderlösung gemäss Kap. 12 TF zur 
Anwendung.255 

4.1 Tryckfrihetsbrott 

Zur Kategorie der tryckfrihetsbrott zählen Straftatbestände wie u.a. Hochver-
rat (Kap. 7 § 12 TF), Drohung (Kap. 7 § 2 TF) oder Spionage (Kap. 7 § 14 TF). Der 
Tatbestand von Kap. 7 § 2 TF wird bspw. erfüllt, wenn eine verantwortliche 
Person nach Kap. 8 TF in einer Schrift jemandem mit einer strafbaren Hand-
lung droht, die geeignet ist, bei der bedrohten Person Angst i.S.v. Kap 7 § 2 TF 
hervorzurufen. 

Ein tryckfrihetsbrott kann auch durch die vorsätzliche Publikation eines amt-
lichen Dokuments, das der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist, begangen wer-
den.256 Die verantwortliche Person gemäss Kap. 8 TF muss im Rahmen ihrer 
amtlichen Tätigkeit Zugang zu diesem Dokument erhalten haben (Kap. 7 § 20 
Ziff. 1 TF). 

Auch die Bekanntgabe einer Information durch vorsätzliche Verletzung einer 
gesetzlich vorgeschriebenen Schweigepflicht gemäss Kap. 7 § 20 Ziff. 2 TF ist 
ein tryckfrihetsbrott. Mit den gesetzlich vorgeschriebenen Schweigepflichten 
sind bspw. die im OSL festgelegten qualifizierten Geheimhaltungsbestimmun-
gen gemeint.257 

4.2 Meddelarbrott 

Kap. 7 § 22 TF enthält die sog. meddelarbrott. Diese werden durch jene Perso-
nen begangen, welche Informationen zum Zwecke der Publikation weiterge-
leitet haben und sich hiermit u.a. des Hochverrats oder der Spionage schuldig 
machen (Kap. 7 § 22 Ziff. 1 TF). 

Auch die unzulässige Weiterleitung eines amtlichen Dokuments (Kap. 7 § 22 
Ziff. 2 TF), das der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist, sowie die vorsätzliche 
Verletzung einer gesetzlich vorgeschriebenen Schweigepflicht (Kap. 7 § 22 
Ziff. 3 TF) wird in Kap. 7 § 22 TF unter Strafe gestellt. 

Strömberg/Lundell, grundlagsskyddad yttrandefrihet, 96. 
Hierzu weiter vorne, Teil 2 Kapitel 3 III.2.5. 
Axberger, N 159 zu Kap. 7 § 20 TF. 
Axberger, N 160 zu Kap. 7 § 20 TF. 
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Die Tatbestände von Kap. 7 § 22 TF können nur durch Personen begangen 
werden, die nicht nach Kap. 8 TF Verantwortung für eine gedruckte Schrift 
tragen.258 Darüber hinaus werden meddelarbrott gemäss Kap. 12 § 1 Abs. 2 TF 
prozessual wie tryckfrihetsbrott behandelt. 

4.3 Anskaffarbrott 

Gemäss Kap. 7 § 23 TF kann auch eine Person, die Informationen zum Zweck 
der schriftlichen Publikation oder der weiteren Mitteilung beschafft und sich 
dadurch dem in Kap. 7 § 22 Abs. 1 TF umschriebenen Tatbestand schuldig 
macht, bestraft werden. Auch anskaffarbrott werden prozessual wie andere 
tryckfrihetsbrott behandelt. 

IV. Öffentlichkeit von Parlamentsdebatten und 
Gerichtsverhandlungen 

Als weitere Form des Öffentlichkeitsprinzips gilt die Öffentlichkeit von Parla-
mentsdebatten und Gerichtsverhandlungen. Diese sogenannte förhandlingsof-
fentlighet ist verfassungsrechtlich abgesichert.259 

Die Beratungen des Parlaments sind grundsätzlich öffentlich (Kap. 4 § 9 RF 
und Kap. 6 § 7 Abs. 1 RO), während jene der Ausschüsse grundsätzlich geheim 
sind (Kap. 7 § 16 Abs. 1 RO). Auch auf der kommunalen Ebene gilt das Öffent-
lichkeitsprinzip in Bezug auf parlamentarische Debatten (Kap. 5 § 42 Abs. 1 
KomL). 

Dasselbe gilt für Gerichtsverhandlungen, die nach Kap. 2 § 11 Abs. 2 RF eben-
falls öffentlich sind. Kap. 2 § 20 RF ermöglicht die Einschränkung des Öffent-
lichkeitsprinzips bei Gerichtsverhandlungen mittels Gesetz. In Kap. 5 RB wer-
den die grundsätzliche Öffentlichkeit des Gerichtsverfahrens sowie bestimmte 
Ausnahmen davon festgehalten. 

Prinzipiell öffentlich sind die mündlichen Verhandlungen (Kap. 5 § 1 RB). Dies 
gilt jedoch nicht für die Beratungen des Richtergremiums zum Zwecke der Ur-
teilsfindung. Diese sind gemäss Kap. 43 § 6 OSL von einer absoluten Geheim-
haltung geschützt. 

Axberger, N 163 zu Kap. 7 § 22 TF. 
Strömberg/Lundell, handlingsoffentlighet och sekretess, 8, Bohlin, offentlighetsprincipen, 
15. 
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V. Behördliche Informationspflicht 

Als weiteres Element des Öffentlichkeitsprinzips kann die in § 7 Abs. 1 FL ent-
haltene Pflicht von Behörden, die Öffentlichkeit über die eigene Tätigkeit zu 
informieren, betrachtet werden. 

VI. Zugang zu amtlichen Dokumenten 

Für die vorliegende Arbeit am bedeutsamsten ist die Öffentlichkeit von amt-
lichen Dokumenten, die im folgenden Kapitel eingehend beleuchtet werden 
soll. Die in Kap. 2 § 1 TF enthaltene Bestimmung zur Öffentlichkeit von amt-
lichen Dokumenten wird als Kern des Öffentlichkeitsprinzips betrachtet.260 In 
der Folge wird unter dem Öffentlichkeitsprinzip der Zugang zu amtlichen Do-
kumenten verstanden. 

Bohlin, offentlighetsprincipen, 18. 260 
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Teil 3: Zugang zu amtlichen Dokumenten 

Kapitel 1: Anwendungsbereich 

I. Vorbemerkungen 

Im folgenden Kapitel soll der Frage nachgegangen werden, an welche Bedin-
gungen der Zugang zu amtlichen Dokumenten, die sog. handlingsoffentlighet 
gemäss Kap. 2 § 1 TF,261 als Form des Öffentlichkeitsprinzips geknüpft ist. 

II. Persönlicher Anwendungsbereich 

Das Recht auf Zugang zu amtlichen Dokumenten, die bei der Verwaltung vor-
handen sind, besteht gemäss Kap. 2 § 1 TF für var och en ( jede und jeden). Dies 
gilt aufgrund einer Klarstellung durch das höchste Verwaltungsgericht ebenso 
für juristische Personen.262 

Auch Personen ausländischer Herkunft haben grundsätzlich ein Recht auf Zu-
gang zu amtlichen Dokumenten. Dies geht aus Kap. 14 § 5 Abs. 2 TF hervor, 
wonach Personen ausländischer Herkunft schwedischen Staatsbürgerinnen 
und Staatsbürgern gleichgestellt sind, sofern gesetzlich keine hiervon ab-
weichende Regelung getroffen wird. Eine solche diskriminierende Vorschrift 
existiert jedoch soweit ersichtlich nicht, was auch durch die Lehre bestätigt 
wird.263 

Strömberg/Lundell, handlingsoffentlighet och sekretess, 8 ff. 
RÅ 2003 ref. 83. 
Heuman, N 38 zu Kap. 2 § 1 TF, Bohlin, offentlighetsprincipen, 17, Höök, introduktion, 24, 
Strömberg/Lundell, handlingsoffentlighet och sekretess, 10. 
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III. Sachlicher Anwendungsbereich 

1. Eigenschaft als myndighet 

1.1 Allgemein 

Das Recht auf Zugang zu amtlichen Dokumenten gilt bei Behörden bzw. sog. 
myndigheter (Kap. 2 § 4 TF). Zwar wird der Begriff der myndighet weder in 
der TF noch in der RF definiert,264 doch korrespondiert die Verwendung des 
Begriffs in den beiden grundlagar miteinander.265 Der schwedischen Funkti-
onsverteilungslehre folgend unterscheidet der schwedische Verfassungsgeber 
nicht scharf zwischen Behörden der unterschiedlichen Gewalten.266 

So zählt die RF die Verwaltungsorganisation des Zentralstaats zu den myn-
digheter (Kap. 12 § 1 RF). Weiter werden auch die Regierung und die Gerichte 
hierzu gezählt.267 Auch die Verwaltungsbehörden auf kommunaler Ebene gel-
ten als myndigheter.268 Gemäss Kap. 2 § 5 TF werden im Zusammenhang mit 
dem Zugang zu amtlichen Dokumenten auch der Reichstag sowie die kommu-
nalen rechtsetzenden Versammlungen den myndigheter gleichgestellt. 

Weiter werden auch juristische Personen des Gesellschaftsrechts, Vereine 
und Stiftungen, bei welchen Gemeinden eine Kontrollmehrheit ausüben, einer 
myndighet gleichgestellt (Kap. 2 § 3 OSL).269 Verfügen Gemeinden nur über 
eine Minderheit in den jeweiligen Kontrollorganen, sind sie gesetzlich dazu 
verpflichtet, auf eine Beachtung des Rechts auf Zugang zu amtlichen Doku-
menten hinzuwirken (Kap. 10 § 4 Abs. 2 KomL). 

Mangels Legaldefinition oder Enumeration von myndigheter sind gemäss 
BOHLIN folgende Fragen für die Beurteilung, ob eine Behörde als myndighet i.S. 
der TF zu qualifizieren ist, zu stellen.270 Hat die in Frage stehende Behörde 
eine verfassungs- oder gesetzesmässige Grundlage und werden die Aufgaben 
und die Tätigkeitsgebiete der Behörde im Erlass umschrieben? Übt die Be-
hörde eine Tätigkeit aus, die üblicherweise zum nationalen oder kommunalen 

Höök, introduktion, 13. 
Bohlin, offentlighetsprincipen, 52, UD/2021/08966, 12. 
Hierzu weiter vorne, Teil 2 Kapitel 1 II.1.1.a. 
Hirschfeldt, N 13 zu Kap. 1 § 8 RF, Bohlin, offentlighetsprincipen, 52, Kumlien/Modéer, N 7. 
Bohlin, 52, Zetterström/Lind/Dahlqvist, 28. 
Zum Begriff der kommun weiter vorne, Teil 2 Kapitel 1 II.1.1.a. 
Bohlin, offentlighetsprincipen, 53. 
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Aufgabengebiet gezählt wird? Wird die personelle Leitung der Behörde durch 
eine der staatlichen Gewalten oder einer anderen myndighet bestellt? Wird die 
Behörde durch öffentliche Mittel finanziert? Und steht die Behörde in einem 
Subordinationsverhältnis zur Regierung? 

Kann eine dieser Fragen bejaht werden, kann davon ausgegangen werden, dass 
es sich um eine myndighet handelt. BOHLIN kombiniert demnach sowohl funk-
tionale als auch formell organisatorische Kriterien zur Feststellung, ob eine 
myndighet vorliegt. 

1.2 Im auswärtigen Handeln 

Für die vorliegende Untersuchung interessiert insbesondere der Status von 
Behörden mit Anknüpfung an die Aussenpolitik. Dazu zählen bspw. das Aus-
senministerium und die Auslandsrepräsentationen. Gemäss Art. 3 förordning 
med instruktion för regeringskansliet (Verordnung mit Bestimmungen über die 
Regierungskanzlei) zählen sowohl das Aussenministerium als auch die Aus-
landsrepräsentationen zur Verwaltung des auswärtigen Handelns.271 

Auch wenn man dem Fragenkatalog BOHLINS folgt, kommt man zum Schluss, 
dass sowohl das Aussenministerium als auch die Auslandsrepräsentationen als 
myndigheter zu qualifizieren sind. Nebst den erwähnten rechtlichen Grund-
lagen, die das Aufgabengebiet des Aussenministeriums sowie der Auslands-
repräsentationen umschreiben, wird die Tätigkeit dieser Behörden mit öf-
fentlichen Mitteln finanziert. Auch ist das Aussenministerium gemäss Art. 2 
förordning med instruktion för regeringskansliet Teil der Regierungskanzlei 
und damit organisationsrechtlich in die formelle Hierarchie eingebunden.272 

Das Aussenministerium steht den schwedischen Repräsentationen im Ausland 
in hierarchischer Hinsicht vor. Entsprechend kann die Regierungskanzlei den 
Repräsentationen im Ausland Weisungen erteilen (§ 6 förordning med instruk-
tion för utrikesrepresenationen, Verordnung mit Bestimmungen über die Aus-
landsrepräsentationen).273 

Trotz dieser hierarchischen Einbettung geniessen die Auslandsrepräsentatio-
nen im Einklang mit dem weitgehenden Unabhängigkeitsprinzip von myn-
digheter grosse Autonomie in den sie betreffenden Verwaltungsangelegen-

1996:1515. 
SOU 2001:110, 34. 
2014:115. 

271 

272 

273 

Kapitel 1: Anwendungsbereich

57



heiten.274 Hierzu zählen auch Beschlüsse über den Zugang zu amtlichen 
Dokumenten, die die betreffende Repräsentation aufbewahrt. Die Rechtspre-
chung stützt diese Ansicht,275 ebenso der parlamentarische Verfassungsaus-
schuss.276 

Nichtsdestotrotz ist der verwaltungsrechtliche Status und insbesondere die 
Qualifikation der Auslandsrepräsentationen als selbständige myndighet nicht 
abschliessend geklärt, wie aus zwei Berichten hervorgeht.277 Da die Auslands-
räpresentationen im Bereich des Zugangsrechts jedoch als myndigheter be-
trachtet werden, wird hierauf nicht weiter eingegangen. 

2. Eigenschaft als handling 

Damit Zugang zu amtlichen Dokumenten gewährt werden kann, muss eine In-
formation in Form eines Dokuments vorliegen. Letzteres kann gemäss Kap. 2 
§ 3 TF die Form einer schriftlichen Aufzeichnung, eines Bildes, einer Ton- oder 
Videoaufnahme annehmen, oder gar erst durch technische Hilfsmittel wahr-
nehmbar sein. Somit sind auch bspw. Emails erfasst und als amtliche Doku-
mente zu qualifizieren. 

Diese breite Auslegung umfasst damit verschiedenste Träger und setzt ledig-
lich voraus, dass darauf Informationen enthalten sind.278 Kunst oder andere 
Werke mit rein ästhetischem Zweck fallen nicht in den Definitionsbereich ei-
nes Dokuments, da hierbei nicht die Bereitstellung von Informationen im Vor-
dergrund steht.279 Ebensowenig als Dokumente zu qualifizieren sind münd-
liche Auskünfte oder ein Anruf. Letztere können nur durch Aufnahme oder 
Niederschrift zu einem Dokument werden.280 

SOU 2001:110, 34. Zur Unabhängigkeit von myndigheter siehe weiter vorne, Teil 2 Kapi-
tel 2 II. 
Vgl. die Urteile des kammarrätten in Göteborg vom 10. Juli 2014, 3338-14 und vom 14. No-
vember 2013, 5379-13 und vom 20. September 2017, 4115-17. 
Bet. 2017/18:KU20, 135. 
SOU 2011:21, 107, SOU 2010:32, 54. 
Prop. 1975/76:160, 119. 
Bohlin, offentlighetsprincipen, 38. 
Hierzu Heuman, rättsläget zu Kap. 2 § 3 TF. 
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3. Eigenschaft als allmän handling 

Ein Dokument wird als allmän (allgemein, öffentlich) qualifiziert, wenn es nach 
Kap. 2 § 4 TF bei einer myndighet förvarad wird (aufbewahrt wird, vorhanden 
ist) und gemäss Kap. 2 § 9 TF inkommen (zugestellt) oder als von der myndighet 
upprättad (erstellt) gilt (Kap. 2 § 10 TF). In Kap. 2 § 13 und 14 TF werden einige 
Ausnahmen vom weiten Begriff des amtlichen Dokuments aufgelistet. So sind 
bspw. Schriften und Bücher, die Teil einer Bibliothek sind, nicht als amtliche 
Dokumente i.S. von Kap. 2 § 3 TF zu qualifizieren. 

3.1 Formelle Voraussetzungen 

a Aufbewahrung 

Kap. 2 § 6 TF konkretisiert den Begriff der Aufbewahrung dahingehend, dass 
die myndighet Zugang zum Dokument haben muss. Der Begriff der Aufbewah-
rung wird sehr weit gefasst.281 Entscheidend ist, dass die myndighet über ein 
amtliches Dokument verfügen kann.282 Insofern ist es auch möglich, dass ein 
amtliches Dokument physisch bei Privaten liegt, die myndighet jedoch darüber 
verfügen kann. So bspw. wenn eine Behörde die Rekrutierung eines neuen 
Angestellten und die Entgegennahme von Bewerbungen an ein privates Un-
ternehmen delegiert hat, wie dies in RÅ 1989 ref. 29 der Fall war. Die Be-
werbungen, die beim privaten Unternehmen eingegangenen waren, wurden 
gemäss dem höchsten Verwaltungsgericht für die Verwaltungsbehörde aufbe-
wahrt und wurden damit als amtliche Dokumente qualifiziert.283 

Woher das amtliche Dokument gekommen ist und aus welchem Grund, ist un-
erheblich.284 Ebenso ob es sich dabei um das Originaldokument oder eine Ko-
pie handelt.285 Ist ein Dokument bei der betreffenden myndighet vorhanden, 
wird es als dort aufbewahrt angesehen.286 

Bohlin, offentlighetsprincipen, 45. 
Prop. 1975/76:160, 171. 
RÅ 1989 ref. 29. Ausführlich zur Geltung des Öffentlichkeitsprinzips bei privaten Rekrutie-
rungsberatungsunternehmen, JO 1989/1990, 415. 
Sefastsson, 17. 
Heuman, rättsläget zu Kap. 2 § 3 TF. 
Bohlin, offentlighetsprincipen, 42, Sefastsson, 17. 
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Es kommt häufig vor, dass mehrere myndigheter ein amtliches Dokument auf-
bewahren. Diesfalls wird jede dieser Verwaltungsbehörden als aufbewahrende 
myndighet betrachtet.287 Bei einem entsprechenden Zugangsgesuch muss jede 
myndighet das Anliegen prüfen, was u.U. zu gegenteiligen Resultaten führen 
kann.288 

b Zustellung 

Gemäss Kap. 2 § 9 TF gilt ein amtliches Dokument als bei der myndighet in-
kommen, wenn es bei der myndighet angekommen ist, bzw. einem Mitarbei-
tenden der betreffenden myndighet zugeleitet worden ist. In der letzteren 
Konstellation muss der Mitarbeitende dabei entweder für die Entgegennahme 
von Zugangsgesuchen oder für das in Frage stehende Anliegen verantwortlich 
sein.289 Es ist unerheblich, ob das Dokument via Post, Email oder Fax zugestellt 
wurde oder im Übrigen auch, ob das amtliche Dokument noch ungeöffnet bzw. 
nicht in der Geschäftsverwaltung registriert worden ist.290 Die Zustellung ver-
mutet wird gar, wenn ein amtliches Dokument an die auf der Homepage der 
myndighet angegebene private (Email‑)Adresse des zuständigen Mitarbeiten-
den geschickt wird.291 

Bei amtlichen Dokumenten in Form einer Aufzeichnung, die technische Mittel 
zur Verfügbarmachung dieser Aufzeichnung erfordern, wird die Zustellung 
vermutet, wenn die betreffende Verwaltungsbehörde die technischen Mög-
lichkeiten hat, auf die Aufzeichnung zuzugreifen (Kap. 2 § 6 Abs. 1 TF i.V.m. 
Kap. 2 § 3 TF). 

c Erstellung 

Während der Begriff der Zustellung voraussetzt, dass der fraglichen Verwal-
tungsbehörde ein amtliches Dokument von aussen zugeleitet worden ist, be-
handelt Kap. 2 § 10 TF die Situation, in der eine myndighet selbst ein amtliches 
Dokument erstellt. Ein amtliches Dokument gilt gemäss Kap. 2 § 10 Abs. 1 TF 
als upprättad, wenn dieses weitergeleitet oder herausgegeben worden ist (ex-

Bohlin, offentlighetsprincipen, 43. 
Zu einem solchen Fall weiter hinten, Teil 5 Kapitel 1 III.1. 
Höök, introduktion, 31. 
Bohlin, 60 f. 
JO 2009/2010, 462. 
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pedierat). Gemäss der Praxis gilt ein Dokument als expedierat, wenn es von der 
einen Verwaltungsbehörde einer anderen Behörde oder Aussenstehenden zu-
gänglich gemacht worden ist.292 

Ein Dokument kann auch als erstellt gelten, wenn dieses nicht weitergeleitet 
oder zugänglich gemacht worden ist. So, wenn die Angelegenheit, die das 
Dokument betrifft, bei der fraglichen myndighet fertig behandelt worden ist 
(Kap. 2 § 10 Abs. 1 TF). Gemäss den Materialien gibt es kein formelles Verfahren 
der myndighet, welches zur Fertigstellung eines amtlichen Dokuments führt.293 

Ob ein Dokument fertig gestellt ist, muss demnach im Einzelfall beurteilt wer-
den. Bis zu diesem Zeitpunkt bilden Informationen im Stadium des Entwurfs 
Arbeitsmaterial der Behörde und sind nicht als amtliche Dokumente zu quali-
fizieren. 

Das Erfordernis der schlussendlichen Form soll Verwaltungsbehörden erlau-
ben, genügend Zeit für die Erarbeitung einer Position zu haben. Dies ohne dass 
bereits etwaige Abwägungen oder Zwischenschritte der Öffentlichkeit in Form 
des Zugangs zu einem amtlichen Dokument bekannt gegeben werden müs-
sen.294 

Entsprechend sieht Kap. 2 § 12 Abs. 2 TF bspw. eine Ausnahme für Beschluss-
entwürfe und vorläufige Konzepte vor.295 Diese Zwischenprodukte dürfen 
auch an andere Behörden mit Bitte um Stellungnahme verschickt werden, 
ohne dass sie hiermit als erstellt i.S.v. Kap. 2 § 10 TF oder zugestellt i.S.v. Kap. 2 
§ 9 TF gelten.296 

Den Austausch von Dokumenten zwischen verschiedenen Abteilungen inner-
halb einer myndighet regelt Kap. 2 § 11 TF. So lange die in Frage stehenden 
Abteilungen einer myndighet nicht als voneinander selbständig zu betrachten 
sind, sind ausgetauschte Dokumente weder bei der versendenden Abteilung 
als erstellt noch bei der empfangenden Abteilung als zugestellt zu betrach-
ten.297 

HFD 2011 ref. 52. 
Prop. 1975/76:160, 143. 
Prop. 1975/76:160, 72. 
Ähnliche Bestimmungen, die den Prozess der Meinungsbildung in der Verwaltung vom 
Geltungsbereich des Informationszugangsrechts ausnehmen, finden sich in auch Art. 8 
BGÖ sowie § 2 IDV ZH. 
Hierzu RÅ 1999 ref. 36. 
Hierzu Heuman, N 53 zu Kap. 2 § 11 TF. 
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Inwiefern mehrere Abteilungen einer myndighet als voneinander selbständig 
zu qualifizieren sind, ergeht nicht aus dem Gesetz, doch geben die Materialien 
einige Hinweise. So sind Abteilungen, die innerhalb einer myndighet eine ge-
wisse wirtschaftliche Eigenständigkeit geniessen, eigenes Eigentum verwalten 
oder Massnahmen in eigener Verantwortung ergreifen können, als selbständig 
in diesem Sinne anzusehen.298 

3.2 Materielle Voraussetzungen 

Sind die formellen Voraussetzungen an das amtliche Dokument erfüllt, stellt 
sich die Frage, ob der Zugang zu diesem aufgrund des Inhaltes gewährt werden 
kann. 

Die TF sieht in Kap. 2 § 2 einen Katalog von materiellen Zugangsbeschrän-
kungsmöglichkeiten vor. Folglich kann der Zugang zu amtlichen Dokumenten 
bei Berufung auf folgende private oder öffentliche Interessen beschränkt wer-
den, sofern dies notwendig ist, um die angeführten Interessen zu wahren: 

1. Nationale Sicherheit oder Beziehungen zu einem anderen Staat bzw. einer 
internationalen Organisation, 

2. Nationale Finanz‑, Geld- oder Währungspolitik, 
3. Behördliche Inspektions‑, Kontroll- oder weitere Aufsichtsfunktionen, 
4. Verbrechensbekämpfung und Strafverfolgung, 
5. Volkswirtschaftliches Interesse, 
6. Schutz persönlicher oder wirtschaftlicher Verhältnisse Dritter, 
7. Schutz von Flora und Fauna. 

Inhaltlich begründete Beschränkungen des Zugangs zu amtlichen Dokumen-
ten müssen gemäss Verweis in Kap. 2 § 2 Abs. 2 TF im OSL genau geregelt wer-
den.299 Einem HFD-Urteil zufolge ist es nicht möglich, Geheimhaltung ohne 
entsprechende gesetzliche Grundlage im OSL direkt gestützt auf die EMRK zu 
verfügen.300 

Gemäss den Materialien dient das Erfordernis einer OSL-Bestimmung zur 
Beschränkung des Öffentlichkeitsprinzips nicht zuletzt der einfacheren An-
wendbarkeit der Geheimhaltungsbestimmungen. So sollten auch Verwal-
tungsangestellte ohne juristische Ausbildung in die Lage versetzt werden, 

Prop. 1975/76:160, 151. 
Hierzu UD/2021/08966, 12. 
RÅ 2006 ref. 87. 
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Zugangsgesuche zu amtlichen Dokumenten zu beurteilen und eine allfällig 
notwendige Interessenabwägung vorzunehmen.301 Weiter ermöglicht Kap. 2 
§ 2 Abs. 2 TF den Erlass von konkretisierenden Geheimhaltungsbestimmungen 
durch die Regierung mittels Verordnung. 

Diese Aufteilung zwischen abschliessend aufgelisteten Beschränkungsmög-
lichkeiten auf Verfassungsstufe und Konkretisierung dieser Beschränkungs-
möglichkeiten im OSL, das seit dem Jahr 2009 in Kraft ist, hat den Überblick 
über die Geheimhaltungsbestimmungen im Vergleich zur Vorgängerregulie-
rung – dem SekL – verbessert.302 Die Komplexität des OSL ist angesichts der 
über 400 Bestimmungen und der über 120 mehr oder minder bedeutenden Re-
visionen seit dem Inkrafttreten jedoch weiterhin enorm.303 

IV. Örtlicher Anwendungsbereich 

Die TF schränkt den örtlichen Anwendungsbereich Zugangsrechts nicht expli-
zit ein. Vielmehr muss dieser aus den die Bestimmungen der TF anwendenden 
Verwaltungsbehörden abgeleitet werden. So ergibt sich aus dem Begriff der 
myndighet, dass sich der örtliche Anwendungsbereich auf die sich auf schwe-
dischem Territorium befindenden Verwaltungsbehörden sowie die verschie-
denen Ausländsrepräsentationen Schwedens erstreckt. 

Prop. 1975/76:160, 76. 
Siehe zur Entwicklung des OSL der kurze Rückblick bei Strömberg/Lundell, handlingsof-
fentlighet och sekretess, 91 und Ekroth, reflektioner, 404 ff. 
Hierzu 2013/14:RFR17, 12 ff., sowie das Änderungsregister des OSL verfügbar unter: 
<http://rkrattsbaser.gov.se/sfsr?bet=2009:400>. Zum OSL weiter hinten, Teil 4 Kapitel 1. 
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Kapitel 2: Formelle Aspekte des Zugangsgesuchs 

I. Vorbemerkungen 

Im Rahmen der Prüfung von Zugangsgesuchen zu amtlichen Dokumenten 
müssen gewisse formelle Aspekte beachtet werden, die in der Folge beschrie-
ben werden. 

II. Erfassung in der Geschäftsverwaltung 

Damit amtliche Dokumente auffindbar und im Falle eines gewährten Zugangs-
gesuchs zur Einsicht gegeben werden können, bedarf es auf Seite der myndi-
ghet einer entsprechenden Ordnung. Die Pflicht zur Führung einer Geschäfts-
verwaltung, die den Ein- bzw. Ausgang sowie die Erstellung von amtlichen 
Dokumenten dokumentiert, wird durch Kap. 5 § 1 Abs. 1 OSL statuiert. Eine ge-
setzliche Frist, innert derer die Erfassung von amtlichen Dokumenten in der 
Geschäftsverwaltung zu erfolgen hat, existiert nicht. Gemäss JO sollten amt-
liche Dokumente so rasch als möglich registriert werden, wobei dies norma-
lerweise spätestens am Arbeitstag nach der Erstellung bzw. des Empfangs des 
entsprechenden amtlichen Dokuments erfolgen sollte.304 

Aus dem Registereintrag müssen gemäss Kap. 5 § 2 OSL folgende Informatio-
nen respektive Metadaten ersichtlich sein: 

1. Datum des Eingangs oder der Erstellung des Dokuments, 
2. Nummerierung oder Bezeichnung anlässlich der Registrierung, 
3. Absender oder Empfänger sofern vorhanden, 
4. eine kurze Beschreibung des Dokuments. 

Von der Beschreibung des amtlichen Dokuments als auch von der Information 
über den Absender bzw. Empfänger kann abgesehen werden, sofern dies nötig 
ist, um die weiteren Metadaten des Registereintrags für die Allgemeinheit zu-
gänglich zu halten (Kap. 5 § 2 Abs. 2 OSL). Dadurch wird die Registrierung von 
amtlichen Dokumenten mit geheimen Informationen ermöglicht, bei denen 
typischerweise die Beschreibung des Inhaltes und der Absender geheim ver-
bleiben sollen.305 

JO-Beschluss vom 12. Februar 2007, 3579-2005. 
Höök, introduktion, 37. 
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Weiter kann die Regierung nach Kap. 5 § 3 OSL gewisse amtliche Dokumente, 
welche bei einer myndighet in bedeutendem Ausmass vorkommen, von der 
Pflicht zur Erfassung in der Geschäftsverwaltung ausnehmen. Dies gilt ebenso 
für amtliche Dokumente, die offensichtlich von geringer Bedeutung für die Be-
hörde sind (Kap. 5 § 1 Abs. 4 OSL). Der JO ist gar der Ansicht, dass amtliche 
Dokumente, die von Geheimhaltung erfasste Informationen enthalten, von ge-
ringer Wichtigkeit sein können.306 Ob und wie ein amtliches Dokument regis-
triert werden muss, muss von Fall zu Fall untersucht werden. 

Darüber hinaus ermöglicht Kap. 5 § 4 OSL die Führung von sog. geheimen Re-
gistern.307 So kann die Regierung Vorschriften erlassen, welche gewissen myn-
digheter erlaubt, von einer Registrierung gemäss Kap. 5 § 2 Abs. 2 OSL abzuse-
hen. Dies wenn die Anwendung der letzteren Bestimmung dazu führen würde, 
dass die Mehrheit der amtlichen Dokumente in der Geschäftsverwaltung ge-
heime Informationen enthielte. 

Begründet wird dies damit, dass die Registrierung amtlicher Dokumente mit 
geheimen Informationen, welche bloss Datum und Registrierungsnummer 
enthalten, für Aussenstehende keinen wirklichen Nutzen darstellen.308 Ob ein 
entsprechendes Register geheim oder öffentlich ist, wird mit Blick auf den In-
halt des Registers entschieden.309 

Von dieser Möglichkeit hat die Regierung Gebrauch gemacht. Aus § 3 OSF geht 
hervor, dass im Aussenministerium nur amtliche Dokumente, welche adminis-
trative, konsularische sowie Handelsbelange betreffen, nach Kap. 5 § 2 Abs. 1 
OSL registrierpflichtig sind. Bei der ständigen Repräsentation Schwedens bei 
der EU müssen Registereinträge zu amtlichen Dokumenten administrativer 
Natur sowie solche im Zusammenhang mit offiziellen Dokumenten der EU-Or-
gane und Handelsbelangen nach Kap. 5 § 2 Abs. 1 OSL vorgenommen werden. 

III. Zugangsgesuch 

Kap. 2 § 15 TF ist bezüglich des Zugangsgesuchs zu amtlichen Dokumenten 
sehr vage. Zugangsgesuche können sowohl schriftlich als auch mündlich ge-
stellt werden und unterliegen keinen weiteren formellen Voraussetzungen 

JO-Beschluss vom 4. Oktober 2017, 6579-2016. 
Alfvén Nickson, N 41 zu Kap. 5 § 4 OSL. 
Ahlström, rättsläget zu Kap. 5 § 4 OSL. 
Alfvén Nickson, N 41 zu Kap. 5 § 4 OSL, Bohlin, offentlighetsprincipen, 27. 
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(Kap. 2 § 15 TF).310 In der Praxis sind elektronische Zugangsgesuche durch spe-
zifische Eingabemasken auf den Webauftritten der myndigheter oder direkte 
Emailanfragen weit verbreitet. 

Es ist an das Gesuch um Zugang zu einem amtlichen Dokument ein Minimum 
von Präzision zu stellen. So ist bspw. ein Zugangsgesuch in die ‚Post des Tages‘ 
nicht genügend spezifisch.311 

Die das Gesuch bearbeitenden Verwaltungsbehörden müssen gemäss § 6 FL 
generell dienstleistungsorientiert auftreten und haben diese Pflicht bei der 
Behandlung eines Zugangsgesuchs besonders zu beachten.312 So wird von Ver-
waltungsbehörden erwartet, dass diese bei unklar formulierten Zugangsge-
suchen präzisierende Rückfragen stellen und das Begehren nicht einfach ab-
schlagen.313 

IV. Zuständige Behörde 

Die Prüfung des Zugangsgesuchs wird gemäss Kap. 2 § 17 Abs. 1 TF von der 
myndighet vorgenommen, welche das in Frage stehende Dokument aufbe-
wahrt.314 Innerhalb der myndighet kommt die Prüfung des Gesuchs gemäss 
Kap. 6 § 3 Abs. 1 OSL der Person zu, welche aufgrund des Organisationsregle-
ments oder eines Beschlusses der myndighet für die Beantwortung von Zu-
gangsgesuchen respektive inhaltlich für das Dossier, welches das Zugangsbe-
such betrifft, zuständig ist. 

Bei Zugangsgesuchen, die nicht ohne vertiefte Abklärungen gewährt oder ab-
gelehnt werden können, kann der zuständige Mitarbeitende der Behörde das 
Gesuch an die myndighet als solche weiterleiten, welche dann gemäss den ent-
sprechenden Bestimmungen ihres Organisationsreglements über den Zugang 
entscheidet (Kap 6 § 3 Abs. 1 OSL). Dies jedoch nur, wenn durch diesen zu-
sätzlichen Schritt keine allzu lange Wartezeit für die ersuchende Person ent-
steht.315 

Bohlin, offentlighetsprincipen, 138, Jonason, swedish legal framework, 257. 
RÅ 1991 ref. 50. 
Holstad/Holstad, 103. 
JK-Beschluss vom 18. Dezember 2008, 4802-07-21, JO-Beschluss vom 17. April 2009, 
38-2009. 
Zur Aufbewahrung siehe weiter vorne, Teil 3 Kapitel 1 III.3.1.a. 
Hierzu Lenberg/Geijer/Tansjö, första stycket zu Kap 6 § 3 OSL. 
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Betrifft ein Zugangsgesuch ein amtliches Dokument mit Informationen, die 
von Bedeutung für das Verhältnis zu anderen Staaten oder einer internatio-
nalen Organisation sind, muss nach Kap. 10 § 13 RF der Aussenminister infor-
miert werden. Diese Pflicht gilt jedoch nur für nationale myndigheter, wobei 
die beschriebene Art von Informationen auch hauptsächlich bei nationalen Be-
hörden vorhanden ist. 

Gemäss einem JK-Beschluss soll der Aussenminister nicht routinemässig zu 
Fragen der Geheimhaltung im auswärtigen Handeln kontaktiert werden.316 

Vielmehr soll dies nur erfolgen, wenn hierfür sachliche Gründe bestehen, da 
andernfalls gegen das in Kap. 4 § 1 Abs. 2 Ziff. 1 OSL festgehaltene Gebot zur 
raschen Behandlung eines Zugangsgesuchs verstossen würde. 

Ist eine Kontaktaufnahme mit dem Aussenminister angezeigt, soll diese so 
rasch als möglich erfolgen, damit dieser genug Zeit hat, um die aussenpoli-
tische Bedeutung der Informationen zu beurteilen und zum Zugangsgesuch 
Stellung zu nehmen.317 Die Einschätzung des Aussenministers ersetzt die selb-
ständige Beurteilung durch die angefragte Verwaltungsbehörde nicht, fliesst 
aber in diese ein.318 Kap. 10 § 13 RF streitet somit auch nicht gegen das Unab-
hängigkeitsprinzip der Verwaltungsbehörden.319 

V. Geheimmarkierung 

Bei der Bearbeitung von Gesuchen um Zugang zu amtlichen Dokumenten kön-
nen Verwaltungsangestellte mit sog. Geheimmarkierungen konfrontiert wer-
den. Kap. 5 § 5 OSL sieht die Möglichkeit einer solchen sekretessmarkering 
vor. Diese beinhaltet die Markierung amtlicher Dokumente mittels einer Be-
zeichnung (bspw. ‚geheim‘), wenn anzunehmen ist, dass eine Information im 
amtlichen Dokument von einer Geheimhaltungsbestimmung erfasst wird. Un-
terschieden wird dabei zwischen enkel (einfacher) und kvalificerad (qualifizier-
ter) Geheimmarkierung. Es können nur amtliche Dokumente geheim markiert 
werden.320 

JK-Beschluss vom 30. März 2005, 2309-03-21. 
Lenberg/Geijer/Tansjö, förfarandet vid sekretessprövningen zu Kap. 15 § 1 OSL. 
Prop. 1994/95:112, 33, Höök, sekretess mellan myndigheter, 97. 
Hierzu weiter vorne, Teil 2 Kapitel 2 II. 
Bohlin, offentlighetsprincipen, 149, Zetterström/Lind/Dahlqvist, 63. 
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Gemäss Kap. 5 § 5 OSL kann eine Markierung angebracht werden, wenn ange-
nommen werden kann, dass Informationen eines amtlichen Dokuments einer 
Geheimhaltungsbestimmung unterliegen. Eine Prüfung, ob für die im amtli-
chen Dokument enthaltenen Informationen Geheimhaltung gilt, muss dem-
nach unabhängig von einer Markierung stattfinden.321 

Enkel sekretessmarkering bedingt die Angabe der gesetzlichen Grundlage, ge-
mäss der eine Information als geheim betrachtet wird.322 Weiter enthält die 
Markierung Datum und die Bezeichnung der die Markierung anbringenden 
myndighet. Die Markierung als solche bedeutet indes noch nicht, dass das amt-
liche Dokument nicht bekanntgegeben werden darf.323 Vielmehr soll die Mar-
kierung eine Warnung darstellen, dass das Dokument möglicherweise Infor-
mationen enthält, für die Geheimhaltung gilt.324 

Kvalificerad sekretessmarkering hat ihre gesetzliche Grundlage in Kap. 2 § 17 
Abs. 2 TF. Die Bestimmung ermöglicht auf dem Wege der Verordnungsgebung 
die Angabe einer spezifischen myndighet als einzige zulässige Instanz für die 
Prüfung des Zugangs zu einem amtlichen Dokument, wenn die im Dokument 
enthaltenen Informationen eine Frage von grosser Bedeutung für die nationale 
Sicherheit aufwerfen.325 Von dieser Möglichkeit hat der Verordnungsgeber in 
§ 1 OSF Gebrauch gemacht.326 So müssen bspw. Zugangsgesuche, die Informa-
tionen betreffen, welche unter Kap. 15 § 1 OSL fallen, und einer myndighet vom 
Aussenministerium zugänglich gemacht worden sind, vom Aussenminister be-
urteilt werden. 

Die qualifizierte Geheimmarkierung erfordert gemäss Kap. 5 § 5 Abs. 2 OSL, 
dass das amtliche Dokument so rasch als möglich mit einem Hinweis markiert 
wird. Aus diesem muss hervorgehen, welche myndighet für die Beurteilung des 
Zugangsgesuchs zuständig ist. 

JO 1988/89:1, 167. 
Bohlin, offentlighetsprincipen, 149. 
Bohlin, offentlighetsprincipen, 150, Hed, 42. 
Holstad/Holstad, 100. 
Bohlin, offentlighetsprincipen, 151. 
Hierzu weiter vorne, Teil 3 Kapitel 2 IV. 

321 

322 

323 

324 

325 

326 

Teil 3: Zugang zu amtlichen Dokumenten

68



Wird ein Mitarbeitender einer myndighet mit einem Zugangsgesuch für ein 
qualifiziert geheim markiertes amtliches Dokument konfrontiert, muss diese 
Person demnach sowohl prüfen, ob der Inhalt der Geheimhaltung unterliegt 
und ob die auf der Geheimmarkierung angegebene myndighet für die Beurtei-
lung des Gesuchs zuständig ist.327 

Enthält ein amtliches Dokument eine Geheimmarkierung einer EU-Behörde, 
ist dies für die schwedischen Behörden nicht in dem Sinne massgebend, als 
die darin enthaltenen Informationen aus diesem Grund zwingend als geheim 
anzusehen sind.328 Vielmehr muss gemäss schwedischem Recht geprüft wer-
den, ob das Dokument geheime Informationen enthält oder nicht. Gemäss ei-
ner Wegleitung der Regierungskanzlei enthalten amtliche Dokumente mit ei-
ner EU-Geheimmarkierung jedoch typischerweise Informationen, die geheim 
sind, da ein Bekanntwerden dieser Informationen das Verhältnis Schwedens 
zur EU bzw. deren Mitgliedstaaten negativ beeinträchtigen könnte.329 Die Pra-
xis hat die Wegleitung der Regierungskanzlei gestützt.330 

Beschliesst eine Behörde, ein amtliches Dokument mit einer Geheimmarkie-
rung zu versehen, ist dieser Beschluss nicht anfechtbar.331 

VI. Recht auf Anonymität 

Die Person, die ein Zugangsgesuch stellt, hat grundsätzlich das Recht, anonym 
zu verbleiben (Kap. 2 § 18 TF). So darf die das Gesuch empfangende Verwal-
tungsbehörde keine Nachforschungen über die ersuchende Person oder über 
deren Motiv anstellen. Ob die Person nun beabsichtigt, Informationen aus dem 
Dokument für eine Publikation zu nutzen oder aus Eigeninteresse studieren 
möchte, ist grundsätzlich unerheblich.332 

Von diesem Prinzip kann im Einzelfall abgewichen werden. Dies insbesondere, 
wenn es um amtliche Dokumente geht, die der Geheimhaltung unterliegende 
Informationen enthalten. Diesfalls kann die Person und das Motiv für das Zu-
gangsgesuch in die Abwägung der Interessen einfliessen (Kap. 2 § 18 TF). 

Holstad/Holstad, 101. 
Hed, 43. 
SB PM 2009:1, 16. 
Urteil des kammarrätten in Jönköping vom 10. März 2017, 484-17. 
RÅ 2005 ref. 12. 
Strömberg/Lundell, handlingsoffentlighet och sekretess, 9. 
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Der JO hat in einem Beschluss festgehalten, dass die Behörde zunächst die 
einschlägige Geheimhaltungsbestimmung im OSL auslegen muss.333 Dabei 
wird ermittelt, ob dem Zugang zu einem bestimmten amtlichen Dokument 
ein öffentliches oder privates Interesse an der Geheimhaltung gegenübersteht. 
Kann nach dieser Auslegung kein Entscheid über das Zugangsgesuch gefällt 
werden, darf die myndighet die persönlichen Verhältnisse der ersuchenden 
Person in Betracht ziehen. 

Gemäss JO ist insbesondere in Fällen, in welchen das OSL die Geheimhaltung 
vermutet (omvänt skaderekvisit),334 eine Berücksichtigung der persönlichen 
Verhältnisse denkbar. Doch auch bei vermuteter Öffentlichkeit eines Doku-
ments (rakt skaderekvisit) kann die myndighet nach einer sorgfältigen Abwä-
gung zum Schluss kommen, dass Angaben von Seiten der ersuchenden Person 
zur finalen Beurteilung nötig sind.335 

Das Einholen der persönlichen Verhältnisse und des Motivs der ersuchenden 
Person darf keinesfalls zum Vorwand von myndigheter werden, um den Zugang 
zu amtlichen Dokumenten zu erschweren.336 Die ersuchende Person ist dar-
über in Kenntnis zu setzen, dass ihre persönlichen Verhältnisse für die Be-
urteilung des Zugangsgesuchs notwendig sind.337 Kommt eine myndighet zum 
Schluss, dass weitere persönliche Angaben für die Beurteilung des Zugangs-
gesuchs nötig sind, resultiert dies für die ersuchende Person praktisch darin, 
dass diese zwischen der Beantwortung der Fragen und dem Verzicht auf das 
Zugangsgesuch wählen muss.338 

Weitere Ausnahmen vom Recht auf Anonymität können durch gewisse Um-
stände entstehen. So bspw. wenn eine myndighet der ersuchenden Person eine 
Rechnung zustellen muss oder ein den Zugang ablehnender Beschluss ange-
fochten wird.339 Die Praxis hat wiederholt festgehalten, dass die Anfechtung 
von abschlägigen Beschlüssen aufgrund verfahrensrechtlicher Vorgaben nicht 
anonym erfolgen kann.340 

JO-Beschluss vom 3. November 2008, 4571-2007. 
Zum Begriff siehe hinten, Teil 4 Kapitel 1 III.2.2. 
Zum Begriff siehe hinten, Teil 4 Kapitel 1 III.2.1. 
Heuman, rättsläget zu Kap. 2 § 18 TF. 
JO-Beschluss vom 20. Mai 2005, 4106-2003. 
Heuman, rättsläget zu Kap. 2 § 18 TF. 
Bohlin, offentlighetsprincipen, 149, Holstad/Holstad, 28 f. 
HFD 2021 ref. 7, HFD 2014 ref. 28. 
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VII. Frist 

Eine verfassungsrechtlich oder gesetzlich vorgesehene, in Anzahl Tagen oder 
Wochen genau bezeichnete Frist zur Bearbeitung von Zugangsgesuchen exis-
tiert nicht.341 Aus Kap. 2 § 15 TF ergeht, dass der Zugang zu einem amtlichen 
Dokument sofort oder sobald als möglich gewährt werden soll, sofern Zugang 
gewährt werden darf.342 § 9 FL präzisiert, dass Behörden Geschäfte u.a. snabbt 
(rasch) bearbeiten sollen. Aus der reichhaltigen Praxis des JO kann gefolgert 
werden, dass der Zugang zu einem amtlichen Dokument normalerweise spä-
testens am Tag nach dem Gesuch gewährt werden soll.343 

Auch sind Verzögerungen bei der Behandlung von Zugangsgesuchen zu be-
gründen.344 So wurde die Regierungskanzlei vom JO gerügt, weil sie drei Tage 
mit der Gewährung des Zugangs zu Dokument gewartet hatte.345 Auch wurde 
ein Mitarbeitender einer myndighet von derselben Instanz gerügt, da er mit 
der Bearbeitung eines Zugangsgesuchs nicht begann, als noch 40 Minuten des 
Arbeitstags ausstehend waren.346 

Muss ein amtliches Dokument aufgrund seines grossen Umfangs oder komple-
xen Inhalts eingehend hinsichtlich der Bestimmungen des OSL geprüft wer-
den, ist der betreffenden Behörde mehr Zeit für die Bearbeitung des Gesuchs 
einzuräumen.347 

Gilt ein Zugangsgesuch nur gewissen Informationen, die in einem amtlichen 
Dokument enthalten sind, kommt Kap. 6 § 4 OSL zur Anwendung. Gemäss die-
ser Bestimmung darf der normale Gang der Arbeit nicht durch ein solches Ge-
such gehindert werden. Eine Behörde kann das Ersuchen in einem solchen Fall 
mit der Begründung ablehnen, keine Zeit für die Behandlung zu haben. In der 
Praxis kann diese Einschränkung umgangen werden, indem die ersuchende 
Person Zugang zum gesamten amtlichen Dokument verlangt.348 

Von Essen/Bohlin/Warnling Conradson, 111. 
Hierzu Bohlin, offentlighetsprincipen, 118. 
Hierzu eine kürzere Übersicht bei Hed, 23 f. 
JO-Beschluss vom 27. März 2013, 4506-2012. 
JO-Beschluss vom 27. März 2013, 4506-2012. 
JO-Beschluss vom 20. Januar 2016, 3725-2015. 
Hed, 26. 
Funcke, 123. 
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VIII. Zugangsgewährung 

Kap. 2 § 15 Abs. 1 TF ermöglicht die Einsichtnahme in das amtliche Dokument 
in den Räumlichkeiten der aufbewahrenden Behörde. Die Form des Zugangs 
wird darüber hinaus vom Gesetz nicht geregelt und lässt damit Spielraum 
offen.349 Abschriften und entgeltliche Kopien vom Dokument sind zulässig 
(Kap. 2 § 16 Abs. 1 TF). 

Ermöglicht die Behörde Zugang zu einem amtlichen Dokument, untersagt je-
doch das Kopieren des Dokuments, bedarf dieser Entscheid einer Grundlage 
in einer Geheimhaltungsbestimmung.350 In der Praxis häufig geworden ist die 
Zustellung des Dokuments via Email, wobei hierauf kein rechtlicher Anspruch 
besteht, selbst wenn das Dokument digital zur Verfügung steht.351 

Heuman, N 58 zu Kap. 2 § 15 TF. 
Urteil des kammarrätten in Stockholm vom 3. Juli 2013, 2672-13. 
Höök, introduktion, 40, Hed, 27. 
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Teil 4: Einschränkungsmöglichkeiten des 
Zugangs zu amtlichen Dokumenten 

Kapitel 1: Einschränkungen nach OSL 

I. Vorbemerkungen 

Wie oben beschrieben, sieht der schwedische Verfassungsgeber die Möglich-
keit vor, den Zugang amtlichen Dokumenten einzuschränken, wenn gesetzlich 
umschriebene private oder öffentliche Interessen dies erfordern. In der Folge 
soll eine kurze Einführung in die Geheimhaltungsgesetzgebung den Weg für 
die Betrachtung der spezifischen Bestimmungen bereiten, die die Beschrän-
kung des Zugangsrechts im auswärtigen Handeln ermöglichen. 

Kap. 2 § 2 TF schränkt die in den grundlagar statuierte Öffentlichkeitsvermu-
tung für amtliche Dokumente ein und zählt abschliessend die privaten und öf-
fentlichen Interessen auf, die diese Einschränkung erlauben. Die Regelung auf 
Verfassungsstufe erschwert die Einführung neuer Einschränkungen und stützt 
damit das Öffentlichkeitsprinzip weiter. 

Das OSL konkretisiert die in der TF enthaltenen Bestimmungen und beabsich-
tigt, eine gemeinsame Grundlage für die Geheimhaltung von Informationen 
und die Schweigepflicht von Verwaltungsangestellten in der gesamten öffent-
lichen Tätigkeit zu schaffen.352 

II. Anwendungsbereich 

1. Persönlicher Anwendungsbereich 

Adressiert werden in Kap. 2 § 1 Abs. 1 OSL myndigheter.353 Zu myndigheter ge-
mäss Kap 2 § 4 TF zählen weiter Reichstag und kommunale Parlamente (Kap. 2 
§ 2 OSL) sowie private Unternehmen, die von Gemeinden kontrolliert werden 

Bohlin, offentlighetsprincipen, 172, Strömberg/Lundell, handlingsoffentlighet och sekre-
tess, 35. 
Zum Begriff der myndighet weiter vorne, Teil 3 Kapitel 1 III.1. 
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(Kap. 2 § 3 OSL). Im Umkehrschluss bedeutet Kap. 2 § 3 OSL, dass Unterneh-
men, die vom Zentralstaat kontrolliert werden, nicht als myndighet im Sinne 
des OSL gelten.354 

Weiter sind gemäss Kap. 2 § 1 Abs. 2 OSL Personen, die im Rahmen ihrer Tä-
tigkeit für eine myndighet von einer nach dem Gesetz als geheim geltenden 
Information Kenntnis bekommen haben, vom Verbot betroffen, diese Informa-
tion auszunutzen oder bekannt zu geben. Dieses Verbot gilt auch nach Ab-
lauf der Tätigkeit für die Behörde.355 Der persönliche Anwendungsbereich des 
OSL wird präzisiert durch die Reichweite von einzelnen Geheimhaltungsbe-
stimmungen, die je nach Bereich unterschiedlich ist.356 

2. Sachlicher Anwendungsbereich 

Nach Kap. 1 § 1 Abs. 2 OSL regelt das Gesetz die Bearbeitung von amtlichen 
Dokumenten, die Schweigepflicht von Verwaltungsangestellten in der öffent-
lichen Tätigkeit und das Verbot, Zugang zu amtlichen Dokumenten zu gewäh-
ren. Kap. 3 § 1 OSL definiert die Geheimhaltung als Verbot, geheime Informa-
tionen mündlich, durch den Zugang zu einem amtlichen Dokument oder sonst 
wie bekannt zu geben. Ebenfalls verboten ist das Ausnutzen einer geheimen 
Information ausserhalb des durch die Geheimhaltung abgesteckten Kreises 
(Kap. 7 § 1 OSL). 

Die Geheimhaltung betrifft grundsätzlich immer eine Information und nicht 
den Träger bzw. die Art und Weise der Herausgabe bzw. der Weiterleitung.357 

Dennoch bestehen teilweise unterschiedliche Regelungen für geheime Infor-
mationen in amtlichen Dokumenten und solchen, die mündlich bekannt gege-
ben werden und damit die Schweigepflicht von Verwaltungsangestellten tan-
gieren. 

So bspw. die Bestimmungen der tryckfrihet respektive der meddelarfrihet, die 
die Weiterleitung von geheimen Informationen in Form von amtlichen Doku-
menten bestrafen, die mündliche Weiterleitung einer geheimen Information 
zum Zwecke der Publikation hingegen straffrei belassen.358 Der medialen Form 

Dies ist umstritten. Vgl. hierzu SOU 2004:75, 99 ff. Da dieser Umstand für die vorliegende 
Arbeit nicht von Bedeutung ist, wird auf weitere Ausführungen verzichtet. 
Holstad/Holstad, 24, Strömberg/Lundell, handlingsoffentlighet och sekretess, 41. 
Hierzu weiter hinten, Teil 4 Kapitel 1 III.3. 
Bohlin, offentlighetsprincipen, 172, Höök, introduktion, 43, Ahola, 114. 
Hierzu weiter vorne, Teil 2 Kapitel 3 III.3. 
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der Information sind weiter Unterschiede hinsichtlich Fristen,359 Erfassung 
in der Geschäftsverwaltung,360 Zugangsgewährung361 sowie Rechtsschutz ge-
schuldet.362 

3. Örtlicher Anwendungsbereich 

Hinsichtlich des örtlichen Anwendungsbereichs kann auf die Ausführungen 
zum Zugang zu amtlichen Dokumenten verwiesen werden.363 

III. Aufbau der Geheimhaltungsbestimmungen 

Ob eine Information der Geheimhaltung unterliegt, wird durch drei verschie-
dene Elemente bestimmt.364 Diese in der Folge zu beschreibenden Elemente 
sind nicht immer scharf voneinander abzugrenzen, was auch durch die Lehre 
bestätigt wird.365 

1. Sekretessens föremål 

Unter sekretessens föremål (Geheimhaltungsobjekt) wird jene Information ver-
standen, die gemäss OSL geheim gehalten werden soll.366 Dabei enthalten die 
einzelnen Geheimhaltungsbestimmungen im OSL eine Beschreibung, welcher 
inhaltlicher Art die Information jeweils sein muss, damit sie der Geheimhal-
tung unterliegt.367 Unterschieden wird gemäss Kap. 3 § 1 OSL zwischen sekre-
tessreglerad uppgift und sekretessbelagd uppgift, wobei Ersteres bedeutet, dass 
für eine Information eine Geheimhaltungsbestimmung existiert. Zweiterer Be-
griff statuiert, dass die Information im Einzelfall geheim ist. 

Hierzu weiter vorne, Teil 3 Kapitel 2 VII. 
Hierzu weiter vorne, Teil 3 Kapitel 2 II. 
Hierzu weiter vorne, Teil 3 Kapitel 2 VIII. 
Hierzu weiter hinten, Teil 6 Kapitel 1. 
Hierzu weiter vorne, Teil 3 Kapitel 1 IV. 
Prop. 2012/13:192, 8. 
Ekroth, metod, 447. 
Prop. 2012/13:192, 8, Höök, sekretess mellan myndigheter, 13, Ekroth, metod, 447. 
Ahola, 137. 
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2. Sekretessens styrka 

Sekretessens styrka (Umfang der Geheimhaltung) wird durch Schadenserfor-
dernisse konkretisiert, die vorliegen müssen, damit eine Information als ge-
heim qualifiziert und der Zugang dazu verweigert werden kann.368 Dabei wird 
zwischen drei Schadenserfordernissen unterschieden, welche weiter hinten 
beschrieben werden. 

Das Vorliegen eines Schadens wird im OSL mit den Begriffen skada bzw. men 
zum Ausdruck gebracht. Während skada mit dem Widerfahren ökonomischer 
Nachteile gleichbedeutend ist, umschreibt der Begriff men primär die Krän-
kung der persönlichen Integrität.369 Bei der Anwendung der Begriffe wird von 
einer subjektiven Sichtweise der potenziell betroffenen Person bzw. Behörde 
ausgegangen. Diese Sicht ist jedoch nicht absolut und kann durch eine objek-
tive Sicht präzisiert werden.370 

Bei der Ausformung der unterschiedlichen Geheimhaltungsbestimmungen im 
OSL bestand die Absicht, den Umfang der Geheimhaltung auf das absolut Nö-
tigste zu beschränken.371 Entsprechend regelt das OSL die Voraussetzungen 
für die Geheimhaltung je nach Politikbereich unterschiedlich, wobei jeweils 
unterschiedliche private und öffentliche Interessen an der Öffentlichkeit re-
spektive an der Geheimhaltung einander gegenübergestellt werden. 

2.1 Rakt skaderekvisit 

Rakt skaderekvisit (einfaches Schadenserfordernis) statuiert die Öffentlichkeit 
einer Information, sofern nicht angenommen werden muss, dass ein Schaden 
entsteht, wenn eine Information (bspw. durch Gewährung des Zugangs zu ei-
nem amtlichen Dokument) bekannt gegeben wird.372 Die Grundannahme ist 
jene der Öffentlichkeit und im Falle eines Zugangsgesuchs wird vom zustän-
digen Mitarbeitenden einer Behörde kein Ermessen im Einzelfall sondern eine 
Beurteilung erwartet, ob die Bekanntgabe der betreffenden Informationen ty-

Ekroth, metod, 449. 
Hed, 41, Ekroth, metod, 451, Höök, sekretess mellan myndigheter, 15. 
Ekroth, metod, 452. 
Prop. 1979/1980:2, 78, Strömberg/Lundell, handlingsoffentlighet och sekretess, 47, Hol-
stad/Holstad, 26. 
Ekroth, metod, 449. 
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pischerweise Schaden verursachen können.373 Ein Beispiel für die Anwendung 
des einfachen Schadenserfordernisses ist der Bereich des auswärtigen Han-
delns im engeren Sinne, welcher weiter hinten umschrieben wird.374 

2.2 Omvänt skaderekvisit 

Omvänt skaderekvisit (umgekehrtes Schadenserfordernis) erfordert Geheim-
haltung, wenn nicht gezeigt werden kann, dass eine Information bekannt 
gegeben werden kann, ohne dass diese Bekanntgabe einen Schaden verur-
sacht.375 Bei omvänt skaderekvisit gilt daher als Grundannahme die Geheim-
haltung.376 Dies erfordert einen Ermessensentscheid des zuständigen Mitar-
beitenden einer Verwaltungsbehörde im konkreten Fall.377 

Beispielhaft kann an dieser Stelle Kap. 18 § 16 OSL, in welchem Informationen 
aus dem Waffenregister geregelt werden, genannt werden. Diese Norm unter-
stellt Informationen aus dem Waffenregister der Geheimhaltung, sofern nicht 
gezeigt werden kann, dass eine Bekanntgabe der Information keine Gefahr für 
eine strafbare Anwendung von Waffen oder Munition darstellt. 

2.3 Absolut sekretess 

Bei Fehlen eines skaderekvisit gilt absolut sekretess (absolute Geheimhal-
tung).378 Als Beispiel hierfür können Informationen angeführt werden, die den 
zuständigen myndigheter von Privaten vertraulich innerhalb der kommunalen 
Familienberatung (Kap. 26 § 3 OSL) oder bei notariellen Geschäften (Kap. 40 
§ 2 OSL) mitgeteilt werden. 

Es bedarf in solchen Fällen keiner Beurteilung durch den zuständigen Mit-
arbeitenden der Verwaltungsbehörde, ob die Bekanntgabe einer Information 
allenfalls einen Schaden verursachen könnte, denn ein Schadenserfordernis 
wird gar nicht formuliert. Die Geheimhaltung gilt in jedem Fall.379 Die absolute 
Geheimhaltung kann einzig durch eine sekretessbrytande bestämmelse (ge-
heimhaltungsdurchbrechende Bestimmung) eingeschränkt werden.380 

Holstad/Holstad, 27, Strömberg/Lundell, handlingsoffentlighet och sekretess, 49, Hed, 40. 
Hierzu weiter hinten, Teil 5 Kapitel 1 III. 
Funcke, 287. 
Ekroth, metod, 450. 
Ekroth, metod, 450. 
Höök, sekretess mellan myndigheter, 15. 
Lenberg/Geijer/Tansjö, sekretessens föremål, räckvidd och styrka zur Einleitung OSL. 
Höök, sekretess mellan myndigheter, 13. Hierzu sogleich, Teil 4 Kapitel 1 V. 
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3. Sekretessens räckvidd 

Sekretessens räckvidd (Reichweite einer Geheimhaltungsbestimmung) schreibt 
vor, welche myndigheter oder in welchem Politikbereich eine Bestimmung an-
zuwenden hat bzw. Letztere anzuwenden ist.381 Es müssen nicht alle in Kap. 2 
§ 1-5 OSL genannten myndigheter sämtliche im OSL enthaltenen Geheimhal-
tungsbestimmungen anwenden. 

Bspw. kann eine Bestimmung Geheimhaltung für eine Information bei einer 
spezifischen myndighet (so die Regierung in Kap. 16 § 1 OSL) oder einen be-
stimmten Bereich (so der Gesundheits- und Pflegebereich in Kap. 25 § 1 OSL) 
vorschreiben. Eine Vorschrift, die einer bestimmten myndighet die Pflicht auf-
erlegt, eine Geheimhaltungsbestimmung anzuwenden, weil ihr diese Aufgabe 
explizit vom OSL zugewiesen oder sie vom entsprechenden Regelungsbereich 
typischerweise erfasst wird, wird primär sekretessbestämmelse (primäre Ge-
heimhaltungsbestimmung) genannt (Kap. 3 § 1 OSL). 

Wird eine geheime Information nun mit einer anderen myndighet ausge-
tauscht, bedeutet dies nicht, dass dieselbe Geheimhaltungsbestimmung auch 
bei der empfangenden myndighet weiterhin anwendbar ist.382 Dies kann u.U. 
dazu führen, dass eine Information bei der empfangenden myndighet öffent-
lich ist, weil die Geheimhaltungsbestimmung, die bei der versendenden myn-
dighet einschlägig war, bei der empfangenden myndighet nicht mehr anwend-
bar ist. 

Das OSL kennt grundsätzlich keine generelle Überführung der Geheimhaltung 
einer Information auf eine andere myndighet, eine bestämmelse om överföring 
av sekretess gemäss Kap. 3 § 1 OSL. Vielmehr ist der Ausgangspunkt jener, dass 
die empfangende Behörde nicht per se dieselbe Geheimhaltungsbestimmung 
anwenden muss.383 Eine Information ist bei der empfangenden Verwaltungs-
behörde nur dann geheim, wenn auf Letztere eine weitere primäre Geheim-
haltungsbestimmung anwendbar ist (Kap. 7 § 2 OSL). Nur wenn die Überfüh-
rung der Geheimhaltung ausdrücklich im Gesetz genannt ist, muss dieselbe 
Geheimhaltungsbestimmung im Falle eines Zugangsgesuches von der empfan-
genden myndighet ebenfalls angewendet werden.384 

Ahola, 136, UD/2021/08966, 12. 
Höök, sekretess mellan myndigheter, 21. 
Lorentzon, vanligen följer inte sekretessen med vid ett överlämnande av en uppgift zu 
Kap. 11 OSL, Bohlin, offentlighetsprincipen, 203. 
Ledendal/Larsson/Wernberg, 274. 
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In Kap. 11 OSL werden einige Bereiche aufgeführt, in denen die Überführung 
der Geheimhaltung einer Information generell vorgesehen ist. So bspw. bei der 
Archivierung, im Zuge derer Informationen, die bei der mitteilenden Behörde 
von Geheimhaltung erfasst sind, auch bei der Archivbehörde aufgrund dersel-
ben Bestimmung geheim sind (Kap. 11 § 6 OSL). Bei einer solchen sog. sekun-
där sekretess wird die Anwendung einer spezifischen Geheimhaltungsbestim-
mung auf einen Bereich ausgedehnt, der gemäss Wortlaut der Bestimmung 
nicht vom Anwendungsbereich erfasst ist.385 

Die Reichweite der Geheimhaltung ist im Bereich des auswärtigen Handelns 
unterschiedlich geregelt. Während Kap. 15 § 1 OSL, welches die Geheimhaltung 
im auswärtigen Handeln im engeren Sinne regelt, und Kap. 15 § 2 OSL, das die 
Geheimhaltung im Bereich der Verteidigung beschreibt, die Anwendung der 
Geheimhaltungsbestimmung nicht auf eine bestimmte myndighet beschrän-
ken und die Reichweite damit sehr gross ist,386 gilt die Geheimhaltung nach 
Kap. 15 § 1a OSL, welches die Bestimmungen zur Geheimhaltung in der inter-
nationalen Zusammenarbeit statuiert, für jene Behörden, die eine Informa-
tion aus einem bindenden völkerrechtlichen Vertrag empfangen hat.387 Ange-
sichts der zunehmenden Internationalisierung ist auch die Reichweite dieser 
Bestimmung beträchtlich. 

IV. Schutzfristen 

Das OSL legt für die unterschiedlichen Geheimhaltungsbestimmungen 
Schutzfristen fest, während derer für Informationen aus amtlichen Dokumen-
ten die Geheimhaltung gilt. Generell gilt, dass das Risiko für Schäden infolge 
der Bekanntgabe einer geheimen Information sinkt.388 Die Grosszahl der Be-
stimmungen im OSL enthalten Maximalfristen von zwei bis 70 Jahren für die 
Vermutung der Geheimhaltung. 

In bestimmten Bereichen wird die Regierung ermächtigt, die Maximalfristen 
mittels Verordnung zu verlängern. So geschehen im Bereich der nationalen 
Sicherheit, wo für Informationen bezüglich Verteidigungsanlagen gemäss § 4 
OSF eine Frist von 150 Jahren gilt. 

SOU 2001:110, 48 
Hollunger Wågnert, N 221 zu Kap. 15 § 1 OSL respektive Lenberg/Geijer/Tansjö, erster Ab-
satz zu Kap. 15 § 2 OSL. 
Lenberg/Geijer/Tansjö, sekretessens räckvidd zu Kap. 15 § 1a OSL. 
Strömberg/Lundell, handlingsoffentlighet och sekretess, 49. 
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Die Frist beginnt gemäss Kap 7 § 5 OSL ab Erstellung des amtlichen Doku-
ments zu laufen, sofern nichts anderes im Gesetz angegeben wird. Nach Ablauf 
der Frist kann eine entsprechende Geheimhaltungsbestimmung nicht mehr 
auf eine Information in einem amtlichen Dokument angewendet werden.389 

V. Sekretessbrytande bestämmelser 

Kap. 3 § 1 OSL umschreibt sekretessbrytande bestämmelser (geheimhaltungs-
durchbrechenden Bestimmungen). Diese in nicht unbedeutendem Umfang 
vorkommenden Bestimmungen ermöglichen, dass Informationen, für welche 
die Geheimhaltung gilt, unter gewissen Umständen dennoch bekanntgegeben 
bzw. ausgetauscht werden dürfen. 

1. Zusammenarbeit zweier myndigheter 

Grundsätzlich sind geheime Informationen weder für private Ersuchende 
noch für andere myndigheter einsehbar (Kap. 8 § 1 OSL). Damit soll der Kreis 
von Personen, die von einer geheimen Information Kenntnis haben, möglichst 
klein gehalten werden.390 Der Austausch geheimer Informationen zwischen 
zwei Stellen innerhalb der gleichen myndighet ist ebenfalls untersagt. Dies 
wenn die beiden Stellen nach Kap. 8 § 2 OSL in unterschiedlichen, eigenstän-
digen Tätigkeitsfeldern der Behörde tätig sind.391 Gemäss den Materialien kann 
angenommen werden, dass zwei von einander unabhängige Abteilungen vor-
liegen, wenn diese in ihrer Tätigkeit jeweils unterschiedliche Geheimhaltungs-
bestimmungen anwenden müssen.392 

Vom Grundsatz, dass geheime Informationen zwischen myndigheter nicht aus-
getauscht werden dürfen, gibt es allerdings zahlreiche Ausnahmen.393 Diese 
sind in Kap. 10 §§ 15-28 OSL geregelt, wobei die subsidiär anwendbare Gene-
ralklausel in Kap. 10 § 27 OSL besagt, dass eine geheime Information mit ei-
ner anderen Verwaltungsbehörde ausgetauscht werden kann, wenn das Inter-
esse an der Bekanntgabe offensichtlich grösser ist als jenes, dass durch die 
Geheimhaltung geschützt werden soll.394 

Ekroth, metod, 452. 
Holstad/Holstad, 47, Höök, sekretess mellan myndigheter, 17. 
SOU 2017:70, 272. Ausführlicher dazu Höök, sekretess mellan myndigheter, 32 ff. 
Prop. 2008/09:150, 358. 
Ledendal/Larsson/Wernberg, 271 
Ausführlicher zur Generalklausel, SOU 2001:110, 45 ff. 
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Den Austausch von geheimen Informationen zwischen schwedischen myndi-
gheter und ausländischen bzw. zwischenstaatlich organisierten Verwaltungs-
behörden regelt Kap. 8 § 3 OSL. Ein solcher Austausch ist möglich, wenn die-
ser von Gesetzes- oder Verordnungswegen vorgesehen ist, oder wenn der 
Austausch im umgekehrten Fall ebenfalls erfolgen würde und er im Einklang 
mit den schwedischen Interessen ist.395 

2. Dispens 

Mittels sog. dispensbefogenheter (Dispensbefugnisse) können die Regierung 
oder der Reichstag Ausnahmen von der Geheimhaltung verfügen. So ermög-
licht Kap. 10 § 6 bzw. 8 OSL die Bekanntgabe geheimer Informationen auf-
grund synnerliga skäl (besonderer Umstände) durch Regierung oder Reichstag. 

3. Auflage 

Durch utlämnande med förbehåll (Bekanntgabe mit Vorbehalt, Auflage) kann 
eine myndighet eine an sich geheime Information dennoch bekanntgeben 
(Kap. 10 § 14 OSL). Dabei kann die myndighet die Weiterverbreitung oder die 
Nutzung der Information einschränken. Diese Möglichkeit illustriert das Be-
streben, dem Öffentlichkeitsprinzip die grösstmögliche Wirkung zu geben.396 

Die myndighet erachtet in diesem Fall das Risiko eines Schadens bei Bekannt-
gabe einer Information als gegeben doch durch Auflagen für die Verwendung 
als kalkulierbar.397 Dadurch wird Einsicht in Informationen für jene ersuchende 
Personen, die bereit sind, begrenzende Umstände zu akzeptieren, um im Ge-
genzug Einsicht in geheime Informationen zu bekommen, ermöglicht.398 

4. Einwilligung 

Von der Geheimhaltung einer Information kann gemäss Kap. 10 § 1 OSL ab-
gewichen werden, wenn eine Privatperson, deren Interesse durch die betref-
fende Geheimhaltungsbestimmung geschützt werden soll, einwilligt, dass die 
betreffende Information bekanntgegeben wird. 

Englund Krafft, N 88 zu Kap. 8 § 3 OSL. 
Hed, 47. 
Lorentzon, Prövningen om en uppgift kann lämnas ut med förbehåll zu Kap. 14 OSL. 
JO-Beschluss vom 28. November 2008, 2905-2007. 
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5. Notwendige Bekanntgabe 

Geheimhaltung kann nach Kap. 10 § 2 OSL auch durchbrochen werden, wenn 
dies notwendig ist, damit eine Verwaltungsbehörde ihre gesetzlich vorgese-
hene Aufgabe wahrnehmen kann.399 So kann die Steuerbehörde Informatio-
nen über mögliche Steuerdelikte an die Staatsanwaltschaft weiterleiten, selbst 
wenn diese Informationen von der Geheimhaltung betroffen sind.400 

6. Akteneinsicht im Rahmen eines Verfahrens 

Kap. 10 § 3 OSL ermöglicht Parteien im Rahmen eines Verfahrens vor Gericht 
oder einer anderen myndighet die Akteneinsicht in Beweise, welche mögli-
cherweise von Geheimhaltung umfasst sind. 

VI. Sanktionen 

Die Geheimhaltungsbestimmungen werden durchgehend von Sanktionsmög-
lichkeiten für die unzulässige Bekanntgabe von geheimen Informationen be-
gleitet.401 Kap. 14 § 2 OSL verweist für die Person, die gegen das Verbot, In-
formationen bekanntzugeben bzw. auszunutzen, verstösst, auf die 
Strafgesetzgebung und Kap. 20 BrB bzw. den darin enthaltenen Tatbestand 
tjänstefel.402 

Der Straftatbestand sieht in Kap. 20 § 3 Abs. 1 BrB bei vorsätzlicher Verletzung 
der Schweigepflicht durch jene Person, die rechtlich verpflichtet ist, eine In-
formation geheim zu halten, Busse oder maximal ein Jahr Gefängnis vor. Auch 
erfasst Kap. 20 § 3 Abs. 1 BrB das widerrechtliche Ausnutzen einer oben be-
schriebenen Information. Dabei ist der Wortlaut in Kap. 20 § 3 Abs. 1 BrB nicht 
ganz eindeutig.403 So wird nicht nur die Verletzung der Schweigepflicht sank-
tioniert sondern auch die unerlaubte Gewährung des Zugangs zu amtlichen 
Dokumenten.404 

Englund Krafft, N 105 zu Kap. 10 § 2 OSL. 
Prop. 1979/80:2, 123. 
Strömberg/Lundell, handlingsoffentlighet och sekretess, 36. 
Tjänstefel ist weder dem in Art. 312 StGB enthaltenen Tatbestand des Amtsmissbrauchs 
noch mit der Verletzung des Amtsgeheimnisses nach Art 320 StGB gleichzustellen. Kap. 20 
§ 3 Abs. 1 BrB kommt der Verletzung des Amtsgeheimnisses nahe, wobei der Tatbestand 
von Kap. 20 § 3 Abs. 1 BrB auch durch widerrechtliches Ausnutzen einer geheimen Infor-
mation erfüllt werden kann. 
Strömberg/Lundell, handlingsoffentlighet och sekretess, 36. 
Roos, N 1060 zu Kap. 20 § 3 BrB. 
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Die fahrlässige Verletzung von Geheimhaltungsbestimmungen wird mittels 
Busse bestraft, bei nur geringen Vergehen kann von der Bestrafung abgesehen 
werden (Kap. 20 § 3 Abs. 2 BrB). 
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Kapitel 2: Informelle Einschränkungen des 
Zugangsrechts 

I. Vorbemerkungen 

Trotz detaillierter rechtlicher Verankerung und einer vergleichsweise weit 
entwickelten Kultur der Transparenz verbleibt bei der Behandlung von Zu-
gangsgesuchen ein bedeutender Spielraum für Verwaltungsbehörden. Der po-
tenziellen informellen, bürokratischen Beschränkungen sind viele, wobei fol-
gend auf den Bereich des auswärtigen Handelns fokussiert werden soll.405 

II. Informelle Beschränkung des Zugangsrechts in der 
Aussenverwaltung 

1. Generell 

Untersuchungen des parlamentarischen Verfassungsausschusses haben ver-
schiedentlich gezeigt, dass die Regierungskanzlei, zu der das Aussenministe-
rium gehört, rechtlich zweifelhafte Praktiken zur Geheimhaltung von Infor-
mationen angewendet hat.406 Auch der JO kam in mehreren Beschlüssen zur 
Auffassung, dass das Aussenministerium insbesondere die Pflicht zur raschen 
Prüfung der Zugangsgesuche missachtet habe.407 Da der Regierungskanzlei 
gemäss dem JO eine Vorbildfunktion im Umgang mit Zugangsgesuchen zu-
kommt, ist dies umso bedauerlicher.408 

Wallberg, 62 ff., bietet eine Anleitung, wie Zugang zu amtlichen Dokumenten verhindert 
werden kann. 
Bet. 2009/10:KU10, 16 ff., Bet. 2010/11:KU10, 21 ff., Bet. 2018/19:KU20, 124 ff. 
JO-Beschlüsse vom 17. November 2014, 6276-2012, 6867-2012, 1112-2013, 2786-2013, 
3107-2013 und vom 10. April 2019, 3996-2018. 
JO-Beschlüsse vom 4. Oktober 2017, 6579-2016 und vom 27. März 2013, 639-2012, 
2463-2012, 2732-2012. 
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2. Schwedens Kandidatur für den UNO-Sicherheitsrat 

Exemplarisch für diese der Natur nach vielmehr bürokratischen denn recht-
lichen Hürden für das Öffentlichkeitsprinzip steht die Kampagne Schwedens 
für die Mitgliedschaft im UNO-Sicherheitsrat, welche von 2014-2016 geführt 
wurde und in der Wahl Schwedens als nichtständiges Sicherheitsratsmitglied 
für die Periode von 2017-2018 gipfelte. 

So legte die mit der Kampagne betraute, aus Mitarbeitenden verschiedener 
myndigheter bestehende Arbeitsgruppe Dokumente auf einer gemeinsamen 
Datenbank ab, wodurch die zwischen der schwedischen UNO-Repräsentation 
in New York und dem Aussenministerium in Stockholm ausgetauschten Do-
kumente nicht als expedierat und damit als internes Arbeitsmaterial galten, zu 
welchem kein Zugang gewährt wurde.409 

Verschiedene von der Arbeitsgruppe erstellte Dokumente wurden darüber 
hinaus erst ein Jahr nach Abschluss der Kampagne in der Geschäftsverwaltung 
registriert, was im Lichte ähnlicher Befunde früherer Untersuchungen als 
fragwürdig taxiert wurde.410 

In einem Beschluss zur Kampagne für die Mitgliedschaft im UNO-Sicherheits-
rat kritisierte der JO denn auch die zögerliche Bearbeitung eines Zugangs-
gesuches.411 Während das Aussenministerium in seiner Stellungnahme zum 
JO-Beschluss angab, dass eine vertiefte Prüfung von möglicherweise anwend-
baren Geheimhaltungsbestimmungen Zeugnis der hohen Ambition sei, mög-
lichst weit gehenden Zugang zu sämtlichen nachgefragten Informationen zu 
gewähren, hielt der JO entgegen, dass auch im Bereich des auswärtigen Han-
delns die Öffentlichkeit von amtlichen Dokumenten vermutet werde und eine 
derart lange Gesuchsprüfung gegen das Gebot der raschen Prüfung von Zu-
gangsgesuchen verstosse.412 

Die damalige Aussenministerin sah sich in der Folge dazu veranlasst, eine 
Untersuchung über die Handhabung amtlicher Dokumente sowie des Zu-
gangsrechts im Aussenministerium in Auftrag zu geben. Der Bericht, der unter 
dem Vorsitz des Leiters des Rechtsdienstes im Aussenministerium erarbeitet 
wurde, anerkennt, dass nicht genügend Massnahmen ergriffen worden seien, 

Vgl. hierzu die Untersuchung des parlamentarischen Verfassungsausschusses, Bet. 2017/
18:KU20, 127 ff. 
Bet. 2016/17:KU20, 143 ff., Bet. 2018/19:KU20, 124. 
JO-Beschluss vom 4. Oktober 2017, 6579-2016. 
Zur raschen Prüfung von Zugangsgesuchen weiter vorne, Teil 3 Kapitel 2 VII. 
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um die korrekte Handhabung von amtlichen Dokumenten und des Zugangs-
rechts in der Aussenverwaltung sicherzustellen.413 Um diese Mängel anzuge-
hen, wurden im Bericht verschiedene, allgemein gehaltene Massnahmen an-
gekündigt, die von besserer Ausbildung im Bereich des Öffentlichkeitsprinzips 
und der Geheimhaltung bis zur besseren Unterstützung der Mitarbeitenden 
bei der Bearbeitung von amtlichen Dokumenten und Zugangsgesuchen durch 
IT-Instrumente reichte.414 

Es ist jedoch zu bezweifeln, dass die angestossenen Massnahmen den im Be-
reich des auswärtigen Handelns existierenden Zielkonflikt zwischen grösst-
möglicher Transparenz und traditionell herrschender Diskretion ein für alle 
Mal aufzulösen vermögen. So ist eine vollständig transparente Kampagne für 
den UNO-Sicherheitsrat ohne geheime Absprachen auch in der Zukunft kaum 
denkbar. 

UD/2017/19974/RS, 1. 
UD/2017/19974/RS, 4. 
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Teil 5: Geheimhaltung im auswärtigen 
Handeln im weiteren Sinne 

Kapitel 1: Utrikessekretessen 

I. Vorbemerkungen 

In der vorliegenden Abhandlung liegt das Augenmerk auf dem Bereich des aus-
wärtigen Handelns, weshalb auf die entsprechenden Bestimmungen im OSL 
eingegangen werden soll. Darunter wird sowohl utrikessekretessen (auswärti-
ges Handeln im engeren Sinne) als auch die 2014 hinzugekommene Kategorie 
internationellt samarbete (internationale Zusammenarbeit) verstanden. 

Die Zusammenarbeit mit verschiedenen Staaten und den Organen der EU auf 
unterschiedlichen Stufen der Politik und der Verwaltung hat zu stark gestei-
gertem Informationsaustausch geführt.415 So kommen die Bestimmungen der 
utrikessekretess bspw. weit häufiger zur Anwendung seitdem Schweden der EU 
beigetreten ist.416 

Damit diese Internationalisierung der Verwaltungstätigkeit nicht zu einge-
schränkter Einsicht in die Tätigkeit der Verwaltung führt, soll utrikessekretes-
sen nach dem Willen des Gesetzgebers den Zugang zu amtlichen Dokumenten 
nicht mehr als zwingend nötig begrenzen.417 

II. Jüngere Entstehungsgeschichte 

Ein Spannungsverhältnis ergab sich in Schweden durch den Beitritt zur EU, 
welcher zeitgleich mit der Inkorporation der EMRK erfolgte.418 Die jeweils sehr 
unterschiedlichen Auffassungen von EU-Mitgliedstaaten und die damaligen 
Verhältnisse insbesondere im Rat der EU bezüglich Transparenz generell und 
Zugang zu amtlichen Dokumenten im Speziellen sorgten im Vorfeld des EU-
Beitritts für kontroverse Diskussionen in der schwedischen Öffentlichkeit.419 

Reichel, svenska förvaltningsmodellen, 66. 
Hollunger Wågnert, N 224 zu Kap. 15 § 1 OSL. 
Prop. 1994/95:112, 31. 
Zur Befindlichkeit der schwedischen Gesellschaft im Vorfeld des Beitritts siehe Nergelius, 
offene Staatlichkeit, N 3 ff. 
Prop. 1994/95:112, 17. 
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Die Regierung reagierte darauf und liess mehrere Berichte verfassen, welche 
die Vereinbarkeit des schwedischen Öffentlichkeitsprinzips mit dem EU-Ac-
quis prüfen sollte.420 Auch die im Hinblick auf den Beitritt vorzunehmenden 
Verfassungs- und Gesetzesänderungen wurden entsprechenden Untersu-
chungen unterzogen.421 

Es wurde zwar nicht befürchtet, dass das Öffentlichkeitsprinzip als solches 
aufgegeben werden müsste, doch dass von der Möglichkeit zur Geheimhal-
tung von Informationen durch schwedische Behörden extensiv Gebrauch ge-
macht werden könnte.422 Dies mit Verweis auf Geheimhaltungsinteressen der 
EU-Organe bzw. anderer Mitgliedstaaten und auf die Internationalisierung 
von bislang zur Innenpolitik gezählten Politikbereichen.423 

Dies wäre einer Aushöhlung des Öffentlichkeitsprinzips gleichgekommen. Ins-
besondere die in Kap. 2 § 2 TF enthaltene Möglichkeit zur Einschränkung des 
Zugangs zu amtlichen Dokumenten, die die nationale Sicherheit oder die Be-
ziehungen zu einem anderen Staat oder einer internationalen Organisation 
betreffen, stand im Zentrum der Diskussionen.424 

Um den vorherrschenden Bedenken entgegenzutreten, schlug die Regierung 
eine Änderung des damals geltenden SekL vor, welche die grundsätzliche Öf-
fentlichkeit von amtlichen Dokumenten einführen sollte, die Schweden im 
Rahmen ihrer EU-Mitgliedschaft bearbeitete.425 

Dies im Gegensatz zum damals geltenden Recht, das für Informationen im Be-
reich des auswärtigen Handelns in bestimmten Fällen die Geheimhaltung ver-
mutete (Kap. 2 § 1 SekL). So galt für Informationen, die von der Regierung bzw. 
von Auslandsrepräsentationen aufbewahrt wurden, die Vermutung der Ge-
heimhaltung (sog. omvänt skaderekvisit). Bei übrigen myndigheter wurde die 
Öffentlichkeit vermutet (sog. rakt skaderekvisit).426 Der entsprechende Vor-
schlag wurde angenommen und trat in Kraft. 

SOU 1993:14, SOU 1994:49. 
Prop. 1994/95:112, Prop. 1993/94:114, 1993/1994:KU21. Hierzu Nergelius, offene Staatlich-
keit, N 14 ff. 
Österdahl, offentlighetsprincipen, utrikessekretessen och EU, 617. 
Norström, 81. 
SOU 1994:49, 13. 
Hierzu SOU 1994:49, 85 ff., und Prop. 1994/95:112, 17 ff. 
Hierzu Prop. 1994/95:112, 26 ff. 
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III. Objekt der Geheimhaltung 

1. Kerngehalt 

Kap. 15 § 1 OSL schreibt vor, dass Informationen geheim sind, wenn durch 
ihre Bekanntgabe die Verbindungen Schwedens zu anderen Staaten, inter-
nationalen Organisationen, ausländischen Verwaltungen und ausländischen 
oder staatenlosen juristischen oder natürlichen Personen negativ beeinträch-
tigt werden (störa) oder auf andere Weise dem Land geschadet wird (skada). 

Gemäss Kap. 15 § 1 OSL können sowohl Informationen zu Schwedens Verbin-
dungen zu den oben angeführten Völkerrechtssubjekten sowie privaten und 
juristischen Personen als auch Informationen zu denselben Akteuren ohne 
Anknüpfung an schwedische Verbindungen von der Geheimhaltung umfasst 
werden.427 So unterliegen bspw. Informationen zu UNO- oder EU-Angelegen-
heiten, die keinerlei Anknüpfung zu Schwedens Mitgliedschaft in diesen Orga-
nisationen haben, potenziell der Geheimhaltung nach Kap. 15 § 1 OSL. 

Unter Verbindungen werden dabei nicht nur direkte Kontakte zwischen Re-
gierungen verstanden, sondern auch kulturelle und Handelsverbindungen mit 
privaten und juristischen Personen anderer Staaten oder Staatenlosen.428 

2. Praxis zum Geheimhaltungsobjekt 

Durch die breite Definition des Geheimhaltungsobjekts im Bereich des aus-
wärtigen Handelns hat es in der Praxis wenig Fälle gegeben, bei denen die Ein-
grenzung des Geheimhaltungsobjekts über die Gewährung bzw. die Ablehnung 
eines Zugangsgesuchs entschieden hätte. Die Praxis hat hinsichtlich des Ge-
heimhaltungsobjekts in einem Leiturteil festgehalten, dass es der konkrete In-
halt einer Information oder in gewissen Fällen dessen Art und Anknüpfung an 
eine zwischenstaatliche oder andere internationale Tätigkeit sein muss, wel-
che die Geheimhaltung begründet.429 

Im Ausgangsfall dieses Urteils verlangte eine Privatperson Zugang zu einer 
beim JK aufbewahrten Kopie einer Publikation des Religious Technology Cen-
ter; die sog. Bibel der Scientologen. Dieses Dokument wurde bei verschiede-

Hollunger Wågnert, N 223 zu Kap. 15 § 1 OSL. 
Lenberg/Geijer/Tansjö, föremålet för sekretessen zu Kap. 15 § 1 OSL, Hollunger Wågnert, 
N 222 zu Kap. 15 § 1 OSL, Funcke, 296, SOU 2004:75, 174. 
RÅ 1998 ref. 42. 
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nen myndigheter aufbewahrt und u.a. von der Parlamentskanzlei und einem 
Bezirksgericht an Gesuchstellende herausgegeben. Ein Gesuch um Zugang zu 
diesem Dokument bei der Regierung wurde allerdings mit Verweis auf Kap. 2 
§ 1 SekL (heute Kap. 15 § 1 OSL) abgelehnt. 

Der JK wandte sich aufgrund des negativen Beschlusses der Regierung an das 
Aussenministerium mit Bitte um Stellungnahme zur möglichen Gewährung 
des Zugangs zum Dokument. In der Stellungnahme sprach sich das Aussenmi-
nisterium gegen die Zugangsgewährung und für die Ablehnung des Zugangs-
gesuchs aus. 

Aus der Begründung des Aussenministeriums wurde ersichtlich, dass die USA 
die legitimen Interessen des Religious Technology Center durch eine Gewäh-
rung des Zugangs als verletzt betrachteten. Weiter stellten die USA Schweden 
Nachteile in Aussicht, weil schwedische Behörden trotz eingegangener völ-
kerrechtlicher Pflichten wie dem TRIPS und der BÜ Zugang zu dem aus Sicht 
der USA urheberrechtlich geschützten Dokument der Scientology gewährten. 
So standen handelsrechtliche Massnahmen wie die Einleitung eines entspre-
chenden Konsultationsverfahrens im Rahmen der WTO im Raum. 

Der JK erachtete die Geheimhaltung aufgrund dieser Stellungnahme als be-
gründet und lehnte das Zugangsgesuch in der Folge ab. Die um Zugang er-
suchende Person zog diesen Entscheid weiter, der von der Folgeinstanz – 
kammarrätten – bestätigt wurde. 

Kammarrätten verwies zwar darauf, dass die schwedische Verfassung das 
Spannungsverhältnis, welches sich aus dem Recht auf Zugang zu amtlichen 
Dokumenten und dem Urheberrecht ergeben kann, zugunsten des Öffentlich-
keitsprinzips regelt. Dies sieht Kap. 1 § 11 TF i.V.m. § 26b Abs. 1 lag om upphovs-
rätt till litterära och konstnärliga verk (Gesetz über das Urheberrecht literari-
scher und künstlerische Werke) vor.430 Doch sah kammarrätten das Interesse 
an der Geheimhaltung durch die in Aussicht gestellten Nachteile für die Han-
delsverbindungen Schwedens zu den USA dennoch als gegeben an. 

Das daraufhin angerufene höchste Verwaltungsgericht – damals regeringsrät-
ten – anerkannte die möglichen negativen Folgen einer Gewährung des Zu-
gangs für die Handelsverbindungen, kam bei der Auslegung der Geheimhal-
tungsbestimmung zu einem im Vergleich zum kammarrätten gegenteiligen 
Beschluss. Regeringsrätten verwies darauf, dass im vorliegenden Fall nicht die 
Gewährung des Zugangs zum in Frage stehenden Dokument zu negativen Aus-

1960:729. 430 
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wirkungen auf die Beziehungen zu den USA führen würde sondern der vom 
Gesetzgeber gewollte Vorrang des Öffentlichkeitsprinzips vor dem Urheber-
recht. 

Diese Ordnung könne auch nicht durch Verweis auf Kap. 2 § 1 SekL umgestos-
sen werden. Mit anderen Worten sei es nicht die Bekanntgabe der Informa-
tionen im amtlichen Dokument, welche die Beziehungen zu den USA negativ 
beeinträchtigten, womit das Objekt der Geheimhaltung nach Kap. 15 § 1 OSL 
nicht tangiert sei. 

Regeringsrätten hob das Urteil der Vorinstanz auf und ordnete an, dass das 
amtliche Dokument an den Kläger herauszugeben sei. 

In zwei hierauf folgenden Fällen hielt regeringsrätten fest, dass die Stellung-
nahme des Aussenministeriums, welche die Gründe für die Geheimhaltung der 
sog. Bibel der Scientologen enthielt, in jenen Teilen, in welchen es Einschät-
zungen des Aussenministeriums zu möglichen aussenpolitischen Komplikatio-
nen bei der Gewährung des Zugangs zur Bibel der Scientologen beschrieb, ge-
heim sei.431 Es handle sich dabei um Informationen über die völkerrechtlichen 
Verbindungen zu den USA. Darüber hinaus hätten diese vom Inhalt her das Po-
tenzial, diese Verbindungen negativ zu beeinträchtigen. 

Unklar ist die Lage, wenn nicht der konkrete Inhalt einer Information sondern 
dessen Art und Anknüpfung an eine zwischenstaatliche oder andere interna-
tionale Tätigkeit als Geheimhaltungsobjekt qualifiziert wird. Während nämlich 
der Inhalt einer Information und dessen Qualifikation als Geheimhaltungsob-
jekt verhältnismässig objektiv und präzise erfolgen kann, ist dies bei der Art 
und Anknüpfung an eine zwischenstaatliche oder andere internationale Tätig-
keit aufgrund der sehr offenen Formulierung problematischer. 

Mit Verweis auf das oben besprochene Leiturteil RÅ 1998 ref. 42 qualifizierte 
das Stockholmer kammarrätt in zwei Fällen nicht den Inhalt eines herausver-
langten amtlichen Dokuments sondern die Anknüpfung dieser Information an 
die Beziehung schwedischer Behörden zur EU bzw. zu anderen Staaten als Ge-
heimhaltungsobjekt nach Kap. 15 § 1 OSL.432 Die in Frage stehenden Informa-
tionen betrafen Studien, die der schwedischen Arzneimittelagentur im Rah-
men der europäischen Arzneimittelzusammenarbeit zugekommen waren. Eine 

RÅ 1998 not. 69, RÅ 1998 not. 118. 
Urteile des kammarrätten in Stockholm vom 13. Dezember 2013, 5010-13 und 4024-13. 
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Begründung, weshalb diese Informationen gerade aufgrund ihrer Art und An-
knüpfung an die zwischenstaatliche oder andere internationale Tätigkeit als 
Geheimhaltungsobjekt anzusehen waren, fehlte jedoch. 

Auch Informationen, die die Behörde für internationale Entwicklungszusam-
menarbeit im Rahmen eines Rekrutierungsprozesses für die UNO bearbeitete, 
wurden ohne tiefergehende Begründung als Objekt der Geheimhaltung quali-
fiziert, weil sie an die Verbindung Schwedens zur UNO anknüpften.433 Eine im 
Rekrutierungsprozess abgelehnte Bewerberin hatte Zugang zu den Dossiers 
der erfolgreichen Bewerber verlangt, was von der myndighet mit Verweis auf 
Kap. 15 § 1 OSL abgelehnt wurde. 

In zwei Fällen des internationalen Steuerrechts kam das Stockholmer 
kammarrätt zum Schluss, dass weder Inhalt noch Art und Anknüpfung an eine 
zwischenstaatliche oder andere internationale Tätigkeit Geheimhaltung nach 
Kap. 15 § 1 OSL rechtfertigten. Es handelte sich dabei im ersten Fall um In-
formationen zu Rechtshilfeersuchen im Rahmen eines Informationsaustau-
schabkommens im Steuerbereich.434 Das dem Urteil zugrunde liegende Zu-
gangsgesuch galt einem von einer schwedischen Behörde an die zuständigen 
Behörden in Monaco bzw. Isle of Man geschicktes Rechtshilfeersuchen samt 
der Antworten der letzteren beiden Behörden. 

Das Stockholmer kammarrätt qualifizierte diese Informationen nicht als Ge-
heimhaltungsobjekt gemäss Kap. 15 § 1 OSL, weil es nicht der Inhalt dieser In-
formationen an sich und auch nicht die Art und Anknüpfung an eine zwischen-
staatliche oder andere internationale Tätigkeit seien, welche die Beziehung 
Schwedens zu diesen beiden Staaten zu verschlechtern drohten. Das Gericht 
versagte darum Kap. 15 § 1 OSL die Anwendung, ohne überhaupt auf die 
Gründe dieser Nichtanwendbarkeit einzugehen. 

Ein zweiter, ähnlich gelagerter Fall betraf drei Firmen, die Zugang zu sämtli-
chen amtlichen Dokumenten verlangten, die die schwedische Steuerverwal-
tung mit ihrer Schwesterbehörde in den USA im Rahmen einer Steuerüber-
prüfung der Firmen ausgetauscht hatte.435 Bezüglich der Anwendbarkeit von 
Kap. 15 § 1 OSL kam Stockholms kammarrätt zum Schluss, dass es nicht der 
Inhalt der Informationen sei, der eine Verschlechterung Schwedens Verbin-
dungen mit den USA hervorrufen würde. Weiter argumentierte kammarrätten, 
dass die negativen Folgen, die eine Gewährung des Zugangs haben könnte, 

Urteil des kammarrätten in Stockholm vom 20. September 2016, 4084-16. 
Urteil des kammarrätten in Stockholm vom 3. Juli 2014, 3038-14. 
Urteil des kammarrätten in Stockholm vom 4. September 2014, 2909-14. 

433 

434 

435 

Teil 5: Geheimhaltung im auswärtigen Handeln im weiteren Sinne

92



nicht jener Art seien, dass sie das gemäss Kap. 15 § 1 OSL nötige einfache Scha-
denserfordernis erreichten. Eine Geheimhaltung nach Kap. 15 § 1 OSL sei da-
her unzulässig. 

Weit häufiger als das Geheimhaltungsobjekt entscheidet der Umfang der Ge-
heimhaltung über die Gewährung des Zugangs bzw. die Geheimhaltung von 
Informationen.436 Es ist daher im Umkehrschluss davon auszugehen, dass in 
diesen Fällen das Geheimhaltungsobjekt den Voraussetzungen von Kap. 15 § 1 
OSL entsprach. 

Die automatische Subsumtion von Informationen aus bestimmten Politikbe-
reichen unter das Geheimhaltungsobjekt gemäss Kap. 15 § 1 OSL aufgrund ih-
res Inhalts ist nicht möglich. Dennoch zeigt die Praxis, dass Informationen aus 
folgenden Politikbereichen typischerweise als Geheimhaltungsobjekt gemäss 
Kap 15 § 1 OSL gelten. 

So anerkennt die Praxis bspw., dass Informationen aus dem Bereich der inter-
nationalen Sicherheitspolitik zum Objekt der Geheimhaltung im Bereich der 
Aussenpolitik zählen. So wurde ein verschiedenen EU-Antiterrorhandlungs-
plänen geltendes Zugangsgesuch unter Kap. 15 § 1 OSL geprüft und die Ge-
währung des Zugangs von der zuständigen Behörde abgelehnt, weil Schwe-
dens völkerrechtliche Verbindungen zur EU negativ beeinflusst worden 
wären.437 

Weitere sicherheitsrelevante Informationen wie solche, die das Bedrohungs-
bild für ziviles Personal der schwedischen Armee in Afghanistan betrafen, 
fallen gemäss der Praxis ebenfalls unter die Geheimhaltung nach Kap. 15 § 1 
OSL.438 Im letzteren Fall wäre auch die Geheimhaltung im Bereich der Vertei-
digung nach Kap. 15 § 2 OSL einschlägig gewesen. 

Wenig überraschend werden auch Informationen aus den Bereichen der 
nachrichtendienstlichen Tätigkeit, der Diplomatie und der internationalen 
Verbrechensbekämpfung unter Kap. 15 § 1 OSL geprüft.439 So wurden etwa In-
formationen über nachrichtendienstliche Quellen, Anlässe auf Auslandsreprä-

Hierzu sogleich, Teil 5 Kapitel 1 IV. 
Urteil des kammarrätten in Göteborg vom 6. April 2004, 2008-06. 
Urteil des kammarrätten in Stockholm vom 27. Juni 2014, 1625-14. 
Urteile des kammarrätten in Göteborg vom 4. November 2013, 5379-13, vom 20. Sep-
tember 2017, 4115-17, vom 9. März 1998, 6999-1997, vom 30. Januar 1996, 8369-1995, des 
kammarrätten in Jönköping vom 29. Januar 1996, 85-1996 und des kammarrätten in Stock-
holm vom 28. Mai 2020, 2546-20. 
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sentationen oder Emailkorrespondenzen zwischen einer ausländischen und 
der schwedischen Strafverfolgungsbehörde als Objekt der Geheimhaltung 
nach Kap. 15 § 1 OSL qualifiziert. 

Die Praxis hat im Einklang mit dem Wortlaut von Kap. 15 § 1 OSL auch Infor-
mationen, die eine juristische Person in einem anderen Staat betrafen, als Ge-
heimhaltungsobjekt qualifiziert.440 

IV. Umfang der Geheimhaltung 

1. Kerngehalt 

Im Bereich der Aussenpolitik nach Kap. 15 § 1 OSL gilt die Vermutung der Öf-
fentlichkeit (rakt skaderekvisit). Gemäss dem Gesetzgeber sollte das Erfor-
dernis der negativen Beeinträchtigung Schwedens Verbindungen zu anderen 
völkerrechtlichen Akteuren oder ausländischen natürlichen oder juristischen 
Personen bzw. des Schadens für das Land keine zu weite Interpretation er-
fahren.441 Kleinere negative Beeinträchtigungen oder Irritationen im Verhältnis 
zu anderen Staaten oder internationalen Organisationen sind demnach kein 
Grund, leichthin Zugangsgesuche abzulehnen. 

Ist eine Behörde mit einem Zugangsgesuch konfrontiert, muss diese eine Be-
urteilung vornehmen. Dabei kann die Behörde den Umstand, dass eine bei ihr 
vorhandene Information gemäss dem Absender respektive Urheber geheim ist, 
in Betracht ziehen.442 Im Verkehr mit internationalen Organisationen wie der 
EU und anderen Staaten kommen darüber hinaus Geheimmarkierungen wie 
bspw. ‚secret‘ oder ‚top secret‘ vor.443 

Solche Dokumente enthalten normalerweise Informationen, deren Bekannt-
gabe dem Verhältnis Schwedens zur EU oder den anderen Staaten schaden 
würde und folglich auch nach schwedischem Recht der Geheimhaltung unter-
liegen.444 Eine in einem EU-Rechtsakt oder in einem völkerrechtlichen Vertrag 
enthaltene Geheimhaltungsbestimmung bzw. eine sich auf diese Grundlagen 
stützende Geheimmarkierung entbindet die schwedische Behörde hingegen 

RÅ 2000 ref. 22. Zur ausführlichen Besprechung des Urteils weiter hinten, Teil 5 Kapitel 1 
IV.2. 
Prop. 1979/80:2, 131, und die sich darauf beziehende Prop. 1994/95:112, 26. 
Prop. 1994/95:112, 29. 
Zum Begriff der Geheimmarkierung weiter vorne, Teil 3 Kapitel 2 V. 
Lenberg/Geijer/Tansjö, förhållandet till EU:s säkerhetsskyddsbeteckningar, Kap. 15 § 1 
OSL. 

440 

441 

442 

443 

444 

Teil 5: Geheimhaltung im auswärtigen Handeln im weiteren Sinne

94



nicht von einer selbständig auszuführenden Prüfung, ob die im amtlichen Do-
kument enthaltene Informationen nach schwedischem Recht der Geheimhal-
tung unterliegen. 

Von schwedischen Behörden stammende Informationen, die im Zusammen-
hang mit heiklen Schlussverhandlungen auf EU-Ebene stehen, sind gemäss 
den Materialien hingegen wohl von Geheimhaltung betroffen.445 Diese Infor-
mationen sind als Teil der Verhandlungsstrategie zu betrachten, welche u.a. 
mögliche Rückfallpositionen enthalten kann. Derlei Informationen sind damit 
nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. 

2. Praxis zum Umfang der Geheimhaltung 

Ein Urteil des höchsten Verwaltungsgerichts betraf ein Zugangsgesuch, wel-
ches Emailkorrespondenzen der riksbank (schwedische Zentralbank) mit an-
deren Zentralbanken der EU-Mitgliedstaaten sowie der EZB bezüglich der 
Handhabung von finanziellen Risiken in den baltischen Staaten im Herbst 2008 
galt.446 Zu diesem Zeitpunkt nahm die grosse Finanzkrise ihren Lauf. Rege-
ringsrätten verwies in seinem Urteil auf die in der Geld- und Währungspolitik 
traditionell herrschende Diskretion und leitete aus diesem Umstand ab, dass 
Schwedens Möglichkeiten, künftig Informationen derselben Art zu erhalten, 
sich verschlechtern könnten, falls die ersuchten Informationen bekanntgege-
ben werden müssten. 

In Bezug auf die Emailkorrespondenzen hielt das Gericht fest, dass insbeson-
dere Informationen über die finanzielle Situation anderer Staaten, Informa-
tionen, die die Finanzmärkte zu beeinflussen vermögen, sowie Informationen 
zu Netzwerken oder Verhandlungsstrategien als Geheimhaltungsobjekt nach 
Kap. 15 § 1 OSL zu qualifizieren sind. Darüber hinaus sei das in Kap. 15 § 1 OSL 
aufgestellte Schadenserfordernis erfüllt. Hingegen urteilte das Gericht, dass 
gewisse ebenfalls ersuchte Informationen an die gesuchstellende Person her-
auszugeben seien. So u.a. Informationen, die keine Auswirkungen mehr auf 
das Finanzsystem haben könnten, oder Kontakte zwischen Vorsitzenden von 
Zentralbanken respektive zuständigen Mitarbeitenden, die zur normalen Ge-
schäftstätigkeit zählten. 

Prop. 1994/95:112, 29. 
RÅ 2009 ref. 59. 
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Riksbanken stand auch im Zentrum eines weiteren höchstrichterlichen Urteils, 
das bezüglich Umfang der Geheimhaltung von Interesse ist.447 Riksbanken 
hatte ein Zugangsgesuch eines Journalisten, das dem Inventar der Goldreser-
ven galt, u.a. mit Verweis auf Kap. 15 § 1 OSL abgelehnt. Dies weil die auslän-
dischen Zentralbanken, bei welchen riksbanken jeweils einen Teil seiner Gold-
reserven lagerte, auf Anfrage der riksbank hin die Gewährung des Zugangs zu 
diesen Informationen abgelehnt hatten. Der HFD führte im Urteil zunächst 
aus, dass das Zugangsgesuch nicht ausschliesslich aufgrund Ablehnung der 
ausländischen Zentralbanken abgelehnt werden könne. 

Mit Verweis auf die in Aussicht gestellte beeinträchtigte Möglichkeit zur wei-
teren Aufbewahrung der Goldreserven bei den ausländischen Zentralbanken 
folgerte der HFD indes, dass dieser Umstand dem Land schaden könnte und 
wies die Beschwerde ab. 

Inwiefern sich die Haltung von den die Gewährung des Zugangsgesuchs ab-
lehnenden ausländischen bzw. zwischenstaatlichen Behörden auf den Umfang 
der Geheimhaltung auswirkt, stand im Zentrum eines anderen Urteils des re-
geringsrätten. 

Dem jordbruksverk (Landwirtschaftsministerium) war im Rahmen der Frei-
setzungs-RL ein vom dänischen Umweltministerium stammendes Dokument 
zugekommen, zu welchem eine Privatperson um Zugang ersuchte.448 Das Do-
kument betraf eine Molekularanalyse zu einem genmanipulierten Nahrungs-
mittel, welche Teil eines Marktzugangsverfahrens war. Sowohl das vom 
jordbruksverk angerufene schwedische Aussenministerium als auch das däni-
sche Energie- und Umweltministerium äusserten sich dahingehend, dass der 
Zugang zum Dokument teilweise gewährt werden dürfe. 

Dies in dem Umfang wie es von den dänischen Behörden bei der Übermittlung 
des Dokuments an die EU-Kommission als öffentlich betrachtet wurde (Art. 19 
Abs. 3 Freisetzungs-RL). Jordbruksverket gewährte in der Folge teilweisen Zu-
gang mit Verweis auf die Geheimhaltungsbestimmung in Art. 19 Abs. 1 Frei-
setzungs-RL, die Beurteilung der dänischen Behörde nach Art. 19 Abs. 3 Frei-
setzungs-RL sowie die Stellungnahme des schwedischen Aussenministeriums, 
welches bei Gewährung des Zugangs zum gesamten Dokument eine negative 
Beeinträchtigung der Verbindung Schwedens zu Dänemark und der EU-Kom-
mission befürchtete. 

Urteil des HFD vom 8. März 2016, 7180-15. 
RÅ 2000 ref. 22. 
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Der von der ersuchenden Person nach abschlägigem Urteil des kammarrätten 
angerufene regeringsrätten erinnerte an die Absichten des Gesetzgebers, in 
EU-Angelegenheiten grösstmögliche Transparenz zu bewahren. Zudem führte 
regeringsrätten aus, dass die Vorinstanzen fälschlicherweise die Bestimmun-
gen zur Geheimhaltung in auswärtigen Angelegenheiten auf eine Bestimmung 
in einer EU-Richtlinie mit dem Zweck, die wirtschaftlichen Interessen von 
Unternehmen zu schützen, angewendet hatten. Zwar dürfe und müsse eine 
Behörde gegebenenfalls mehrere Geheimhaltungsbestimmungen auf ein und 
dieselbe Information anwenden, in welchem Fall die für ersuchende Person 
strengere Geheimhaltungsbestimmung Vorrang geniessen würde. 

Mit Verweis auf seine frühere Rechtsprechung führte regeringsrätten aus, dass 
der Inhalt des in Frage stehenden Dokuments und in gewissen Fällen die An-
knüpfung an eine internationale Organisation entscheidend seien für die Be-
urteilung, ob die Gewährung des Zugangs zum amtlichen Dokument die Bezie-
hungen Schwedens zu anderen Staaten oder internationalen Organisationen 
negativ beeinträchtigen könnte. Im konkreten Fall sei es denn auch nicht der 
Inhalt des Dokuments, sondern vielmehr der Umstand, dass das jordbruksverk 
die Informationen von der EU-Kommission und indirekt von den dänischen 
Behörden bekommen hatte, welcher das Verhältnis Schwedens zu Dänemark 
und der EU-Kommission negativ beeinträchtigen könne. 

Die Störung beruhte also auf der Ansicht der dänischen Behörden und der EU-
Kommission, dass der Schutz für die wirtschaftlichen Interessen von Unter-
nehmen in Schweden ungenügend sei. Regeringsrätten befand, dass die aus 
der Gewährung des Zugangs zum Dokument möglicherweise entstehenden 
Unannehmlichkeiten nicht solcher Art seien, dass sie eine Geheimhaltung zum 
Schutz der schwedischen Interessen im Verkehr mit anderen Staaten und in-
ternationalen Organisation ermöglichten. Regeringsrätten urteilte, dass das 
Dokument in dem Umfang öffentlich sei, in welchem es nicht von anderen 
Geheimhaltungsbestimmungen als der Geheimhaltung in auswärtigen Angele-
genheiten betroffen sei und wies die Angelegenheit zur Neubeurteilung an das 
jordbruksverk zurück. 

Obwohl das höchste Verwaltungsgericht im eben beschriebenen Fall eine Stel-
lungnahme einer ausländischen Behörde in die Interessenabwägung mit ein-
bezog, von dieser inhaltlich aber im Resultat abwich, sind die Gewährung des 
Zugangs ablehnende bzw. gar ausbleibende Stellungnahmen ausländischer Be-
hörden für die Gewährung des Zugangsrechts durch schwedische myndigheter 
oft entscheidend. 
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So wurde der ausdrückliche Hinweis auf Vertraulichkeit eines ausländischen 
Untersuchungsrichters im Rahmen einer gemeinsamen Ermittlung von 
schwedischen und spanischen Strafverfolgungsbehörden vom Stockholmer 
kammarrätt so gewertet, dass die Gewährung eines Zugangsgesuchs zu aus 
dieser Ermittlung stammenden amtlichen Dokument für die Beziehungen 
Schwedens zu Spanien ‚katastrophale‘ Konsequenzen haben könnte, weil im 
Bereich der Strafverfolgung das gegenseitige Vertrauen eine grosse Rolle 
spielt.449 

In einem anderen Fall wurde ein Zugangsgesuch u.a. mit Verweis auf eine aus-
gebliebene Stellungnahme einer griechischen Behörde im Bereich des Schen-
gener Informationssystems abgelehnt.450 Die um Zugang ersuchende Person 
hatte mit Verweis auf ihr datenschutzrechtliches Auskunftsrecht bei der zu-
ständigen schwedischen Polizeibehörde um Einsicht in Informationen im 
Schengener Informationssystem gebeten. Das Register enthielt dabei von 
griechischen Behörden angeordnete Massnahmen. Da gemäss Art. 41 Abs. 3 VO 
SIS II in solchen Fällen eine Gelegenheit zur Stellungnahme für anordnende 
Staaten vorgesehen ist, kontaktierte die schwedische Polizeibehörde die zu-
ständige Behörde in Griechenland.451 

Das Ausbleiben einer Stellungnahme wertete das Gericht im Sinne einer Ab-
lehnung bezüglich der Bekanntgabe der Informationen und urteilte, dass eine 
Gewährung des Auskunftsrechts Kap. 15 § 1 OSL verletzte. 

Eine detaillierte Auseinandersetzung, inwiefern die Gewährung des Zugangs 
zum amtlichen Dokument Schweden schaden würde, fehlt nicht nur in diesem 
Urteil. 

Dies wurde in einem anderen Verfahren in einer abweichenden Meinung von 
einem urteilenden Richter moniert.452 Ein herausverlangtes Antwortschreiben 
des schwedischen Aussenministeriums an die EU-Kommission, welches ver-
schiedene Handlungsalternativen auf eine von der EU-Kommission geäus-
serten Kritik an der mangelnden Einhaltung EU-rechtlicher Vorgaben durch 
Schweden enthielt, wurde mit der Begründung geheim gehalten, dass die Be-
kanntgabe dieser Information Schwedens Verbindungen zur EU negativ beein-

Urteile des kammarrätten in Stockholm vom 27. November 2017, 5665-17, vom 27. Novem-
ber 2017, 5879-17 und vom 28. Mai 2020, 1389-20. 
Urteil des kammarrätten in Stockholm vom 3. November 2015, 5914-15. 
Ausführlicher zu den Grundlagen der Geheimhaltung in der internationalen Polizei- und 
Justizzusammenarbeit Dahlqvist/Westerlind, 253 ff. 
Urteil des kammarrätten in Göteborg vom 12. Januar 2006, 5833-05. 
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trächtigen könnte.453 In seiner abweichenden Meinung erachtete der Richter 
das Erfordernis des Schadens als nicht gegeben an, da keine konkrete Scha-
densbeurteilung vorgenommen worden war. 

V. Reichweite der Geheimhaltung 

Die Reichweite der Geheimhaltungsbestimmung wird weder durch das Objekt 
der Geheimhaltung noch durch die Nennung bestimmter Behörden formell 
begrenzt. So müssen auch kommunale Behörden Kap. 15 § 1 OSL anwenden. 
Vom Regelungsbereich her folgt jedoch, dass insbesondere Behörden mit Aus-
landsanknüpfung wie das Aussenministerium und die Repräsentationen 
Schwedens im Ausland von der Geheimhaltungsbestimmung am häufigsten 
betroffen sind, was sich auch in der Praxis spiegelt.454 

VI. Zwischenfazit 

In Bezug auf die Rechtsprechung zu Kap. 15 § 1 OSL sind folgende Feststellun-
gen angezeigt. Zunächst scheint die Praxis der Unterscheidung zwischen Ob-
jekt und Umfang der Geheimhaltung wenig Bedeutung zuzumessen. So liefern 
die betrachteten Urteile wenig Aufschluss darüber, wie eine Information auf-
grund ihrer Art und Anknüpfung an eine zwischenstaatliche oder andere in-
ternationale Tätigkeit als Geheimhaltungsobjekt gemäss Kap. 15 § 1 OSL quali-
fiziert werden kann. 

Während der Begriff der Verbindung Schwedens zu anderen Völkerrechtssub-
jekten respektive privaten oder juristischen Personen in den Materialien vor-
kommt und beschrieben wird,455 bleibt der Aspekt der Art und Anknüpfung 
einer Information an eine zwischenstaatliche oder andere internationale Tä-
tigkeit sehr diffus. Nur sehr selten äussern sich Gerichte überhaupt explizit 
zur Frage, ob die ersuchte Information als Geheimhaltungsobjekt gemäss 
Kap. 15 § 1 OSL zu qualifizieren ist.456 

Urteil des kammarrätten in Göteborg vom 12. Januar 2006, 5833-05. 
So bspw. das schwedische Generalkonsulat in Jerusalem im Urteil des kammarrätten 
in Göteborg vom 20. September 2017, 4115-17, die schwedische Behörde für Entwick-
lungszusammenarbeit im Urteil des kammarrätten in Stockholm vom 20. September 2016, 
4084-16, aber auch die schwedische Transportbehörde im Urteil des kammarrätten in Jön-
köping vom 10. März 2017, 484-17. 
SOU 2004:75, 174. 
So bspw. Urteil des HFD vom 8. März 2016, 7180-15. 
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Vielmehr scheint die Praxis Zugangsgesuche danach zu beurteilen, inwiefern 
die in Frage stehenden Informationen oder deren Anknüpfung an einen an-
deren Staat oder eine internationale Organisation geeignet ist, Schwedens 
Verbindungen zu anderen Staaten oder internationalen Organisationen zu 
schaden. Mit anderen Worten gilt dem Umfang der Geheimhaltung das Augen-
merk. 

Jedoch fehlt es in der Praxis meistens an einer nennenswerten Auseinander-
setzung mit dem potenziellen Schaden, dessen Vorliegen Voraussetzung für 
die Geheimhaltung ist. Weiter ist nur schwer festzustellen, in welchem Aus-
mass die der Gewährung des Zugangs ablehnend gegenüberstehende Haltung 
einer ausländischen Behörde für die Beurteilung durch die schwedische Be-
hörde bzw. das urteilende Gericht entscheidend ist. 

In manchen Urteilen scheint die Praxis für die Beurteilung der Geheimhaltung 
alleine auf die die Gewährung des Zugangs ablehnende Haltung von auslän-
dischen Akteuren abzustellen.457 Dies ist mit dem Grundsatz, dass die schwe-
dischen Behörden unabhängig über den Zugang zu amtlichen Dokumenten 
entscheiden müssen, und dem Grundsatz der Öffentlichkeit im Bereich von 
Kap. 15 § 1 OSL nicht vereinbar. 

Die Bemessung des Schadens ist ein weiterer Punkt, in dem die Praxis keine 
über den Einzelfall hinaus verwertbaren Anhaltspunkte liefert.458 Mithin kann 
auch nicht wirklich verlässlich festgestellt werden, wie sich das Öffentlich-
keitsprinzip im auswärtigen Handeln entwickelt. Eine sich verschärfende Pra-
xis kann einzig bezüglich dem ziemlich beliebigen Bereich von Informationen 
aus Gästelisten, welche bei Anlässen von schwedischen Repräsentationen im 
Ausland gesammelt wurden, festgestellt werden. 

Während in einem Urteil aus dem Jahr 2013 festgehalten wurde, dass die Be-
kanntgabe dieser Informationen nicht mit Verweis auf Kap. 15 § 1 OSL verwei-
gert werden kann,459 kam dieselbe Instanz in einem vergleichbaren Fall im Jahr 
2017 zu einem anderen Schluss.460 

So die Haltung der UNO im Urteil des kammarrätten in Stockholm vom 20. September 
2016, 4084-16, und die Haltung des Aussenministeriums im Urteil des kammarrätten in 
Jönköping vom 17. März 2016, 3301-15. 
Etwa im Urteil des kammarrätten in Stockholm vom 11. Mai 2020, 2315-20. 
Urteil des kammarrätten in Göteborg vom 4. November 2013, 5379-13. 
Urteil des kammarrätten in Göteborg vom 20. September 2017, 4115-17. 
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Ein Grund für diese Abweichung ist aus den Urteilen nicht ersichtlich. Diese 
punktuelle Verschärfung, dessen Ursache sich aber auch einfach auf die un-
terschiedliche inhaltliche Bedeutung der ersuchten Informationen beziehen 
kann, kann kein Faktor für die Beurteilung des Zustands der Berücksichtigung 
der gesetzgeberisch gewollten Transparenz im auswärtigen Handeln im enge-
ren Sinne sein. 

Während die Praxis häufig auf die Leiturteile RÅ 1998 ref. 42 und RÅ 2000 
ref. 22 sowie die Materialien verweist, um den Wert der Transparenz im aus-
wärtigen Handeln zu betonen, fällt es an dieser Stelle schwer, ein abschlies-
sendes Urteil hierüber zu fällen. Es wird weiter hinten hierauf zurückzukom-
men sein. 
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Kapitel 2: Geheimhaltung in der internationalen 
Zusammenarbeit 

I. Vorbemerkungen 

Nebst der EU-Mitgliedschaft ist Schweden auch in weiteren bedeutenden in-
ternationalen Organisationen wie der UNO, der OSZE sowie dem Europarat 
Mitglied. Hinzu kommen internationale Anknüpfungspunkte im Sicherheits- 
und Verteidigungsbereich, wo Schweden mit der NATO aber auch im Rahmen 
der nordischen Verteidigungszusammenarbeit bestehend aus Norwegen, Is-
land, Finnland und Dänemark Kooperationen eingegangen ist.461 Diese An-
knüpfungspunkte sind stets zahlreicher und wichtiger geworden, da dadurch 
Schweden seine Interessen international wahren kann.462 

Im Rahmen dieser Kooperationen werden häufig Informationen ausgetauscht. 
Welchen rechtlichen Grundlagen dieser Informationsaustausch unterliegt, ist 
jeweils unterschiedlich geregelt. Aufgrund der nationalen Gesetzgebung kann 
Schweden jedoch keine Garantien hinsichtlich der Geheimhaltung abgeben.463 

Um dieses Spannungsfeld zu adressieren, wurde die Bestimmung über die Ge-
heimhaltung in der internationalen Zusammenarbeit geschaffen. 

II. Entstehungsgeschichte 

Die Einführung der 2014 in Kraft getretenen Bestimmung über die Geheimhal-
tung in der internationalen Zusammenarbeit (Kap. 15 § 1a OSL) wurde von der 
Regierung damit begründet, dass die Möglichkeit zur Geheimhaltung gemäss 
Kap. 15 § 1 OSL als ungenügend angesehen wurde, um Schwedens Reputation 
als vertrauenswürdiges Land im internationalen Kontext zu bewahren.464 So 
erschwere das starke Öffentlichkeitsprinzip die Teilnahme an internationalen 
Kooperationen und damit die Wahrung schwedischer Interessen. Die Einfüh-

SOU 2017:70, 125. 
Hierzu die Übersicht über schwedische Behörden, die sensitive Informationen mit auslän-
dischen Organen austauschen, SOU 2017:70, 163 ff. 
SOU 2004:75, 246. 
Prop. 2012/2013:192, 23 ff. 
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rung von Kap. 15 § 1a OSL ist in der Lehre kritisiert worden, weil nicht mehr 
der Inhalt einer Information für die Beurteilung der Geheimhaltung entschei-
dend sei sondern der Wille des Absenders.465 

III. Objekt der Geheimhaltung 

1. Kerngehalt 

Kap. 15 § 1a Abs. 1 OSL besagt, dass alle Informationen, die eine myndighet 
aufgrund eines bindenden EU-Rechtsakts, eines durch die EU eingegangenen 
oder durch den schwedischen Reichstag angenommenen internationalen Ab-
kommens mit einem anderen Staat oder einer internationalen Organisation 
erhalten hat, geheim sind. 

Dies sofern angenommen werden muss, dass die Bekanntgabe der Information 
Schwedens Möglichkeit zur weiteren Teilnahme an der durch das betreffende 
Abkommen oder den betreffenden EU-Rechtsakt geregelten internationalen 
Zusammenarbeit verschlechtert. Keine Rolle spielen Inhalt, Charakter oder Art 
einer Information; dies im Gegensatz zur Geheimhaltung im auswärtigen Han-
deln im engeren Sinne.466 

Kap. 15 § 1a OSL setzt voraus, dass eine schwedische Behörde die Information 
als Folge der rechtlich geregelten Zusammenarbeit bekommen hat. Bewahrt 
die Behörde Informationen auf, die derselben Art der Zusammenarbeit zuzu-
rechnen sind, jedoch nicht als direkte Folge des Rechtsakts oder des Abkom-
mens bei der Behörde liegen, kann ein Zugangsgesuch nicht nach den Bestim-
mungen in Kap. 15 § 1a OSL geprüft werden.467 

Ebenso fällt eine Information, die nicht aufgrund eines bindenden EU-Rechts-
akts, eines durch die EU eingegangenen oder durch den schwedischen Reichs-
tag angenommenen internationalen Abkommens zwischen einer schwedi-
schen myndighet und einer ausländischen bzw. zwischenstaatlichen Behörde 
ausgetauscht worden ist, nicht unter Kap. 15 § 1a OSL.468 

Österdahl, offentlighetsprincipen och det internationella samarbetet, 256. 
SOU 2017:70, 262. 
Hollunger Wågnert, N 227 zu Kap. 15 § 1a OSL. 
Prop. 2012/13:192, 30. 

465 

466 

467 

468 

Kapitel 2: Geheimhaltung in der internationalen Zusammenarbeit

103



Unter dem Begriff des bindenden EU-Rechtsakts werden das Primärrecht, 
Verordnungen, Richtlinien und Beschlüsse gemäss Art. 288 AEUV verstan-
den.469 Auch delegierte Rechtsakte oder Durchführungsakte können verbindli-
che Wirkung entfalten und würden diesfalls unter Kap. 15 § 1a OSL fallen.470 Ein 
von der EU eingegangener völkerrechtlicher Vertrag setzt voraus, dass der Re-
gelungsbereich innerhalb der ausschliesslichen Kompetenz der EU liegt (Art. 2 
Abs. 1 AEUV). Ist das entsprechende Abkommen im Bereich der gemischten 
Kompetenz zu verorten (Art. 2 Abs. 2 AEUV), ist zusätzlich die Zustimmung des 
Reichstags nötig. 

Kap. 15 § 1a Abs. 2 OSL dehnt die Geheimhaltungsbestimmung von Kap. 15 § 1a 
Abs. 1 OSL auf Situationen aus, in denen eine schwedische Verwaltungsbe-
hörde Informationen eingeholt hat mit dem Zweck, diese im Rahmen eines in 
Kap. 15 § 1a Abs. 1 OSL genannten Rechtsakts oder Abkommens mit einer aus-
ländischen Behörde auszutauschen. Hat die Behörde dieselben Informationen 
zu einem anderen Zweck gesammelt, ist Kap. 15 § 1a Abs. 2 OSL nicht anwend-
bar.471 

2. Praxis zum Objekt der Geheimhaltung 

Die Praxis des kammarrätten hat mehrfach präzisiert, dass Rechtshilfeersu-
chen, die an ausländische Behörden geschickt werden, nicht in den Anwen-
dungsbereich von Kap. 15 § 1a OSL fallen.472 Dies weil die Informationen nicht 
von ausländischen Behörden empfangen wurden und nicht von schwedischen 
Behörden zum Zweck eingeholt wurden, um die Informationen an ausländi-
sche Behörden zu übermitteln. 

IV. Umfang der Geheimhaltung 

1. Kerngehalt 

Gemäss Kap. 15 § 1a OSL gilt im Anwendungsbereich der Geheimhaltung in der 
internationalen Zusammenarbeit die Öffentlichkeit von amtlichen Dokumen-
ten (rakt skaderekvisit). Diese Grundannahme wird widerlegt, wenn sich die 
Möglichkeit Schwedens zur Teilnahme an der internationalen Zusammenar-

Lenberg/Geijer/Tansjö, föremålet för sekretessen zu Kap. 15 § 1a OSL. 
SOU 2017:70, 261. 
Holunger Wågnert, N 232 zu Kap. 15 § 1a OSL. 
Urteil des kammarrätten in Stockholm vom 13. Juli 2016, 1911-16 und vom 3. Juli 2014, 
3038-14. 
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beit durch die Bekanntgabe einer im Rahmen eines EU-Rechtsakt oder eines 
völkerrechtlichen Abkommens ausgetauschten Information verschlechtert 
( försämra). 

Damit wird im Vergleich zum Erfordernis der negativen Beeinträchtigung der 
Verbindungen Schwedens zu anderen Staaten (störa) oder dem Entstehen ei-
nes Schadens für das Land (skada) bei der Geheimhaltung nach Kap. 15 § 1 OSL 
ein neuer Begriff eingeführt, welcher den Umfang der Geheimhaltung um-
schreibt. Gemäss den Materialien sollen diese unterschiedlichen Begriffe nicht 
so ausgelegt werden, dass unter Kap. 15 § 1a OSL vereinfachte Voraussetzun-
gen für die Geheimhaltung bestehen.473 Wenn dies der Fall ist, bleibt die Frage 
offen, weshalb der Gesetzgeber dennoch einen neuen Begriff einführte und 
sich nicht auf bestehende Umschreibungen des Geheimhaltungsumfangs ab-
stützte.474 

Unter der Möglichkeit zur Teilnahme an der internationalen Zusammenarbeit 
wird insbesondere verstanden, dass die Vorteile, die durch den beschlossenen 
Rechtsakt oder das geschlossene Abkommen entstehen, durch Schweden ge-
nutzt werden können.475 Dies bedingt, dass die myndighet, die mit einem ent-
sprechenden Zugangsgesuch konfrontiert ist, beurteilen muss, ob ein Gewäh-
ren des Zugangs die Möglichkeit verschlechtert, Vorteile aus dem Rechtsakt 
zu ziehen.476 

Weiter muss die myndighet Geheimhaltungsbestimmungen, die möglicher-
weise im betreffenden Rechtsakt bzw. dem völkerrechtlichen Abkommen be-
stehen, auslegen.477 Bei Vorliegen und entsprechender Anwendbarkeit solcher 
Geheimhaltungsbestimmungen begründen sie eine Vermutung für die Ge-
heimhaltung auch nach schwedischem Recht, machen aber die Beurteilung 
durch die schwedische Behörde nicht obsolet.478 

Prop. 2012/13:192, 44. 
Gegenüber dem neuen Begriff kritisch Funcke, 298. 
Hollunger Wågnert, N 230 zu Kap. 15 § 1a OSL. 
Hollunger Wågnert, N 230 zu Kap. 15 § 1a OSL. 
Prop. 2012/13:192, 44. 
Urteile des kammarrätten in Stockholm vom 13. Juli 2016, 1911-16 und vom 4. April 2014, 
2909-14. 
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2. Praxis zum Umfang der Geheimhaltung 

Die erst seit Januar 2014 existierende Geheimhaltungsbestimmung im Bereich 
der internationalen Zusammenarbeit hat in der Praxis primär Fälle des inter-
nationalen Steuerrechts betroffen. Mangels höchstrichterlicher Urteile basiert 
folgende Betrachtung auf der Praxis unterer Instanzen; primär den kammar-
rätten, welche in den meisten Fällen von durch myndigheter abgelehnten Zu-
gangsgesuchen erstinstanzlich zuständig sind.479 

Die Praxis zeigt, dass Gerichte Geheimhaltungsklauseln bilateraler Steuerab-
kommen derart auslegen, dass ein Zugang zu amtlichen Dokumenten mit In-
formationen, die aus den genannten Abkommen herrühren, abgelehnt wird.480 

Die Gefahr, dass Schwedens Möglichkeit zur weiteren Teilnahme an der Zu-
sammenarbeit im Rahmen dieser Abkommen sich verschlechtert, wenn ent-
sprechende Informationen nicht geheim gehalten werden können, wird durch 
die Gerichte als gegeben betrachtet. Dies gilt insbesondere wenn ein EU-
Rechtsakt oder die vertraglich geregelte Zusammenarbeit eine Geheimhal-
tungsklausel für ausgetauschte Informationen enthält.481 

Im Einklang mit dem Wortlaut der Bestimmung sowie den Absichten des Ge-
setzgebers verzichtet die Praxis darauf, den Inhalt einer Information für die 
Beurteilung der Geheimhaltung heranzuziehen.482 Dies unabhängig davon, ob 
die die Zusammenarbeit regelnde rechtliche Grundlage eine absolute Ge-
heimhaltungsklausel für aus dem Abkommen respektive dem EU-Rechtsakt 
herrührende Informationen enthält,483 oder die teilnehmenden Staaten ver-
pflichtet, Informationen, die sie vom jeweils anderen Staat erhalten haben, 
derselben Geheimhaltung zu unterwerfen, welcher die Informationen im na-
tionalen Recht unterliegen.484 Die in den Materialien genannte Situation, wo-

Zur Instanzenordnung siehe weiter hinten, Teil 6 Kapitel 1 IV. 
Urteile des kammarrätten in Stockholm vom 3. Juli 2014, 3038-14, vom 13. Juli 2016, 1911-16 
und vom 4. April 2014, 2909-14. 
Urteile des kammarrätten in Stockholm vom 13. Juli 2016, 1911-16 und vom 4. April 2014, 
2909-14. 
Prop. 2012/13:192, 44. 
Urteile des kammarrätten in Stockholm vom 3. Juli 2014, 3038-14 und vom 13. Juli 2016, 
1911-16. 
Urteile des kammarrätten in Stockholm vom 4. April 2014, 2909-14, vom 3. Juli 2014, 
3038-14, vom 24. September 2015, 5121-15 und vom 8. Februar 2017, 5178-16. 
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nach eine Vertragsklausel vorschreibt, dass die Geheimhaltung in Schweden 
nicht schwächer sein darf als jene im Ursprungsstaat der Information, musste 
soweit ersichtlich in der Praxis noch nicht behandelt werden.485 

Die spärliche Praxis zu Kap. 15 § 1a OSL, welche nicht das internationale Steu-
errecht betrifft, berührte Informationen, die das schwedische Arbeitsgericht 
im Rahmen eines Vorabentscheidungsverfahrens nach Art. 267 AEUV vom 
EuGH erhielt.486 Ein Zugangsgesuch, welches verschiedenen Beilagen zu ei-
nem Urteil galt, wurde vom schwedischen Arbeitsgericht abgewiesen, weil die 
Beilagen gemäss einer Stellungnahme des EuGH geheim waren. 

Das angerufene kammarrätten begnügte sich nicht mit der Stellungnahme des 
EuGH und untersuchte selbst, ob die Beilagen gemäss der Verfahrensordnung 
des EuGH geheim waren.487 Kammarrätten kam zum Schluss, dass nicht sämt-
liche Informationen, die das Zugangsgesuch betraf, gemäss der Verfahrens-
ordnung des EuGH als geheim zu qualifizieren waren.488 

Eine Gewährung des Zugangs zu diesen Informationen konnte konsequenter-
weise nicht die Möglichkeiten Schwedens an der weiteren Zusammenarbeit 
mit dem EuGH verschlechtern. Die selbständige Prüfung des kammarrätten, 
inwiefern die Informationen, die das schwedische Arbeitsgericht vom EuGH 
zugestellt bekam, gemäss der Verfahrensordnung des EuGH geheim sind oder 
nicht, wurde von der Lehre begrüsst.489 

V. Reichweite der Geheimhaltung 

Die Reichweite der Geheimhaltung in der internationalen Zusammenarbeit ist 
gemäss den Materialien wie bei der Geheimhaltung nach Kap. 15 § 1 OSL for-
mell nicht auf spezifische myndigheter beschränkt.490 Jedoch erfährt die Reich-
weite durch das Objekt der Geheimhaltung eine Einschränkung. So ist Kap. 15 
§ 1a Abs. 1 OSL nur bei jenen myndigheter, die eine Information von einer aus-
ländischen Behörde bekommen haben, anwendbar. Wenn die Information da-

Prop. 2012/13:192, 44. 
Urteil des kammarrätten in Stockholm vom 9. Mai 2016, 2436-16. 
Konsolidierte Fassung der Verfahrensordnung des Gerichtshofs vom 25. September 2012, 
ABl. L 265 vom 29. September 2012, 1. 
Urteil des kammarrätten in Stockholm vom 9. Mai 2016, 2436-16. 
Bergström/Ruotsi, 147. 
Prop. 2012/13:192, 32. 
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nach an eine andere schwedische Behörde weitergereicht wird, ist Kap. 15 § 1a 
Abs. 1 OSL bei der entgegennehmenden Behörde nicht mehr per se einschlä-
gig.491 

VI. Zwischenfazit 

Die Einführung der Bestimmung zur Geheimhaltung in der internationalen 
Zusammenarbeit trug der zunehmenden Internationalisierung der Verwal-
tungstätigkeit Rechnung. Die Bestimmung sollte Schweden ermöglichen, am 
gestiegenen internationalen Informationsaustausch teilzunehmen und die Re-
putation als vertrauenswürdiges Land, mit dem man Informationen austau-
schen kann, ohne dass Letztere aufgrund des traditionell tief verankerten Öf-
fentlichkeitsprinzips automatisch öffentlich werden, stärken. 

Gleichzeitig sollte die verfassungsrechtlich vorgesehene Öffentlichkeit von 
amtlichen Dokumenten auch in der Aussenpolitik grundsätzlich gewahrt blei-
ben. Das Resultat ist ein schwieriger Balanceakt, wobei die nachfolgenden 
Schlüsse zur Geheimhaltung in der internationalen Zusammenarbeit aufgrund 
der beschränkten Praxis mit Vorsicht zu geniessen sind. 

Die in den Materialien vorgesehene Auseinandersetzung mit Geheimhaltungs-
bestimmungen von EU-Rechtsakten oder im Rahmen von völkerrechtlichen 
Abkommen kommt in der Praxis nur ungenügend vor. Vielmehr wird häufig 
vom Vorhandensein einer Geheimhaltungsbestimmung oder der Stellung-
nahme des Absenders einer Information direkt auf eine verschlechterte Mög-
lichkeit zur künftigen Teilnahme an der internationalen Zusammenarbeit ge-
schlossen.492 

Insofern haben sich die in der Lehre geäusserten Bedenken, wonach primär 
der Wille des Absenders für die Geheimhaltung entscheidend sei, bewahrhei-
tet.493 

Weiter lässt die Praxis – ähnlich wie bei der Geheimhaltung im auswärtigen 
Handeln im engeren Sinne – eine ausführlichere Auseinandersetzung mit dem 
potenziellen Schaden vermissen, der durch die Gewährung des Zugangs zu 
entstehen hat, damit eine Information überhaupt geheim gehalten werden 
kann. 

Zur Überführung der Geheimhaltung siehe weiter vorne, Teil 4 Kapitel 1 III.3. 
Urteile des kammarrätten in Stockholm vom 13. Juli 2016, 1911-16 und vom 4. April 2014, 
2909-14. 
Österdahl, offentlighetsprincipen och det internationella samarbetet, 256. 
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Inwiefern die Gewährung eines Zugangsgesuchs Schwedens Möglichkeiten 
zur weiteren Teilnahme an der internationalen Zusammenarbeit verschlech-
tert, kann nicht durch in der Praxis entwickelte und generalisierte Umstände 
sondern wenn überhaupt nur im Einzelfall ermittelt werden. 
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Kapitel 3: Weitere Aspekte der Geheimhaltung im 
auswärtigen Handeln 

I. Geheimhaltung im Bereich der Verteidigung 

Kap. 15 § 2 OSL erklärt Informationen für geheim, welche die Verteidigungska-
pazitäten Schwedens gefährden. Dies gilt für Informationen, die die Planung 
der Verteidigung, die Vorbereitung und andere Operationen in diesem Bereich 
betreffen.494 

II. Gemeinsame Bestimmungen 

Die Geheimhaltungsbestimmungen im Bereich des auswärtigen Handelns im 
engeren Sinne, der internationalen Zusammenarbeit und der Verteidigung 
werden durch einige gemeinsame Bestimmungen ergänzt. In Bereichen, die 
für die nationale Sicherheit von grosser Bedeutung sind, kann gemäss Kap. 15 
§ 5 OSL mittels Verordnung festgelegt werden, welche spezifische Behörde ein 
Zugangsgesuch prüft.495 Amtliche Dokumente müssen mit einer entsprechen-
den Markierung versehen werden.496 

III. Abgrenzungsfragen 

Kap. 15 §§ 1-3 OSL regeln die Möglichkeiten zur Geheimhaltung von Infor-
mationen im Rahmen der Beziehungen Schwedens zu ausländischen staatli-
chen und privaten Akteuren sowie internationalen Organisationen. Die unter-
schiedlichen Voraussetzungen und Folgen der Geheimhaltungsbestimmungen 
im OSL erfordern eine sorgfältige Prüfung des in Frage stehenden Zugangsge-
suchs und doch erschliesst sich die einschlägige Rechtsgrundlage nicht immer 
eindeutig. 

Möglich ist darüber hinaus, dass mehrere Rechtsgrundlagen kumulativ auf ein 
Zugangsgesuch anwendbar sind. Das OSL enthält aus diesem Grund Bestim-
mungen, die bei Anspruchskumulation zur Anwendung kommen. 

Hollunger Wågnert, N 236 zu Kap. 15 § 2 OSL. 
Dies ist mit dem Erlass verschiedener Bestimmungen in der OSF erfolgt. Hierzu weiter 
vorne, Teil 3 Kapitel 2 IV. 
Hollunger Wågnert, N 243 zu Kap. 15 § 5 OSL. Zu den Geheimmarkierungen weiter vorne, 
Teil 3 Kapitel 2 V. 
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Sind auf eine Information verschiedene Geheimhaltungsbestimmungen an-
wendbar, wobei die Prüfung ergibt, dass die Information gemäss der einen 
Grundlage von Geheimhaltung betroffen ist und gemäss der anderen nicht, 
hat gemäss Kap. 7 § 3 OSL die Bestimmung Vorrang, die Geheimhaltung vor-
schreibt. Dies unabhängig davon, ob es sich bei den konkurrierenden Geheim-
haltungsbestimmungen jeweils um primäre, sekundäre bzw. je einer primären 
und einer sekundären Geheimhaltungsbestimmung handelt.497 

IV. Schweigepflichten und meddelarfriheten 

1. Geheimhaltung im auswärtigen Handeln im engeren Sinne 

Kap. 15 § 6 OSL regelt das Verhältnis der Geheimhaltung im auswärtigen Han-
deln zur meddelarfrihet.498 So statuiert Kap. 15 § 6 Abs. 1 OSL eine Schweige-
pflicht hinsichtlich Informationen, die der Geheimhaltung nach Kap. 15 § 1 OSL 
unterworfen sind, sofern die Verbreitung dieser Informationen die Sicherheit 
des Staates in Gefahr bringen oder den Staat auf andere Art ernsthaft gefähr-
den könnte. 

Mitarbeitende von Verwaltungsbehörden können entsprechend Informatio-
nen zum Zweck der Publikation an Aussenstehende weiterleiten, wenn diese 
die Sicherheit des Staates nicht in Gefahr bringen oder auf andere Art ernst-
haft gefährden können. Im Zweifelsfalle ist die meddelarfrihet höher zu ge-
wichten als die Schweigepflicht.499 

2. Geheimhaltung in der internationalen Zusammenarbeit 

In Kap. 15 § 6 OSL fehlt ein Hinweis auf die im Bereich der internationalen Zu-
sammenarbeit geltende Schweigepflicht. Damit gilt eine absolute Schweige-
pflicht. 

Lenberg/Geijer/Tansjö, zweiter Absatz zu Kap. 7 § 3 OSL, Englund Krafft, N 83 zu Kap. 7 
§ 3 OSL. Zu den Begriffen der primären und sekundären Geheimhaltung weiter vorne, 
Teil 4 Kapitel 1 III.3. 
Zur meddelarfrihet siehe weiter vorne, Teil 2 Kapitel 3 III.3.1. 
Lenberg/Geijer/Tansjö, första stycket zu Kap. 15 § 6 OSL, UD/2021/08966, 22. 
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Teil 6: Durchsetzungsmechanismen des 
Zugangs zu amtlichen Dokumenten 

Kapitel 1: Verwaltungsverfahren 

I. Einführung 

Im Folgenden sollen die Durchsetzungsmechanismen des verfassungsrecht-
lich breit abgestützten Öffentlichkeitsprinzips beleuchtet werden. Dabei wird 
zwischen dem Verwaltungsverfahren und der Rolle von JK und JO unterschie-
den. 

Die Aufsicht über die Verwaltung durch unabhängige Gerichte hat in Schwe-
den ganz grundsätzlich lange eine schwache Stellung innegehabt.500 Dies 
wurde historisch gesehen durch das starke Öffentlichkeitsprinzip und die Auf-
sicht durch den JO kompensiert. Auch die weitgehende Unabhängigkeit der 
myndigheter voneinander und von der politischen Führung kann als Faktor für 
die in der schwedischen Tradition wenig ausgeprägte Aufsicht der Verwaltung 
durch Gerichte gesehen werden. In der Folge soll nun das Verwaltungsverfah-
ren betrachtet werden, wobei insbesondere auf das Verfahren im Bereich des 
Zugangsrechts fokussiert wird.501 Der Rechtsweg variiert je nach Kläger und 
wird in Kap. 6 § 8 OSL geregelt. 

II. Anfechtungsobjekt 

Wird ein Zugangsgesuch zu amtlichen Dokumenten abgelehnt oder nur teil-
weise gewährt, steht der betroffenen Person nach Kap. 2 § 19 Abs. 1 TF die 
Möglichkeit offen, ein Rechtsmittel zu ergreifen.502 

Anfechtungsobjekt ist dabei gemäss Kap. 6 § 7 Abs. 1 OSL ein den Zugang zum 
amtlichen Dokument ablehnender Beschluss, ein nur teilweisen Zugang ge-
währender Beschluss oder die Weigerung einer Verwaltungsbehörde, entspre-
chende technische Vorrichtungen, die zur Gewährung des Zugangs nötig sind, 

Hierzu weiter vorne, Teil 2 Kapitel 1 II.2.1. 
Für eine allgemeine Betrachtung des verwaltungsrechtlichen Verfahrens siehe Marcusson, 
Verwaltungsgerichtsbarkeit, N 84 ff. 
Hierzu Marcusson, Verwaltungsgerichtsbarkeit, N 25 ff. 
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zur Verfügung zu stellen. Nicht angefochten werden kann ein Beschluss einer 
myndighet, der den Zugang zu einer einzelnen, in einem amtlichen Dokument 
enthaltenen Information i.S.v. Kap. 6 § 4 OSL ablehnt.503 

Es spielt dabei keine Rolle, ob das Zugangsgesuch zu einem amtlichen Doku-
ment abgelehnt wird, weil eine Information in einem amtlichen Dokument von 
einer Geheimhaltungsbestimmung erfasst wird, ein Dokument nicht als amt-
liches Dokument gilt, oder das Dokument nicht existiert bzw. nicht gefunden 
werden kann.504 Die ersuchende Person hat gemäss § 33 FL ein Recht auf einen 
anfechtbaren schriftlichen Beschluss. Dieser enthält nach § 33 Abs. 2 FL eine 
Rechtsmittelbelehrung. 

Der Beschluss muss darüber hinaus von einer myndighet gefällt worden 
sein.505 Lehnt ein Mitarbeitender ohne entsprechende interne Beschlusskom-
petenz den Zugang zu einem amtlichen Dokument ab, liegt kein Beschluss der 
myndighet vor. Vielmehr muss das Zugangsgesuch gemäss Kap. 6 § 3 Abs. 2 
OSL an die myndighet gezogen werden. Die um Zugang ersuchende Person 
muss hierüber informiert werden (Kap. 6 § 3 Abs. 3 OSL). 

Ein abgewiesenes Zugangsgesuch respektive ein abschlägiges Gerichtsurteil 
steht einem erneuten Zugangsgesuch zum selben amtlichen Dokument zu ei-
nem späteren Zeitpunkt nicht entgegen.506 Der abschlägige Beschluss einer 
Behörde ist gemäss § 32 FL zu begründen, wobei ein Verweis auf die ein-
schlägige Bestimmung im OSL nicht ausreichend ist.507 Vielmehr muss ange-
geben werden, welche Faktoren für den abschlägigen Beschluss ausschlagge-
bend waren.508 

Hierzu das Urteil des HFD vom 7. April 2021, 6662-20. 
JO-Beschluss vom 30. Juni 2016, 1167-2016. 
Zur Prüfung eines Einsichtsbegehrens durch eine myndighet weiter vorne, Teil 3 Kapitel 2 
IV. 
Bohlin, offentlighetsprincipen, 152, Höök, introduktion, 81. 
Hierzu Persson, 509 ff. 
JO-Beschluss vom 16. Oktober 1989, 2290-1986. 
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III. Aktivlegitimation 

1. Private Klagende 

Aktivlegitimation kommt nur jener Person zu, die um Zugang zu einem amtli-
chen Dokument ersucht hat.509 Entsprechend ist jene Person, welche von der 
Gewährung des Zugangs zu einem amtlichen Dokument potenziell negativ be-
troffen ist, nicht aktiv legitimiert, um einen Beschluss einer Verwaltungsbe-
hörde anzufechten.510 Dies wird mit dem gesellschaftlichen Interesse an einem 
weitgehenden Öffentlichkeitsprinzip und dem Umstand, dass Informationen 
eines amtlichen Dokuments vielmehr Teil der öffentlichen Sphäre denn eine 
private Angelegenheit sind, begründet.511 

Es besteht für Verwaltungsbehörden keine Pflicht, betroffene Dritte anzu-
hören.512 In einem EGMR-Urteil rügte eine schwedische Klägerin ebendieses 
Fehlen eines Rechtsmittels für von einem Zugangsgesuch negativ betroffene 
Dritte.513 Eine Psychiaterin hatte Informationen über den Gesundheitszustand 
der Klägerin an die Sozialbehörde übermittelt, wobei dies ohne Einverständnis 
der Klägerin aufgrund einer gesetzlichen Pflicht erfolgte. Das Gericht ent-
schied, dass Art. 6 Abs. 1 EMRK in diesem Fall nicht verletzt worden sei. Es 
bestehe in casu kein nationales Recht, diese Mitteilung zu verhindern, womit 
Art. 6 Abs. 1 EMRK nicht anwendbar sei.514 

Ein für die um Zugang ersuchende Person positiver Entscheid einer Behörde 
kann nicht angefochten werden.515 

Das Recht auf Anonymität, das beim Zugangsrecht gemäss Kap. 2 § 18 TF 
grundsätzlich besteht, erfährt bei der Anfechtung von abschlägigen Beschlüs-
sen eine Einschränkung. So schreiben die Bestimmungen des förvaltningspro-
cesslagen (Gesetz über das gerichtliche Verwaltungsverfahren) in § 3 Abs. 2 
Ziff. 1 vor, dass der Beschwerdeführer seine Personennummer angeben 

Bohlin, offentlighetsprincipen, 162, Holstad/Holstad, 106. 
RÅ 1992 not. 272. 
Reichel, openness and transparency, 942. 
Auch die Konvention des Europarats über den Zugang zu amtlichen Dokumenten, welche 
Schweden ratifiziert hat, führt kein solches Recht auf Anhörung von betroffenen Personen 
ein. Siehe dazu Egli, 446. 
Urteil des EGMR vom 27. August 1997, Anne-Marie Andersson gegen Schweden, 72/1996/
691/883. 
Anne-Marie Andersson gegen Schweden, N 36 und 37. 
Bohlin, offentlighetsprincipen, 157, Hed, 33. 
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muss.516 Der HFD sah in einem Fall, in dem der Beschwerdeführer anonym ver-
bleiben wollte, die formellen Voraussetzungen für die Anfechtung gemäss för-
valtningsprocesslagen als nicht gegeben an.517 

2. Myndigeter als Kläger 

Kap. 6 § 7 Abs. 2 OSL gewährt auch Verwaltungsbehörden die Möglichkeit, ei-
nen den Zugang zu einem amtlichen Dokument ablehnenden Beschluss einer 
anderen Verwaltungsbehörde anzufechten, sofern dies nicht rechtlich ausge-
schlossen wird. Die Aktivlegitimation richtet sich nach denselben Regeln wie 
bei privaten Klagenden. 

Benachteiligt sind myndigheter bei der Anfechtung eines Beschlusses der 
Rechtsmittelinstanz, welche die myndighet selbst verpflichtet, Zugang zu ei-
nem amtlichen Dokument zu gewähren. So können myndigheter einen solchen 
Beschluss nicht anfechten.518 

IV. Instanzenzug 

1. Generell 

Der Instanzenzug im Falle eines abgelehnten Zugangsgesuchs variiert je nach 
Kläger und der über den Zugang beschliessenden Verwaltungsbehörde. 

Generell werden Rechtsmittel gegen einen Beschluss einer nationalen oder 
kommunalen Verwaltungsbehörde gemäss § 40 FL bei den förvaltningsrätten 
(Verwaltungsgerichte) ergriffen.519 Gemäss Kap. 6 § 8 Abs. 1 OSL werden Be-
schlüsse, die den Zugang zu amtlichen Dokumenten ablehnen oder einschrän-
ken jedoch direkt beim kammarrätten (Appellationsgericht in Verwaltungssa-
chen) angefochten. Diese Instanz ist den förvaltningsrätten organisatorisch 
übergeordnet. Letztinstanzlich kann ein Begehren zum HFD weitergezogen 
werden (Kap. 6 § 9 OSL), wenn prövningstillstånd (Klagezulassung) nach § 36 

1971:291. 
HFD 2014 ref. 28. 
RÅ 2005 not. 1. 
Für eine detailliertere Übersicht über den institutionellen Aufbau der Verwaltungsge-
richtsbarkeit siehe Marcusson, Verwaltungsgerichtsbarkeit, N 64 ff. Für eine Einführung in 
das verwaltungsrechtliche Beschwerdeverfahren siehe Strömberg/Lundell, förvaltnings-
rätt, 186 ff. Zu den verschiedenen Rechtsmitteln siehe Warnling Conradson, rättsmedel, 
53 ff. 
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förvaltningsprocesslagen vorliegt. Ein den Zugang zu einem amtlichen Doku-
ment ablehnender Beschluss eines statsråd (Minister) wird letztinstanzlich an 
die Regierung weitergezogen (Kap. 2 § 19 Abs. 1 TF). 

Beschliesst ein tingsrätt (Bezirksgericht), den Zugang zu einem amtlichen Do-
kument, welches die eigene Rechtsprechung betrifft, zu verweigern, müssen 
private Klagende beim hovrätt (Appellationsgericht in Zivilsachen) ein Rechts-
mittel ergreifen (Kap. 6 § 8 Abs. 3 OSL). Vom hovrätt kann die Rechtssache an 
den HD weitergezogen werden (Kap. 6 § 9 OSL). Betrifft das Zugangsgesuch 
eine administrative Angelegenheit eines tingsrätt, wird ein ablehnender Ent-
scheid beim kammarrätt angefochten (Kap. 6 § 8 Abs. 1 OSL). 

Den Zugang zu einem amtlichen Dokument ablehnende Beschlüsse des 
Reichstags, der Regierung, des HD sowie des HFD können gemäss Kap. 6 § 7 
Abs. 3 OSL bzw. Kap. 2 § 19 Abs. 1 TF nicht angefochten werden.520 

Beschlüsse von Behörden, die dem Reichstag unterstehen, werden gemäss § 7 
Abs. 2 lag om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen 
och riksdagens myndigheter (Gesetz über die Anfechtung von administrativen 
Beschlüssen der Reichstagsverwaltung und anderen dem Reichstag unterste-
henden Verwaltungsbehörden) grundsätzlich an den HFD weitergezogen.521 

Dem Reichstag unterstehen u.a. die riksrevision (Reichsrevision, Finanzkon-
trolle) nach Kap. 13 § 7 Abs. 1 RF, die JO nach Kap. 13 § 6 Abs. 1 RF, die Reichs-
bank nach Kap. 9 § 13 Abs. 1 RF sowie die Reichstagsverwaltung gemäss Kap. 14 
§ 2 ff. RO. 

Möchte eine nationale Verwaltungsbehörde, die der Regierung untersteht, ei-
nen abschlägigen Beschluss einer anderen, ebenfalls der Regierung unterste-
henden nationalen Verwaltungsbehörde anfechten, agiert die Regierung als 
urteilende Instanz (Kap. 6 § 8 Abs. 4 OSL). Dies wird damit begründet, dass es 
sich bei so gelagerten Fällen um heikle Abwägungen politischer Art handeln 
kann und die Regierung hierfür die kompetente Instanz ist.522 

Verweigert eine kommunale Verwaltungsbehörde einer nationalen Behörde 
den Zugang zu einem amtlichen Dokument bzw. vice versa, wird der Beschluss 
analog dem Vorgehen bei privaten Klägern vor dem kammarrätt angefochten 

Heuman, N 64 zu Kap. 2 § 19 TF. 
1989:186. 
Bohlin, offentlighetsprincipen, 163. 
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(Kap. 6 § 7 Abs. 2 OSL i.V.m. mit Kap. 6 § 8 Abs. 1 OSL). Dasselbe gilt, wenn eine 
kommunale Verwaltungsbehörde ein Zugangsgesuch einer anderen kommu-
nalen Verwaltungsbehörde ablehnt. 

Erwähnung verdient zuletzt Kap. 2 § 19 Abs. 2 TF. Die Bestimmung statuiert 
eine rasche Prüfung eines angefochtenen Beschlusses durch die Rechtsmit-
telinstanz, ohne genau darauf einzugehen, welcher zeitliche Horizont darun-
ter zu verstehen ist. Gemäss der Literatur entspricht dies einer prioritären 
Behandlung,523 die gemäss § 1 lag om förtursförklaring i domstol (Gesetz über 
die Prioritätserklärung vor Gericht) durch die Rechtsmittelinstanz beschlos-
sen werden kann.524 

2. Im auswärtigen Handeln 

Typischerweise führt der Instanzenzug bei Zugangsgesuchen im auswärtigen 
Handeln über eine nationale Verwaltungsbehörde, welches das ursprüngliche 
Zugangsgesuch ablehnt, zu einem kammarrätt. Wird das Begehren danach 
weitergezogen, ist die nächste Instanz der HFD. 

Heuman, N 64 zu Kap. 2 § 19 TF, Heuman, andra stycket zu Kap. 2 § 19 TF. 
2009:1058. 
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Kapitel 2: Ombudsmän 

I. Vorbemerkungen 

Einen Exportschlager stellt das nordische Modell der ombudsmän dar,525 die 
von der staatlichen Verwaltung unabhängig Aufsichtsfunktionen übernehmen 
und in der Regel dem Parlament rechenschaftspflichtig sind.526 In Schweden 
gibt es gleich zwei ombudsmän, die sich der Aufsicht über die Verwaltung wid-
men und in dieser Rolle grossen Einfluss auf die Praxis zum Öffentlichkeits-
prinzip haben. In der Folge sollen die beiden Institutionen beschrieben wer-
den. 

II. JK 

Eine traditionsreiche Rolle im schwedischen Staatsaufbau spielt der JK. Diese 
gemäss Kap. 12 § 1 RF der Regierung unterstehende myndighet wurde 1713 ein-
gerichtet und nimmt ein sehr breites Aufgabengebiet wahr. Der JK wacht ge-
mäss § 1 JK-lag darüber, dass die Behörden den Gesetzen nachleben und ihre 
Aufgaben erfüllen. 

Unter die Aufsicht durch den JK fallen nach § 2 und § 3 Abs. 1 Ziff. 1 JK-lag na-
tionale und kommunale myndigheter. Nicht unter JK-Aufsicht stehen Regie-
rung und Minister. Auch myndigheter, die dem Reichstag zugeordnet sind bzw. 
deren Angestellte oder Auftagsnehmende fallen nicht unter die Aufsicht durch 
den JK (§ 2 JK-lag).527 

Weiter amtet der JK gemäss § 2 Abs. 3 JK-instruktion als juristischer Berater 
der Regierung und vertritt Letztere auch in Gerichtsprozessen (§ 2 Abs. 1 und 
2 JK-instruktion). 

Warnling Conradson et al., 270, Marcusson, internationalization, 26. 
So bspw. die Ombudsperson des Kantons Zürichs gemäss Art. 81 Abs. 1 Verfassung des 
Kantons Zürich vom 27. Februar 2005 (LS 101) und § 34a Abs. 1 Ziff. d Kantonsratsgesetz 
des Kantons Zürich vom 5. April 1981 (LS 171.1) und die Europäische Bürgerbeauftragte der 
EU gemäss Art. 228 Abs. 1 AEUV. Zur Europäischen Bürgerbeauftragten und ihren Aufga-
ben im Bereich des Informationszugangs siehe Smith, 56 ff. Zur Rezeption der Institution 
des Ombudsmanns ausserhalb Schwedens siehe die ältere aber nach wie vor interessante 
Auseinandersetzung bei Haller, 244 ff. 
Vgl. hierzu weiter vorne, Teil 6 Kapitel 1 IV.1. 
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Darüber hinaus kommt dem JK eine einzigartige Stellung im Bereich der 
Presse- und Meinungsäusserungsfreiheit zu.528 So fungiert er sowohl als Auf-
sichtsbehörde über die das Öffentlichkeitsprinzip anwendenden myndigheter 
(Kap. 9 § 1 TF) und als Ankläger bei tryckfrihetsbrott und weiteren in der TF 
enthaltenen Straftaten (Kap. 9 § 2 und 3 TF). 

Um seine Aufgaben zu erfüllen, kann der JK u.a. Untersuchungen anordnen 
(§ 15 Abs. 1 JK-instruktion), wobei die Durchführung von solchen im Ermessen 
des JK liegen (§ 15 Abs. 2 JK-instruktion). In der Ausübung der Aufsichtstätig-
keit hat der JK Zugang zu Protokollen und Dokumenten von Gerichten und 
Verwaltungsbehörden (§ 9 JK-lag). Die Bestimmung beschränkt den Zugang 
des JK nicht auf amtliche Dokumente, sondern verwendet den breiteren Be-
griff der handling.529 Weiter treffen untersuchte myndigheter und deren Mit-
arbeitende eine Mitwirkungspflicht (§ 10 Abs. 1 JK-lag). 

Aufgrund der begrenzten Ressourcen kann der JK im Rahmen seiner Untersu-
chungen die Polizei bzw. die Staatsanwaltschaft damit beauftragen, Ermittlun-
gen zu tätigen bzw. Voruntersuchungen zu leiten (§ 14 Abs. 2 JK-instruktion).530 

III. JO 

Kap. 13 § 6 Abs. 1 RF legt die Wahl von einem oder mehreren JO durch das Par-
lament fest.531 Aus § 1 JO-instruktion ergeht, dass die Anzahl der JO derzeit vier 
beträgt. Die mitunter als Klagemauer des schwedischen Volkes bezeichnete 
Institution nimmt verschiedene Aufgaben wahr,532 wobei sich das Tätigkeits-
gebiet stark an jenes des JK anlehnt. 

Gemäss § 1 Abs. 2 JO-instruktion wachen die JO darüber, dass u.a. nationale 
und kommunale myndigheter und deren Angestellte (§ 1 Abs. 1 Ziff. 1 und 2 JO-
instruktion) bei der Ausübung ihrer Tätigkeit dem Gesetz und anderen Erlas-
sen nachleben und im Übrigen ihre Aufgaben wahrnehmen. Nicht unter die 
Aufsicht der JO fallen u.a. nationale oder kommunale Parlamentsabgeordnete, 
die Regierung oder Minister und der JK (§ 2 Abs. 3 JO-instruktion). 

Ryding-Berg, 96. 
Dazu weiter vorne, Teil 3 Kapitel 1 III.2. 
Axberger, yttrandefrihetsgrundlagarna, 172. 
Zur Entstehungsgeschichte der Institution siehe Haller, 82 ff. 
Warnling Conradson et al., 264. Für eine Würdigung der Institution siehe Haller, 225 ff. 
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Nach § 3 Abs. 1 JO-instruktion überwachen die JO spezifisch die Einhaltung 
der in Kap. 1 § 9 RF festgehaltenen Sachlichkeit und Unparteilichkeit durch 
Gerichte und myndigheter auf nationaler und kommunaler Ebene. Weiter wa-
chen die JO auch darüber, dass die in Kap. 2 RF festgehaltenen grundlegenden 
Freiheiten und Rechte der Bürgerinnen und Bürger respektiert werden. 

In dem für die vorliegende Abhandlung wichtigen Bereich des Rechts auf Zu-
gang zu amtlichen Dokumenten arbeiten JK und JO teilweise zusammen.533 So 
ist der JO verpflichtet, den Schutz der Rechte und Freiheiten der Bürgerinnen 
und Bürger sicherzustellen, wozu auch das Recht auf Zugang zu amtlichen Do-
kumenten zählt, während der JK als alleiniger Ankläger in Angelegenheiten der 
Presse- und Meinungsäusserungsfreiheit im Bereich des Öffentlichkeitsprin-
zips ebenso eine wichtige Rolle einnimmt. 

Warnling Conradson/Bernitz, 99. 533 
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Teil 7: Regelungen auf europäischer Ebene 

Kapitel 1: Europarat 

I. Vorbemerkungen 

Schweden hat als Mitgliedstaat des Europarats die EMRK ratifiziert und ist an 
die Rechtsprechung des EGMR gebunden.534 Das Recht des Europarats nor-
miert das Öffentlichkeitsprinzip mittels verschiedener Instrumente.535 Nebst 
der Rechtsprechung, auf welche weiter hinten in Kürze eingegangen wird, ist 
die Konvention über den Zugang zu amtlichen Dokumenten kürzlich in Kraft 
getreten.536 Auch das Ministerkomitee des Europarats hat verschiedentlich 
Empfehlungen zum Öffentlichkeitsprinzip abgegeben.537 Zum letzteren Punkt 
wird auf weiterführende Literatur verwiesen.538 

II. Konvention über den Zugang zu amtlichen Dokumenten 

Die Konvention über den Zugang zu amtlichen Dokumenten sieht in dessen 
Art. 2 Abs. 1 ein Recht auf Zugang zu amtlichen Dokumenten vor und führt da-
durch einen europäischen Mindeststandard ein.539 

Die erforderliche Anzahl von zehn Ratifikationen durch die Europaratsmit-
gliedstaaten wurde kürzlich erreicht. Die auch von Schweden ratifizierte Kon-
vention trat am 1. Dezember 2020 in Kraft.540 

Zur Geschichte Schwedens im Europarat siehe Reichel/Åhman, 21. 
Zur Geschichte des Zugangsrechts im Europarat siehe Jäderblom, 352 ff. 
Konvention des Europarats über den Zugang zu amtlichen Dokumenten vom 18. Juni 2009, 
SEV 205. 
Bspw. Empfehlung des Ministerrates an die Mitgliedstaaten über den Zugang zu amtlichen 
Dokumenten vom 21 Februar 2002, Rec(2002)2. 
Riekkinen/Suksi, 54 ff. 
Egli, 438. 
Zur Entstehungsgeschichte der Konvention siehe Schram, general right, 69 ff. 
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Zu erwähnen ist, dass Schweden anlässlich der Ratifikation einen Vorbehalt 
zu Art. 8 Abs. 1 der Konvention angebracht hat.541 Gemäss dieser Bestimmung 
müssen Personen, die ein Zugangsgesuch stellen, die Möglichkeit haben, ein 
abgelehntes Zugangsgesuch vor einem Gericht oder einem anderen unabhän-
gigen Organ anzufechten. Da abschlägige Beschlüsse der Regierung, von Mi-
nistern sowie des JO nach schwedischem Recht nicht vor einem unabhängigen 
Gericht anfechtbar sind, musste dieser Vorbehalt angebracht werden, um kei-
nen Normkonflikt mit dem schwedischen Recht zu schaffen. 

Da die Konvention als Mindeststandard abgesehen von oben erwähnter Aus-
nahme nicht über die im schwedischen Recht enthaltenen Garantien hinaus-
geht, wird für inhaltliche Ausführungen zur Konvention auf weiterführende Li-
teratur verwiesen.542 

III. Rechtsprechung des EGMR 

Konkrete Auswirkungen auf das Recht auf Zugang amtlichen Dokumenten hat 
die Rechtsprechung des EGMR zu Art. 10 EMRK gehabt.543 Während der EGMR 
Ende der 1980-Jahre in Leander gegen Schweden und Gaskin gegen Vereinigtes 
Königreich ein Recht auf Zugang zu Informationen ablehnte,544 wich er rund 15 
Jahre später in Sdruzeni Jihoceske Matky gegen Tschechische Republik von die-
ser restriktiven Rechtsprechung ab.545 

Der EGMR hielt dabei fest, dass die Weigerung der tschechischen Behörden, 
der Klägerin – eine NGO – Zugang zu amtlichen Dokumenten mit Informatio-
nen über ein Atomkraftwerk zu gewähren, mit dem Recht auf Informationen 
gemäss Art. 10 Abs. 2 EMRK konfligiere. Jedoch wurde die Klage letztlich ab-
gewiesen. So waren die in Art. 10 Abs. 2 EMRK enthaltenen Voraussetzungen 
für eine Einschränkung der Informationsfreiheit erfüllt. Seither hat der EGMR 

Vorbehalt Schwedens zur Konvention des Europarats über den Zugang zu amtlichen Do-
kumenten vom 18. Juni 2009, SEV 205, anlässlich der Hinterlegung der Ratifikationsur-
kunde vom 10. April 2010. 
Egli, 435 ff., Schram, international convention, 21 ff., Schram, general right, 78 ff., Reichel, 
openness and transparency, 945, Riekkinen/Suksi, 56 ff. 
Ausführlicher zum Verhältnis der EMRK-Rechtsprechung zum Recht auf Zugang zu Infor-
mationen Tiilikka, 85 ff. 
Urteile des EGMR vom 26. März 1987, Leander gegen Schweden, 9248/81, N 74 und vom 
7. Juli 1989, Gaskin gegen Vereinigtes Königreich, 10454/83, N 52. 
Urteil des EGMR vom 10. Juli 2006, Sdruzeni Jihoceske Matky gegen Tschechische Repu-
blik, 19101/03. 
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das Recht auf Informationen kontinuierlich weiterentwickelt,546 ehe zuletzt in 
Magyar Helsinki Bizottság gegen Ungarn die grosse Kammer des EGMR klar-
stellte, dass Art. 10 EMRK unter gewissen Voraussetzungen ein über den Ein-
zelfall hinaus bestehendes Recht auf Zugang zu Informationen darstellt.547 

Zu diesen Voraussetzungen zählen der Zweck des Zugangsgesuchs, die Natur 
der Information, zu welcher um Zugang ersucht wird, die Rolle der ersuchen-
den Person und die Frage, ob die ersuchte Information bereit und verfügbar 
ist.548 Hierdurch werden ‚public watchdogs‘ wie Medien, Akteure der Zivilge-
sellschaft, Forscherinnen und Forscher gestärkt.549 Gleichzeitig spricht diese 
Privilegierung dafür, dass gemäss EGMR kein Zugangsrecht zu bestimmten, 
bei Behörden vorhandenen Informationen für alle aus Art. 10 EMRK abgeleitet 
werden kann.550 

Diese nach grammatikalischer Auslegung nicht eben augenscheinliche Inter-
pretation von Art. 10 EMRK durch den EGMR hat teilweise Kritik hervorgeru-
fen und wird andernorts als Fortschritt gewürdigt.551 

Ob die Richtung der EGMR-Rechtsprechung zu Art. 10 EMRK von einem die 
freie Meinungsäusserung schützenden Grundrecht hin zu einem Instrument, 
das – vorerst noch unter gewissen Voraussetzungen – ein Recht auf Zugang 
zu amtlichen Dokumenten ermöglicht, aus schwedischer Sicht zu begrüssen 
ist, ist unklar. Während die Ausbreitung eines effektiven Zugangsrechts in den 
Mitgliedstaaten des Europarats sicherlich zu begrüssen wäre, weil dadurch die 
schwedische Sonderrolle womöglich etwas gemildert würde, so ist gleichzeitig 
fraglich, ob nicht die flächendeckende Ratifikation der Konvention über den 
Zugang zu amtlichen Dokumenten hierfür der bessere Weg wäre. Diese Va-

Siehe insbesondere die Urteile des EGMR vom 14. Juli 2009, Társaság a Szabadságjogokért 
gegen Ungarn, 37374/05, vom 26. August 2009, Kenedi gegen Ungarn, 31475/05, vom 
25. September 2013, Youth Initiative for Human Rights gegen Serbien, 48135/06, vom 
28. Februar 2014, Österreichische Vereinigung zur Erhaltung, Stärkung und Schaffung ei-
nes wirtschaftlich gesunden land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitzes gegen Öster-
reich, 39534/07, vom 24. September 2014, Rosianu gegen Rumänien, 27329/06, vom 6. Juli 
2015, Guseva gegen Bulgarien, 6987/07. 
Magyar Helsinki Bizottság gegen Ungarn, N 149. Eine ausführlichere Urteilsbesprechung 
findet sich bei Parmar, 69 ff., und bei Axberger, mänsklig rättighet, 14 ff. 
Magyar Helsinki Bizottság gegen Ungarn, N 157 ff. 
Parmar, 74. 
Parmar, 74. 
Zustimmend Österdahl, open european future, 132, Parmar, 71. Ablehnend Axberger, 
mänsklig rättighet, 60. 
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riante wäre trotz der absehbaren Schwierigkeiten aufgrund politischer Vor-
behalte in vielen Mitgliedstaaten des Europarats aus Sicht der Rechtssicher-
heit sowie aus demokratiepolitischen Gründen gegenüber der Ausweitung der 
Rechtsprechung zu Art. 10 EMRK zu bevorzugen. 
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Kapitel 2: EU 

I. Vorbemerkungen 

Das Öffentlichkeitsprinzip hat sowohl auf Ebene der Mitgliedstaaten als auch 
auf EU-Ebene an Gewicht gewonnen. Dies lässt sich u.a. daraus ableiten, dass 
die meisten EU-Staaten entsprechende Gesetze über den Zugang zu bei be-
hörden vorhandenen Informationen eingeführt haben.552 Eine Betrachtung der 
Regelungen auf EU-Ebene ist auch aus dem Grunde notwendig, als Schweden 
als EU-Mitglied verpflichtet ist, den Vorrang des EU-Rechts gemäss der dem 
Lissabonvertrag beigefügten Erklärung Nr. 17 und der ständigen EuGH-Praxis 
zu anerkennen.553 Die Betrachtung soll darüber hinaus auch die Unterschiede, 
welche zwischen den Bestimmungen der EU und Schwedens im Bereich des 
Zugangsrechts bestehen, herausschälen. 

II. Entstehungsgeschichte 

1. Generell 

Während Schweden auf eine langjährige Geschichte im Bereich des Zugangs 
zu amtlichen Dokumenten zurückblicken kann, steckt das entsprechende EU-
Recht noch in den Kinderschuhen.554 Dies galt insbesondere zum Zeitpunkt 
des Beitritts Schwedens zur EU.555 Im Jahr 1992 wurde die Kommission in 
der dem Vertrag von Maastricht angegliederten Erklärung Nr. 17 aufgefordert, 
mittels eines Berichts Wege aufzuzeigen, wie der Zugang der Öffentlichkeit 
zu Dokumenten verbessert werden könnte.556 Daraus resultierte ein Code of 
Conduct, welcher ‚grösstmöglichen Zugang‘ der Öffentlichkeit zu Dokumen-

Siehe die Übersicht bei Jäderblom, 347 ff., und der ausführlichere Vergleich zwischen den 
Rechtslagen in Schweden, England, Wales und Italien bei Meo, 396 ff. 
U.a. Urteile des EuGH vom 15. Juli 1964, Flaminio Costa gegen ENEL, C-6/64, EU:C:1964:66, 
vom 17. Dezember 1970, Internationale Handelsgesellschaft gegen Einfuhr und Vorrats-
stelle für Getreide und Futtermittel, C-11/70, EU:C:1970:114 und vom 8. September 2010, 
Winner Wetten GmbH gegen Bürgermeisterin der Stadt Bergheim, C-409/06, 
EU:C:2010:503, N 55 ff. 
Eine über die nachfolgenden Betrachtungen hinausgehende, detaillierte Aufarbeitung der 
Geschichte des Zugangsrechts der EU findet sich bei Rossi/Vinagre e Silva, 9 ff. 
Prop. 1994/95:19, 461. 
Vertrag über die Europäische Union vom 7. Februar 1992, ABl. C 191 vom 29. Juli 1992, 1. 
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ten des Rats und der Kommission statuierte.557 Doch die stark von der Diskre-
tion der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit geprägte Arbeitsweise der EU-
Organe bewegte sich nur zaghaft in Richtung Transparenz.558 

Dieses Spannungsverhältnis zwischen dem in Schweden stark verankerten Öf-
fentlichkeitsprinzip und der in der EU damals vorherrschenden Diskretion 
führte bereits wenige Monate nach dem EU-Beitritt Schwedens zu einem Ge-
richtsfall.559 Der Kläger hatte sowohl bei verschiedenen schwedischen Behör-
den als auch beim Rat um Zugang zu denselben Dokumenten verlangt.560 

Während der Kläger bei den schwedischen Behörden Zugang zu einem Gross-
teil der ersuchten Dokumente bekam, lehnte dies der Rat grossmehrheitlich 
ab. Das Gericht erster Instanz monierte insbesondere die mangelhafte respek-
tive ausgebliebene Begründung des Rates, mit welcher dieser das Zugangsge-
such abschlug.561 Nachdem eine Abwägung der unterschiedlichen Interessen 
durch den Rat nicht erfolgt sei, könne das Gericht keine Überprüfung dieser 
Abwägung vornehmen.562 Das Gericht erster Instanz erklärte die Entscheidung 
des Rats für nichtig. 

Ein bedeutender Schritt in Richtung Transparenz erfolgte mit dem Vertrag 
von Amsterdam, der im Mai 1999 in Kraft trat.563 Der Vertrag von Amsterdam 
enthielt in Art. A Abs. 2 des Vertrags über die Europäische Union die Vorgabe, 
Entscheidungen möglichst offen und bürgernah zu treffen. Darüber hinaus 
statuierte Art. 191a Abs. 1 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Ge-
meinschaft das Recht auf Zugang zu Dokumenten des Rats, der Kommission 
und des Europäischen Parlaments. Weiter ermächtigte Art. 191a Abs. 2 des Ver-
trags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft den Rat, ausführende Be-
stimmungen zu erlassen. 

Verhaltenskodex für den Zugang der Öffentlichkeit zu Rats- und Kommissionsdokumen-
ten vom 31. Dezember 1993, ABl. L 340 vom 31. Dezember 1993, 41. 
Bohlin, offentlighetsprincipen, 21. 
Urteil des Gerichts erster Instanz vom 17. Juni 1998, Svenska Journalistförbundet gegen Rat 
der Europäischen Union, T-174/95, EU:T:1998:127. 
Svenska Journalistförbundet gegen Rat der Europäischen Union, N 11 f. 
Svenska Journalistförbundet gegen Rat der Europäischen Union, N 115 f. 
Svenska Journalistförbundet gegen Rat der Europäischen Union, N 126. 
Vertrag von Amsterdam zur Änderung des Vertrags über die Europäische Union, der Ver-
träge zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften sowie einiger damit zusammen-
hängender Rechtsakte vom 2. Oktober 1997, ABl. C 340 vom 10. November 1997, 1. 

557 

558 

559 

560 

561 

562 

563 

Teil 7: Regelungen auf europäischer Ebene

128



Entsprechend trat 2001 die Transparenz-VO in Kraft, welche den Zugang 
zu Dokumenten des Rats, der EU-Kommission und des Parlaments konkre-
tisierte.564 Eine wichtige Rolle spielte dabei die schwedische Ratspräsident-
schaft, welche am 1. Januar 2001 begann und die Schlussverhandlungen be-
einflusste.565 Nur wenige Mitgliedstaaten hatten Erfahrung und Affinität mit 
dieser Transparenz und noch immer fallen mehrere Mitgliedstaaten hinter das 
Niveau der EU-Verordnung zurück.566 

Die vielfältigen Schwierigkeiten mit der Umsetzung der Transparenz-VO spie-
geln sich in den zahlreichen Prozessen, mit denen sich der EuGH konfrontiert 
sah.567 Es war denn auch der EuGH, welcher das Prinzip der Transparenz als 
allgemeinen Rechtsgrundsatz des Unionsrechts anerkannte und von einem 
zunächst im Submissionsrecht anwendbaren zu einem die gesamte EU-
Rechtsordnung durchdringenden Prinzip weiterentwickelte,568 das seinen 
Niederschlag in EUV und AEUV findet.569 

Nebst der massgeblichen Rolle bei der Erarbeitung der Transparenz-VO hat 
Schweden auch immer wieder versucht, auf die Praxis einzuwirken.570 So hat 
Schweden sowohl vor Inkrafttreten der Transparenz-VO als auch danach re-
gelmässig vor dem EuG und dem EuGH interveniert, um in entsprechenden 
Verfahren einer dem Zugang zu Dokumenten freundlich gesinnten Argumen-
tation Gehör und zusätzliches Gewicht zu verschaffen.571 Im Gegensatz zur 

Hierzu weiter hinten, Teil 7 Kapitel 2 IV.3. 
Hierzu Malmström, 12 ff., Abrahamsson, 391 ff., und insbesondere Skr. 2001/02:110, 26 ff. 
Hillebrandt/Curtin/Meijer, 2. 
Rossi/Vinagre e Silva, 36. 
Prechal/de Leeuw, 229 ff., und die Urteile des EuGH vom 25. April 1996, Kommission gegen 
Belgien, C-87/94, EU:C:1996:161, N 53 ff., vom 27. November 2001, verbundene Rechtssa-
chen Lombardini und Mantovani gegen ANAS, C-285/99 und C-286/99, EU:C:2001:640, 
N 38 und vom 18. November 1999, Unitron Scandinavia gegen Ministeriet for Fødevarer, 
Landbrug og Fiskeri, C-275/98, EU:C:1999:567, N 31, zur Berücksichtigung des Transpa-
renzprinzips im Bereich des Submissionsrechts. 
Hierzu weiter hinten, Teil 7 Kapitel 2 III.1. 
Hillebrandt/Curtin/Meijer, 11. 
Siehe hierzu die Übersicht bei Rossi/Vinagre e Silva, 215 und 225. Auch in jüngerer Zeit hat 
Schweden immer wieder als Streithelfer gemäss Art. 129 ff. konsolidierte Fassung der Ver-
fahrensordnung des EuGH bzw. Art. 142 ff. konsolidierte Fassung der Verfahrensordnung 
des EuG vom 4. März 2015, ABl. L 105 vom 23. April 2015, 1, an der Seite von Klagenden 
agiert, die um Zugang zu Dokumenten ersuchen. So bspw. in den Urteilen des EuGH vom 
16. Juli 2015, ClientEarth gegen Kommission, C-612/13, EU:C:2015:486, vom 21. Novem-
ber 2018, Stichting Greenpeace Nederland und PAN Europe gegen Kommission, T-545/11 
RENV, EU:T:2018:817. 
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schwedischen Regierung, die sich aktiv vor EuG und EuGH einbringt, sind die 
schwedischen Gerichte bezüglich Vorabentscheidungsverfahren sehr zurück-
haltend.572 So gelangen schwedische Gerichte nur sehr selten auf dem Weg der 
Vorabentscheidung an den EuGH, was von BERNITZ moniert wird.573 Letzterer 
sieht darin eine passive Haltung, die verhindert, dass das europäische Rechts-
system von Entwicklungen in Schweden Kenntnis nimmt. Weiter werde da-
durch die Möglichkeit verpasst, Impulse für das EU-Recht aus dem schwedi-
schen Rechtsverständnis zu setzen.574 

2. Im auswärtigen Handeln 

Auch im Bereich des auswärtigen Handelns war die Geheimhaltung im Um-
gang mit amtlichen Dokumenten das dominierende Prinzip. Mit der Einfüh-
rung der Transparenz-VO fand ein Paradigmenwechsel statt, wobei Art. 4 
Abs. 1a dritter Spiegelstrich Transparenz-VO den Zugang zu Dokumenten be-
schränkt werden kann, wenn dies den Schutz öffentlicher Interessen im Hin-
blick auf die internationalen Beziehungen beeinträchtigen würde.575 

Nebst der Einführung der Transparenz-VO können weitere, eher politische 
Entwicklungen beobachtet werden. So wurde bspw. im Rahmen der TTIP-Ver-
handlungen zwischen den USA und der EU eine intensive Debatte um Trans-
parenz und den Zugang zu amtlichen Dokumenten geführt. Nebst den zahlrei-
chen inhaltlichen Kritikpunkten wurde von verschiedenen Interessengruppen 
auch immer wieder Kritik an der intransparenten Verhandlungsführung ge-
äussert.576 

Die EU-Kommission und der Rat, welche durch die Proteste unter Druck ge-
rieten, versuchten mittels verschiedener Massnahmen Gegensteuer zu ge-
ben.577 In der Folge wurde zum ersten Mal das Verhandlungsmandat, welches 
der Rat der EU-Kommission erteilte, publiziert. Dies erfolgte auf Seiten des 
Rates wohl weniger aufgrund eines Impulses zur Stärkung der Transparenz 

Hierzu Malmström, 13 ff. 
Eine Übersicht über die Anzahl Fälle und einen Vergleich mit anderen EU-Mitgliedstaaten 
findet sich bei Bernitz, förhandsavgöranden, 49 ff. 
Bernitz, förhandsavgöranden, 99. 
Hierzu weiter hinten, Teil 7 Kapitel 2 IV.3.3. 
Bspw. von der NGO Access Info Europe. Siehe dazu: <https://www.access-info.org/ttip-
transparency/>. 
Organ, 1720. 
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und Erhöhung der Bürgerbeteiligung sondern vielmehr aufgrund des Druckes, 
der von verschiedener Seite ausgeübt wurde, wie die Europäische Bürgerbe-
auftragte in einem Entscheid vermutete.578 

Die Praxis wurde seither in diversen Verhandlungen beibehalten. So hat die 
EU-Kommission bspw. im Rahmen der Brexit-Verhandlungen verschiedene 
Verhandlungsdokumente publiziert.579 Und auch anlässlich von Verhandlun-
gen von Freihandelsabkommen ist die EU-Kommission dazu übergegangen, 
Verhandlungsmandate, Abkommensentwürfe und Berichte über Verhand-
lungsrunden zu publizieren.580 

3. Zwischenfazit 

Die Entwicklungen auf EU-Ebene zeigen, dass die Themen der Transparenz 
und Bürgernähe für die EU-Organe im Einklang mit der gesellschaftlichen 
Entwicklung an Relevanz gewonnen haben und dadurch in den Arbeiten der 
EU-Organe Niederschlag finden. So setzten sich seit der Jahrhundertwende 
verschiedene Dokumente mit diesem Thema vertieft auseinander. Hierzu zählt 
bspw. das Weissbuch ‚Europäisches Regieren‘ mit Ausführungen zu Grund-
sätzen wie Offenheit, Mitsprache und Transparenz.581 Auch das Grünbuch der 
EU-Kommission, welches sich u.a. mit der Arbeit von Interessenvertretern so-
wie Mindeststandards bei Konsultationen befasst, ist ein Zeichen dieser Ent-
wicklung.582 

Die seit dem 1. Dezember 2019 amtierende Präsidentin der EU-Kommission, 
Ursula von der Leyen, legte in ihren politischen Leitlinien ebenfalls dar, dass 
insbesondere im Hinblick auf Rechtsetzungsverfahren mehr Transparenz nö-
tig sei.583 

Entscheid der Europäischen Bürgerbeauftragten vom 6. Januar 2015 in der Sache OI/10/
2014/RA Transparenz der Verhandlungen über TTIP. 
Verfügbar unter: <ec.europa.eu/commission/brexit-negotiations/european-commissi-
ons-approach-transparency-article-50-negotiations-united-kingdom_en>. 
Siehe hierzu die Übersicht der DG Trade. Verfügbar unter: <http://trade.ec.europa.eu/
doclib/press/index.cfm?id=1395>. 
Europäisches Regieren – ein Weissbuch der Europäischen Kommission vom 25. Juli 2001, 
ABl. C 287 vom 12. Oktober 2001, 1 
Grünbuch zur Europäischen Transparenzinitiative, KOM (2006) 194 endg. vom 3. Mai 2006. 
Eine Union, die mehr will – meine Agenda für Europa, Politische Leitlinien für die künftige 
Europäische Kommission 2019 – 2024, verfügbar unter:<https://ec.europa.eu/info/sites/
default/files/political-guidelines-next-commission_de.pdf>. 
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III. Bestimmungen im EU-Primärrecht 

1. Bestimmungen im EUV 

Das EU-Primärrecht nimmt an verschiedenen Stellen Bezug auf die Begriffe 
der Offenheit, der Transparenz sowie der Öffentlichkeit. Nach Art. 1 Abs. 2 
EUV sowie Art. 10 Abs. 3 EUV soll die EU Entscheidungen möglichst ‚offen und 
bürgernah‘ treffen. Diese beabsichtigte Offenheit findet in Art. 11 EUV ihren 
Niederschlag, welcher die Beziehungen der EU-Organe zu Interessensverbän-
den und der Zivilgesellschaft reguliert. Letztere Organisationen sollen die Ge-
legenheit haben, sich zum Handeln der EU-Organe in einem Austausch zu 
äussern (Art. 11 Abs. 1 EUV). Weiter soll ein offener, transparenter und regel-
mässiger Dialog gepflegt werden (Art. 11 Abs. 2 EUV), welcher zur Gewährleis-
tung von Transparenz und Kohärenz im Handeln der EU-Organe die Form von 
umfangreichen Anhörungen annehmen kann (Art. 11 Abs. 3 EUV). 

Die Bestimmungen zur Europäischen Bürgerinitiative, welche in Art. 11 Abs. 4 
EUV Erwähnung finden, sind ein weiteres Instrument, mit dem die Organe 
der EU Offenheit fördern möchten. Die Europäische Bürgerinitiative soll bspw. 
zivilgesellschaftlichen Organisationen ermöglichen, politische Anliegen und 
Themen zu lancieren, die im institutionellen Politikbetrieb kein bzw. zu wenig 
Gehör finden.584 

Nach Art. 16 Abs. 8 EUV und Art. 15 Abs. 2 AEUV tagen sowohl Rat und Parla-
ment öffentlich, wenn sie Gesetzesvorlagen beraten. 

2. Bestimmungen im AEUV 

Art. 15 Abs. 1 AEUV verpflichtet die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stel-
len der EU zu ‚weitestgehender‘ Beachtung des Grundsatzes der Offenheit in 
deren Handeln. Art. 15 Abs. 3 UAbs. 1 AEUV statuiert den Zugang zu Dokumen-
ten der Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union. Art. 15 Abs. 3 
UAbs. 2 AEUV ermächtigt den Rat und das Parlament, allgemeine Grundsätze 
des Rechts auf Zugang zu Dokumenten sowie Einschränkungen aufgrund öf-
fentlicher oder privater Interessen zu regeln. 

Auf der folgenden Homepage findet sich eine Übersicht über laufende sowie abgeschlos-
sene Bürgerinitiativen: <https://europa.eu/citizens-initiative/home_en>. 
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Art. 15 Abs. 4 AEUV enthält eine Einschränkung des Zugangsrechts. So sind 
EuGH, EZB und EIB nur bei Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben an die 
Bestimmungen zum Zugangsrecht gebunden. Die Rechtsprechungstätigkeit 
des EuGH sowie währungs- und investitionspolitische Entscheidungen der 
EZB und EIB sind vom Zugangsrecht zur Wahrung ihrer Unabhängigkeit aus-
genommen.585 

3. Bestimmungen in der GrCH 

Zuletzt bildet Art. 298 Abs. 1 AEUV die Grundlage für eine u.a. offene europäi-
sche Verwaltung. Die Bestimmung bringt damit das in Art. 41 GrCH kodifizierte 
Recht auf gute Verwaltung für die EU-Eigenverwaltung zum Ausdruck.586 Die 
GrCH kennt verschiedene Bestimmungen, die die Transparenz der EU erhö-
hen sollen. So sieht Art. 41 GrCH das Recht auf gute Verwaltung vor.587 Auch ist 
in Art. 42 GrCH das Recht auf Zugang zu Dokumenten von EU-Organen fest-
gehalten. 

4. Auswirkungen des Vorrangs des EU-Rechts 

Nebst den materiellen Regelungen des Primärrechts hat der formelle Vorrang 
des EU-Rechts Auswirkungen auf das schwedische Öffentlichkeitsprinzip. So 
müssen sämtliche schwedische Normen, die das Öffentlichkeitsprinzip regu-
lieren, mit dem EU-Acquis vereinbar sein.588 Weiter sind rechtsanwendende 
Behörden in Schweden verpflichtet, schwedische Bestimmungen, die bspw. 
gegen Geheimhaltungsbestimmungen des EU-Rechts verstossen, nicht anzu-
wenden.589 

Aus dem Prinzip des Vorrangs lässt sich ableiten, dass die EU im Rahmen der 
ihr nach Art. 5 EUV zugeteilten Kompetenzen Rechtssätze erlassen könnte, die 
das schwedische Öffentlichkeitsprinzip einschränken. Der Vorrang des EU-
Rechts wird u.a. durch das Subsidiaritäts- und Verhältnismässigkeitsprinzip 

Frenz, N 4618, Rossi/Vinagre e Silva, 78. 
Ruffert, Rn. 10 zu Art. 298 AEUV. 
Hierzu weiter vorne, Teil 1 Kapitel 3 II.5. 
Hierzu Urteile des EuGH vom 26. Februar 2013, Åklagare gegen Hans Åkerberg Fransson, 
C-617/10, EU:C:2013:105, N 29 und vom 26. Februar 2013, Stefano Melloni gegen Ministerio 
Fiscal, C-399/11, EU:C:2013:107, N 60. 
Bergström/Ruotsi, 99. 
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nach Art. 5 Abs. 1 EUV sowie die Achtung der nationalen Identität nach Art. 4 
Abs. 2 EUV abgefedert. Hierdurch wird eine politische ex-ante Kontrolle der 
Kompetenzausübung der EU-Organe durch die Mitgliedstaaten ermöglicht.590 

IV. Bestimmungen im EU-Sekundärrecht 

1. Geheimhaltungsbestimmungen in einzelnen 
EU-Rechtsakten 

Viele EU-Richtlinien und -Verordnungen enthalten Geheimhaltungsbestim-
mungen, die in ihrem jeweiligen Regelungsbereich von den den Rechtsakt an-
wendenden nationalen oder EU-Verwaltungsbehörden beachtet werden müs-
sen. Während die Richtlinien den nationalen Gesetzgebern bei der Umsetzung 
des EU-Rechtsaktes Spielraum bezüglich der Wahl der Mittel und der Form 
belassen, ist dies bei den Verordnungen nicht möglich, da diese keiner wei-
teren Umsetzung durch nationale Gesetzgeber bedürfen (Art. 288 Abs. 2 und 
Abs. 3 AEUV). Als Bespiele können Art. 25 Richtlinie 2001/18/EG591 respektive 
Art. 14 Verordnung 996/2010 angeführt werden.592 

Art. 25 Abs. 1 Richtlinie 2001/18/EG schreibt nationalen Behörden sowie der 
EU-Kommission vor, dass vertrauliche Informationen, die ihnen aufgrund der 
Richtlinie zur Kenntnis gebracht worden sind, nicht an Dritte bekannt gegeben 
werden dürfen. Art. 14 Verordnung 996/2010 schreibt ebenfalls vor, dass ge-
wisse Informationen ausschliesslich für einen in der Verordnung umschriebe-
nen Zweck verwendet werden dürfen. 

Durch das entsprechende EU-Sekundärrecht wird das schwedische Öffent-
lichkeitsprinzip übersteuert und im Resultat eingeschränkt.593 Geht man da-
von aus, dass das Recht auf Zugang zu amtlichen Dokumenten Teil der princi-

Bergström/Ruotsi, 102. 
Richtlinie 2001/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die absichtliche 
Freisetzung genetisch veränderter Organismen in die Umwelt vom 12. März 2001, ABl. L 
106 vom 17. April 2001, 1. 
Verordnung (EU) Nr. 996/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Un-
tersuchung und Verhütung von Unfällen und Störungen in der Zivilluftfahrt vom 20. Ok-
tober 2010, ABl. L 295 vom 12. November 2010, 35. 
Zu den Auswirkungen der Verordnung 996/2010 auf das Recht auf Zugang zu amtlichen 
Dokumenten siehe Östlund/Hallberg, 463 ff., und das Urteil des kammarrätten in Stock-
holm vom 25. September 2014, 3337-14. Zu den Auswirkungen weiterer EU-Rechtsakte auf 
das Öffentlichkeitsprinzip auch die Urteile RÅ 2007 ref. 45 und RÅ 2005 ref. 87. 
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perna för statsskicket sind,594 deren Regulierung nach Kap. 10 § 6 Abs. 1 RF vom 
Parlament nicht an die EU überlassen werden dürfen, tut sich aus schwedi-
scher Sicht ein Normkonflikt auf. Dieser wirft die Frage auf, ob das erlassene 
Sekundärrecht materiell von der vom schwedischen Parlament an die EU de-
legierten Rechtsetzungskompetenz gedeckt ist.595 

Auf diesen Konflikt zwischen nationalstaatlichen Verfassungsbestimmungen 
und dem Vorrang des EU-Rechts kann an dieser Stelle aus Gründen des er-
forderlichen Umfangs jedoch nicht weiter eingegangen werden. Zumal dieses 
Spannungsfeld in der Praxis nicht weiter problematisch zu sein scheint. So 
werden Informationen, die gemäss EU-Sekundärrecht geheim sind, auch von 
schwedischen Behörden für geheim erklärt.596 

2. Umweltinformationen 

Das ansonsten bezüglich individueller Informationszugangsrechte auf mit-
gliedstaatlicher Ebene sehr zurückhaltende EU-Recht verpflichtet in Art. 3 
Abs. 1 Umweltinformations-RL die Mitgliedstaaten, ein Recht auf Zugang zu 
Umweltinformationen zu gewährleisten. Diese Informationen werden in Art. 2 
Abs. 1 Umweltinformations-RL definiert und umfassen u.a. Informationen über 
den Zustand von Umweltbestandteilen, aber auch Informationen über Mass-
nahmen im Bereich der Umwelt.597 

Die Umweltinformations-RL verfolgt gemäss Art. 1a und b Umweltinformati-
ons-RL den Zweck, ein Recht auf Zugang zu Umweltinformationen zu gewähr-
leisten und systematische Verfügbarkeit und Verbreitung von Umweltinfor-
mationen in der Öffentlichkeit sicherzustellen. Die Richtlinie stützt sich auf 
Art. 192 Abs. 1 AEUV, welcher die Kompetenzgrundlage für ein Tätigwerden der 
Union zur Verwirklichung der in Art. 191 AEUV genannten Ziele in der Umwelt-
politik darstellt. Das Tätigwerden der EU ist dabei gemäss der Literatur weit 
zu verstehen.598 

Hierzu weiter vorne, Teil 2 Kapitel 1 II.1.1.c. 
Hierzu Rcichel/Åhman, 19. 
Zur Praxis weiter vorne, Teil 5 Kapitel 1 IV.2. 
Siehe zur Dimension des Begriffs Umweltinformationen das Urteil des EuG vom 12. De-
zember 2018, Deutsche Umwelthilfe gegen Kommission, T-498/14, EU:T:2018:913. N 113 ff. 
Calliess, Rn. 1 zu Art. 192 AEUV. 
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Den Zugang zu Umweltinformationen auf Ebene der EU-Organe garantiert die 
Århus-VO. Durch letzteren Erlass wird die Århus-Konvention, welche im Üb-
rigen auch von der Schweiz ratifiziert worden ist,599 umgesetzt. 

3. Transparenz-VO 

3.1 Vorbemerkungen 

In der Folge soll das Augenmerk der Transparenz-VO gelten, welche den Zu-
gang zu Dokumenten auf Ebene der EU-Organe regelt. Vom EuGH als Aus-
formung des Transparenzgebots gemäss Art. 1 Abs. 2 EUV betrachtet,600 aner-
kennt die Transparenz-VO in Erw. (2) Folgendes: ‚Transparenz ermöglicht eine 
bessere Beteiligung der Bürger am Entscheidungsprozess und gewährleistet 
eine grössere Legitimität, Effizienz und Verantwortung der Verwaltung ge-
genüber dem Bürger in einem demokratischen System. Transparenz trägt zur 
Stärkung der Grundsätze der Demokratie und der Achtung der Grundrechte 
bei, die in Artikel 6 des EU-Vertrags und in der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union verankert sind.‘ 

3.2 Kerngehalt 

Diese Bestrebungen finden ihren normativen Niederschlag in Art. 2 Abs. 1 
Transparenz-VO, in welchem das Recht auf Zugang zu Dokumenten bei den 
in Art. 1a Transparenz-VO genannten EU-Organen festgehalten wird. Hierzu 

Übereinkommen über den Zugang zu Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an 
Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten vom 
25. Juni 1998 (SR 0.814.07). 
Urteil des EuGH vom 29. Juni 2010, Europäische Kommission gegen The Bavarian Lager 
Co. Ltd, C-28/08 P, EU:C:2010:378, N 53. 
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zählen demnach die EU-Kommission, das Europäische Parlament sowie der 
Rat. Der Anwendungsbereich der Verordnung wird durch sekundärrechtlich 
festgehaltene Anwendungsgebote auf weitere EU-Agenturen erweitert.601 

Dieses Zugangsrecht kommt nach Art. 2 Abs. 1 Transparenz-VO sämtlichen 
Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern sowie jeder natürlichen und juristi-
schen Person mit Sitz in der EU zu. Im Vergleich zu Schweden unterscheidet 
die EU amtliche Dokumente nicht von anderen Dokumenten. So sind gemäss 
Art. 3 lit. a Transparenz-VO grundsätzlich alle Dokumente eines EU-Organs, 
die von dem Organ erstellt wurden oder bei ihm eingegangen sind und sich 
in seinem Besitz befinden, einsehbar (Art. 2 Abs. 3 Transparenz-VO). Die De-
finition des Begriffs des Dokuments ist auf europäischer Ebene damit sehr 
breit.602 Die EU-rechtliche Definition des Begriffs des Dokuments ist auch 
breiter als jene der allmän handling im schwedischen Recht.603 Die breite Defi-
nition führt in der Praxis teilweise zu Problemen, da nicht mehr um Zugang zu 
einem spezifischen Dokument sondern zu bestimmten Inhalten ersucht wird. 
Hiervon betroffene Organe müssen in der Folge zunächst die entsprechen-
den Dokumente ausfindig machen, ehe das Zugangsgesuch beurteilt werden 
kann.604 

Der Zugang zu Dokumenten wird gewährt, sofern kein nach Art. 4 Abs. 1 und 
2 Transparenz-VO geschütztes privates oder öffentliches Interesse überwiegt, 
oder wenn ein Dokument eine Angelegenheit betrifft, in der noch kein Be-
schluss gefasst worden ist, und eine Gewährung des Zugangs den Entscheid-
prozess beeinträchtigen würde (Art. 4 Abs. 3 Transparenz-VO). 

Art. 6 Abs. 1 Verordnung (EG) Nr. 401/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates 
über die Europäische Umweltagentur und das Europäische Umweltinformations- und 
Umweltbeobachtungsnetz vom 23. April 2009, ABl. L 126 vom 21. Mai 2009, 13, Art. 4 Abs. 
1 Verordnung (EG) Nr. 1406/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Errich-
tung einer Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs vom 27. Juni 2002, 
ABl. L 208 vom 5. August 2002, 1, Art. 118 Abs. 1 Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Be-
schränkung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europäischen Agentur für 
chemische Stoffe vom 18. Dezember 2006, ABl. L 396 vom 30. Dezember 2006, 1. 
Smith, 62. 
SOU 2003:99, 93. 
Siehe zu diesem Trend Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten 2019 – Jahresbericht des 
Europäischen Parlaments vom April 2020, 12. 
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Einschränkungen des Zugangsrechts sind gemäss EuGH grundsätzlich eng 
auszulegen,605 doch geniesst das entsprechende EU-Organ bei der Berufung 
auf in Art. 4 Abs. 1 lit. a Transparenz-VO genannten öffentlichen Interessen ein 
weitgehendes Ermessen.606 Es ist jedoch erforderlich, dass das Interesse, auf 
welches sich eine Einschränkung des Zugangs abstützt, konkret und tatsäch-
lich beeinträchtigt wird.607 Diese Beeinträchtigung wiederum muss angemes-
sen, absehbar und nicht rein hypothetischer Art sein.608 

Für gewisse Dokumente hat der EuGH eine Vermutung der Geheimhaltung 
etabliert.609 Dies betrifft u.a. Dokumente einer Verwaltungsakte zu einem Bei-
hilfeprüfverfahren, von einem EU-Organ in einem Gerichtsverfahren einge-
reichte Akten und den Schriftverkehr zwischen der EU-Kommission und den 
anmeldenden Unternehmen oder Dritten in einem Verfahren zur Kontrolle 
von Unternehmenszusammenschlüssen.610 

3.3 Einschränkungsmöglichkeiten des Zugangsrechts (im 
Bereich des auswärtigen Handelns) 

a Ausnahmeregelung 

Art. 4 Abs. 1a dritter Spiegelstrich Transparenz-VO ermöglicht im Sinne einer 
Ausnahme vom Grundsatz der Öffentlichkeit die Einschränkung des Zugangs 
zu Dokumenten, wenn öffentliche Interessen im Hinblick auf internationale 
Beziehungen der EU dies erfordern. Im Gegensatz zu den im OSL präzis um-
schriebenen Erfordernissen für eine Geheimhaltung einer Information be-
gnügt sich der europäische Gesetzgeber in Art. 4 Abs. 1a Transparenz-VO mit 

Urteil des EuGH vom 1. Juli 2008, Königreich Schweden und Maurizio Turco gegen Rat der 
EU, C-39/05 P und C-52/05 P, EU:C:2008:374, N 36. Für eine Besprechung dieses Urteils 
siehe Heliskoski/Leino, 748. Sowie die Urteile des EuGH vom 1. Februar 2007, Jose Maria 
Sison gegen Rat der EU, C-266/05 P, EU:C:2007:75, N 63 und vom 21. September 2010, Kö-
nigreich Schweden u.a. gegen API und Kommission, C-514/07 P, EU:C:2010:541, N 73. 
Jose Maria Sison gegen Rat der EU, N 34, Urteil des EuG vom 7. Februar 2018, Access Info 
Europe gegen Kommission, T-852/16, EU:T:2018:71, N 40. 
Schweden und Turco gegen Rat der EU, N 49. 
Schweden und Turco gegen Rat der EU, N 43, Urteil des EuGH vom 21. Juli 2011, Königreich 
Schweden gegen Kommission und Mytravel Group, C-506/08 P, EU:C:2011:496, N 76. 
Urteile des EuGH vom 27. Februar 2014, Europäische Kommission gegen EnBW, C-365/12 
P, EU:C:2014:112, N 66 und ClientEarth gegen Kommission, N 77. 
Ausführlicher zur Anwendung der Transparenz-VO im Kartellverfahrensrecht Lebsanft, 
260 ff. 
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der Nennung dem Zugang entgegenstehender öffentlichen Interessen. Wer-
den diese öffentlichen Interessen durch die Zugangsgewährung beeinträch-
tigt, wird das Zugangsgesuch abgelehnt. 

Im Einklang mit der übrigen Praxis zum Recht auf Zugang zu Dokumenten 
kommt dem angefragten EU-Organ im Bereich des auswärtigen Handelns ein 
bedeutender Ermessenspielraum zu.611 Eine Prüfung muss demnach darauf be-
schränkt werden, ob die Verfahrensregeln und die Bestimmungen über die Be-
gründung der Ablehnung des Zugangsgesuchs eingehalten worden sind, der 
Sachverhalt zutrifft, bei der Tatsachenwürdigung kein offensichtlicher Fehler 
vorgekommen ist und kein Ermessensmissbrauch vorliegt.612 

Das EuG betonte auch den zwingenden Charakter der Ausnahmeregelung zum 
Schutz der internationalen Beziehungen, die im Gegensatz zu anderen Aus-
nahmen nach Art. 4 Abs. 2 und 3 Transparenz-VO nicht von einem überge-
ordneten öffentlichen Interesse an der Verbreitung der angeforderten Doku-
mente aufgehoben werden kann.613 

In Bezug auf den Rat als EU-Organ hat die Rechtsprechung zudem vorge-
bracht, dass diesem durch Titel 5 EUV primärrechtlich ein Teil der politischen 
Verantwortung für die Aussenbeziehungen übertragen worden ist.614 Entspre-
chend habe der Rat in Bezug auf die Beurteilung von politischen Folgen einen 
grossen Ermessensspielraum. 

Im Einklang mit dieser Praxis wurde die Begründung des Rates, wonach ein 
Bericht über die Menschenrechtslage in einem Drittstaat, zu dem Zugang ver-
langt wurde, zu Spannungen mit einigen Staaten führen könnte, vom EuG ak-
zeptiert.615 

Welche Art von Dokumenten nicht öffentlich sind und unter die Ausnahme ge-
mäss Art. 4 Abs. 1a dritter Spiegelstrich Transparenz-VO fallen, kann nur im 
Einzelfall ermittelt werden. Die Europäische Bürgerbeauftragte befand, dass 
der Rat den Zugang zu einem Dokument zu Recht abgelehnt hatte, das die 

Urteile des EuG vom 7. Februar 2018, Access Info Europe gegen Kommission, N 40 und vom 
27. Februar 2018, CEE Bankwatch Network gegen Kommission, T-307/16, EU:T:2018:97, 
N 77 ff. 
Jose Maria Sison gegen Rat der EU, N 64, Access Info Europe gegen Kommission, N 40. 
CEE Bankwatch Network gegen Kommission, N 98. Zum absoluten Charakter von Art. 4 
Abs. 1a dritter Spiegelstrich Transparenz-VO siehe Smith, 63. 
Urteile des EuG vom 19. Juli 1999, Hautala gegen Rat der EU, T-14/98, EU:T:1999:157, N 71 
und vom 7. Februar 2002, Kuijer gegen Rat der EU, T-211/00, EU:T:2002:30, N 53. 
Hautala gegen Rat der EU, N 73. 
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Empfehlung der EU-Kommission an den Rat enthielt, der EU-Kommission ein 
Mandat für Verhandlungen mit Russland über den Betrieb der Gaspipeline 
Nord Stream 2 zu erteilen.616 So sei aufgrund des Inhalts der Informationen, 
welche Verhandlungen im strategisch bedeutenden Energiesektor betrafen, 
anzunehmen gewesen, dass die Gewährung des Zugangs die internationalen 
Beziehungen negativ beeinträchtigen würden.617 

b Ursprungskontrolle und weitere Nutzungsbeschränkungen 

Nebst der Ausnahmebestimmung im Bereich der internationalen Beziehungen 
sieht die Transparenz-VO weitere Instrumente vor, die dem Zugang zu Doku-
menten entgegenstehen können. 

Ein zum schwedischen Zugangsrecht gewichtiger Unterschied besteht bspw. 
in der Ursprungskontrolle. Diese in Art. 5 Transparenz-VO enthaltene Bestim-
mung besagt, dass bei von EU-Organen stammenden Dokumenten im Besitz 
eines Mitgliedstaates das betreffende EU-Organ über die Gewährung des Zu-
gangs entscheidet, sofern nicht klar ist, dass das Dokument geheim bzw. öf-
fentlich ist. 

Darüber hinaus besteht für Mitgliedstaaten mit Art. 4 Abs. 5 Transparenz-VO 
ein weiteres Instrument, um die Verbreitung von Dokumenten potenziell ein-
zuschränken. So kann ein Mitgliedstaat das EU-Organ ersuchen, ein aus dem 
betreffenden Mitgliedstaat stammendes Dokument nicht ohne die Gewährung 
der vorherigen Zustimmung zu verbreiten. 

Diese Formulierung hat in der Praxis zu unterschiedlichen Interpretationen 
geführt. Während das EuG den Zweck von Art. 4 Abs. 5 Transparenz-VO darin 
sieht, nationalen Zugangsregelungen auf europäischer Ebene Geltung zu ver-
schaffen,618 hat der EuGH diese Interpretation relativiert.619 Das EuG führte zu 

Entscheid der Europäischen Bürgerbeauftragten vom 27. März 2019 in der Sache 1611/
2019/KR über die Weigerung des Rates, der Öffentlichkeit Zugang zu Dokumenten betref-
fend die Gaspipeline Nord Stream 2 zu gewähren. 
Entscheid der Europäischen Bürgerbeauftragten vom 27. März 2019 in der Sache 1611/
2019/KR, N 19. 
Urteile des EuG vom 17. September 2003, Mara Messina gegen Kommission, T-76/02, 
EU:T:2003:235, N 41 und vom 30. November 2003, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds 
gegen Kommission, T-168/02, EU:T:2004:346, N 58 und vom 17. März 2005, Isabella Scip-
pacercola gegen Kommission, T-187/03, EU:T:2005:108, N 34. 
Urteil des EuGH vom 18. Dezember 2007, Schweden gegen Kommission, C-64/05 P, 
EU:C:2007:802, N 61 ff. 

616 

617 

618 

619 

Teil 7: Regelungen auf europäischer Ebene

140



Art. 4 Abs. 5 Transparenz-VO aus, dass Mitgliedstaaten keinerlei Gründe für 
die Verweigerung der Verbreitung eines der von ihnen stammenden Doku-
mente nennen müssen.620 

In der Folge prüfte das betreffende EU-Organ die Zulässigkeit der Weigerung 
des Mitgliedstaats aufgrund eines möglicherweise entgegenstehenden öffent-
lichen Interesses am Zugang zum entsprechenden Dokument auch nicht. Das 
entsprechende EuG-Urteil wurde vom EuGH für nichtig erklärt.621 

Zwar sei für die Verbreitung von Dokumenten im Rahmen von Art. 4 Abs. 5 
Transparenz-VO tatsächlich die Zustimmung des Mitgliedstaates nötig,622 

doch dürfe diese nicht die Form eines allgemeinen und bedingungslosen Ve-
torechts des Mitgliedstaates annehmen. Andernfalls – so der EuGH – würden 
die Ziele der Transparenz-VO missachtet.623 

Entsprechend fordert die Praxis von den Mitgliedstaaten eine auf die Ausnah-
meregelungen der Art. 4 Abs. 1-3 Transparenz-VO gestützte Begründung für 
den Widerspruch gegen die Verbreitung eines von ihm stammenden Doku-
ments.624 Dem EU-Organ steht gemäss EuGH ein Recht auf Überprüfung des 
Widerspruchs zu, ansonsten ist das EU-Organ aber an die Begründung des 
Mitgliedstaates gebunden.625 

Dritten gemäss Art. 3b Transparenz-VO, die nicht Mitgliedstaaten sind, 
kommt eine weniger privilegierte Stellung zu. Sie werden von EU-Organen ge-
mäss Art. 4 Abs. 4 Transparenz-VO nur dann konsultiert, wenn weitergehende 
Informationen zur Beurteilung notwendig sind, ob Ausnahmebestimmungen 
gemäss Art. 4 Abs. 1 und 2 Transparenz-VO anwendbar sind oder nicht. 

Dies kommt nicht der Ermittlung der Haltung der betroffenen Dritten zur Ge-
währung des Zugangs zu einem Dokument gleich.626 Demgegenüber hat ein 
Urheber eines Dokuments in Schweden keinerlei Kontrolle über die Gewäh-
rung des Zugangs zu einem amtlichen Dokument durch die Behörden.627 

IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gegen Kommission, N 59. 
Schweden gegen Kommission, N 100. 
Schweden gegen Kommission, N 45. 
Schweden gegen Kommission, N 60. 
Schweden gegen Kommission, N 89 und Stichting Greenpeace Nederland und PAN Europe 
gegen Kommission, N 40 ff. 
Schweden gegen Kommission, N 89. Dazu näher Frenz, N 4654, und Rossi/Vinagre e Silva, 
218 f. 
Frenz, N 4656. 
Reichel, svenska förvaltningsmodellen, 61. 
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3.4 Berichterstattung 

Die von der Transparenz-VO erfassten EU-Organe erstatten gemäss Art. 17 
Abs. 1 Transparenz-VO jährlich Bericht über u.a. die Anzahl eingegangener Zu-
gangsgesuche und die Gründe für die Ablehnung von Gesuchen. In der Folge 
sollen die Berichterstattungen der EU-Kommission, des Rates und des Euro-
päischen Parlaments bezüglich der Anwendung der Transparenz-VO im aus-
wärtigen Handeln betrachtet werden. 

a EU-Kommission 

Nebst generellen Ausführungen zu den Bemühungen der EU-Kommission um 
Transparenz in ihrem Tätigkeitsgebiet legt die EU-Kommission u.a. Rechen-
schaft über behandelte Zugangsgesuche ab und informiert über die gerichtli-
che Überprüfung von Zugangsgesuchen.628 

Der Berichterstattung ist zu entnehmen, dass die Ausnahme gemäss Art. 4 
Abs. 1a dritter Spiegelstrich Transparenz-VO bei Erstanträgen gemäss Art. 7 
Transparenz-VO in 5,3% der Fälle zur Anwendung kommt.629 Dieser Anteil 
steigt bei Zweitanträgen gemäss Art. 8 Transparenz-VO auf 18.4%, wobei dies 
eine signifikante Steigerung im Vergleich zu den Vorjahren bedeutet.630 Eine 
Begründung für die Steigerung lässt sich dem Bericht nicht entnehmen. 

b Rat 

Bei den Ratsdokumenten wurde die Ausnahme gemäss Art. 4 Abs. 1a dritter 
Spiegelstrich Transparenz-VO im Jahr 2020 in 15.5% der Fälle angeführt, um 
den Zugang zu Dokumenten bei Erstanträgen nach Art. 7 Transparenz-VO ab-
zulehnen.631 

Zuletzt im Bericht der Kommission über die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1049/
2001 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen Parlaments, 
des Rates und der Kommission im Jahr 2019 vom 15. September 2020, KOM (2020) 561 
endg. 
Bericht der Kommission über die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001, 4.2.1. 
Bericht der Kommission über die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001, 4.2.2. 
Neunzehnter Jahresbericht des Rates über die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1049/
2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2001 über den Zugang der 
Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommis-
sion vom 21. April 2021, 7090/21, 12. 
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Häufig wurde ein Zugangsgesuch aufgrund des Zusammentreffens mehrerer 
Ausnahmeregelungen verweigert, wobei die Ausnahme nach Art. 4a Abs. 1 drit-
ter Spiegelstrich Transparenz-VO jeweils am häufigsten angeführt wurde.632 

Auch bei den Zweitanträgen werden Zugangsgesuche am häufigsten aufgrund 
mehrerer Ausnahmebestimmungen abgelehnt.633 Im Vorjahr spielte Art. 4a 
Abs. 1 dritter Spiegelstrich Transparenz-VO eine wichtige Rolle bei der Be-
schränkung des Zugangs zu Dokumenten.634 

c Europäisches Parlament 

Keine grosse Rolle scheint die Ausnahme gemäss Art. 4 Abs. 1a dritter Spiegel-
strich Transparenz-VO bei der Behandlung von Zugangsgesuchen beim Euro-
päischen Parlament zu spielen.635 Am häufigsten werden Zugangsgesuche mit 
Verweis auf Art. 4 Abs. 1b Transparenz-VO und den Schutz der Privatsphäre 
sowie Art. 4 Abs. 3 Transparenz-VO und den Schutz des Entscheidungsprozes-
ses eines Organs abgelehnt.636 

3.5 Ausblick 

Die in die Jahre gekommene Transparenz-VO harrt weiterhin seiner Revi-
sion.637 Bereits 2007 veröffentlichte die EU-Kommission ein Grünbuch mit ei-
nigen Vorschlägen zu Verbesserung der Transparenz-VO.638 Ein 2008 vor-

Neunzehnter Jahresbericht des Rates über die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1049/
2001, 12. 
Neunzehnter Jahresbericht des Rates über die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1049/
2001, 13. 
Achtzehnter Jahresbericht des Rates über die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1049/
2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2001 über den Zugang der 
Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommis-
sion vom 27. April 2020, 7483/2, 6. 
Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten 2019 – Jahresbericht des Europäischen Parla-
ments vom April 2020, 9. 
Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten 2019 – Jahresbericht des Europäischen Parla-
ments vom April 2020, 9. 
Hierzu Hillebrandt/Curtin/Meijer, 15 ff. 
Grünbuch der Kommission, Recht auf Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten im Besitz 
der Organe der Europäischen Gemeinschaft, ein Überblick vom 18. April 2007, KOM (2007) 
185 endg. 
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gelegter Revisionsvorschlag,639 welcher einerseits die bis dahin ergangene 
Rechtsprechung sowie die Angleichung an die Vorschriften der Århus-VO be-
rücksichtigen sollte, wurde 2011 aktualisiert, um sich an die Besonderheiten 
des Lissabonvertrages anzupassen.640 

Das Parlament, welches seinen Standpunkt bereits mitgeteilt hat und den Vor-
schlag der EU-Kommission in vielerlei Hinsicht als zu restriktiv ansieht,641 hat 
sein Missfallen über die Verzögerung gegenüber dem Rat mehrfach kundge-
tan.642 

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über den Zu-
gang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der 
Kommission vom 30. April 2008, KOM (2008) 229 endg. 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung 
der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten 
des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission vom 21. März 2011, KOM 
(2011) 317 endg. 
Legislative Entschliessung des Europäischen Parlaments zu dem Vorschlag für eine Ver-
ordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über den Zugang der Öffentlichkeit 
zu Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission vom 15. De-
zember 2011, ABl. C 168E vom 14. Juni 2013, 159. 
Entschliessung des Europäischen Parlaments zu der Halbzeitbilanz des Stockholmer Pro-
gramms vom 2. April 2014, ABl. C 408 vom 30. November 2011, 8, N 31, Entschliessung 
des Europäischen Parlaments zur Blockade der Revision der Transparenz-VO vom 12. Juni 
2013, ABl. C 65 vom 19. Februar 2016, 102. 
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Teil 8: Schlussbetrachtungen 

Kapitel 1: Öffentlichkeitsprinzip im auswärtigen 
Handeln 

I. Auswärtiges Handeln als strukturell anders geregelter 
Politikbereich 

Wie die Praxis die einschlägigen Bestimmungen zur Geheimhaltung im aus-
wärtigen Handeln im weiteren Sinne gemäss OSL interpretiert, soll an dieser 
Stelle nicht erneut ausgeführt werden.643 Hingegen sind einige grundlegen-
dere Gedanken zum Öffentlichkeitsprinzip im auswärtigen Handeln angezeigt. 
Zunächst gilt es festzustellen, dass das schwedische Öffentlichkeitsprinzip 
auch im auswärtigen Handeln eine starke formelle Stellung innehat. 

Die detaillierte verfassungsrechtliche Regelung des Öffentlichkeitsprinzips in 
Kombination mit der weitgehenden Unabhängigkeit der myndigheter, die auch 
bei der Beurteilung von Zugangsgesuchen zum Tragen kommt, und den Be-
stimmungen zur meddelarfrihet sind starke rechtliche Instrumente, die zur 
Herstellung und Wahrung von Transparenz im auswärtigen Handeln beitra-
gen.644 

Dennoch bestehen Anhaltspunkte, dass sich das auswärtige Handeln hinsicht-
lich der Geltung des Öffentlichkeitsprinzips strukturell von anderen Politik-
bereichen unterscheidet. Hiervon zeugen Spezialbestimmungen, wie die Zu-
ständigkeit des Aussenministers bei der Prüfung von Zugangsgesuchen, die 
Informationen von grosser Bedeutung für die nationale Sicherheit im Anwen-
dungsbereich von Kap. 15 § 1 OSL betreffen.645 

Auch deuten Ausnahmen für das Aussenministerium und die Auslandsreprä-
sentationen bei der Erfassung gewisser Merkmale von amtlichen Dokumenten 
im Rahmen der Geschäftsverwaltung und die Pflicht von myndigheter,646 den 
Aussenminister bei Gesuchen um Zugang zu amtlichen Dokumenten mit In-
formationen mit Bedeutung für die Beziehungen mit einem anderen Staat oder 

Hierzu vorne, Teil 5 Kapitel 1 VI. und Teil 5 Kapitel 2 VI. 
Zur Unabhängigkeit der myndigheter siehe vorne, Teil 2 Kapitel 2 II. Zur meddelarfrihet 
siehe vorne, Teil 2 Kapitel 3 III.3.1. 
Hierzu siehe vorne, Teil 3 Kapitel 2 V. 
Hierzu siehe vorne, Teil 3 Kapitel 2 II. 
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einer internationalen Organisation zu informieren,647 darauf, dass in der Aus-
senpolitik heikle Abwägungen mit gewichtigen politischen Interessen vorge-
nommen werden müssen, die geheim bleiben sollen. 

Der Gerichtspraxis lässt sich entnehmen, dass die Gerichte Zugangsgesuche, 
die amtliche Dokumente mit heiklen politischen Beurteilungen im Bereich des 
auswärtigen Handelns betreffen, ablehnen.648 

II. Internationalisierung und weitere Entwicklungen 

Weiter haben Entwicklungen wie die Internationalisierung der Verwaltungstä-
tigkeit durch EU-Rechtsakte und andere völkerrechtliche Abkommen zu ver-
stärktem Druck auf das schwedische Öffentlichkeitsprinzip geführt. Dies weil 
durch den verstärkten Informationsaustausch nun zusätzliche Behörden die 
Geheimhaltungsbestimmungen im auswärtigen Handeln anwenden müssen. 
Die Frage, inwiefern Informationen, die im Rahmen der Zusammenarbeit mit 
anderen EU-Mitgliedstaaten oder EU-Organen und völkerrechtlichen Abkom-
men ausgetauscht werden, öffentlich sind oder nicht, wird je nach Bereich 
sehr unterschiedlich geregelt. 

Ein Anhaltspunkt für den gestiegenen Druck auf das schwedische Öffentlich-
keitsprinzip ist die Einführung der Bestimmung zur Geheimhaltung in der in-
ternationalen Zusammenarbeit. Die Einführung diente dem legitimen Inter-
esse Schwedens, international als zuverlässiger Partner wahrgenommen zu 
werden, schwächte allerdings das Öffentlichkeitsprinzip.649 

Nebst dem auf der schwedischen Rechtsordnung lastenden Anpassungsdruck 
sind weitere Entwicklungen, die auf eine Schwächung des Öffentlichkeitsprin-
zips hinauslaufen, zu beobachten. Auch wenn dies nicht primär im Bereich 
des auswärtigen Handelns zu beobachten ist, so haben die Reorganisation von 
myndigheter und die Privatisierung verschiedener insbesondere auf kommu-
naler Ebene verantworteten Aufgaben,650 die Anzahl der myndigheter, auf die 
das Öffentlichkeitsprinzip Anwendung findet, rein numerisch verringert.651 

Hierzu weiter vorne, Teil 3 Kapitel 2 V. 
RÅ 1998 not. 69, RÅ 1998 not. 118. 
Hierzu vorne, Teil 5 Kapitel 2 II. 
Heuman, N 43 zu Kap. 2 § 4 TF. 
Bergström/Ruotsi, 49. Ein Beispiel für eine behördliche Reorganisation mit Auswirkungen 
für das Öffentlichkeitsprinzip findet sich bei Höök, sekretess mellan myndigheter, 31. 
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Durch die Verringerung der Anzahl myndigheter nimmt die Anzahl Weiter-
leitungen ab (expediering). Auch dies führt zu einer geringeren Anzahl amtli-
cher Dokumente, was wiederum die Wirkung des Öffentlichkeitsprinzips ein-
schränkt. 

III. Zurückhaltende Behörden 

Es ist zu beobachten, dass myndigheter die ihnen obliegende Abwägung ver-
schiedener Interessen unter Kap. 15 § 1a OSL nur sehr summarisch vorneh-
men. Häufig nehmen Stellungnahmen ausländischer Behörden zu Gesuchen 
um Zugang zu amtlichen Dokumenten ein sehr grosses Gewicht bei der Be-
urteilung ein, ob das Gewähren des Zugangs die Schadenserfordernisse von 
Kap. 15 § 1 OSL bzw. Kap. 15 § 1a OSL erfüllt.652 Diese weit verbreitete Behör-
denpraxis wird durch die Gerichte nur selten korrigiert.653 

Weiter muss die Rolle des schwedischen Aussenministeriums betrachtet wer-
den, welches Gesuche um Zugang zu amtlichen Dokumenten im Bereich des 
auswärtigen Handelns häufig selber behandeln muss oder gewichtige Stel-
lungnahmen abgibt, wenn andere myndigheter mit Zugangsgesuchen konfron-
tiert sind, die eine Beurteilung nach Kap. 15 OSL verlangen. 

Einerseits agiert das Aussenministerium auf internationaler Ebene durchaus 
als Verfechter eines weitgehenden Öffentlichkeitsprinzips.654 Dies wird aller-
dings kontrastiert durch eine wenig liberale Praxis, was Gesuche um Zugang 
zu amtlichen Dokumenten an die eigene Behörde angeht. Dies belegen die ver-
schiedenen Untersuchungen rund um die Bewerbung Schwedens um einen 
Sitz im UNO-Sicherheitsrat.655 

Es ergibt sich daraus ein spannungsgeladenes Bild, in dem das Öffentlichkeits-
prinzip im auswärtigen Handeln zwar ebenfalls Geltung hat wie in anderen Po-
litikbereichen auch, doch in der Praxis schleichend geschwächt wird. Mit Blick 
auf die Zukunft kann zudem festgestellt werden, dass die Handlungsfähigkeit 
auf internationaler Ebene, die eine eher eingeschränkte Geltung des Öffent-
lichkeitsprinzips im Bereich des auswärtigen Handelns erfordert, höher ge-
wichtet wird als das Hochhalten des Öffentlichkeitsprinzips. 

Hierzu weiter vorne, Teil 5 Kapitel 1 IV.2. und Teil 5 Kapitel 2 IV.2. 
Hierzu weiter vorne, Teil 5 Kapitel 1 IV.2. 
Bspw. durch Interventionen auf Seiten von Gesuchstellern vor dem EuGH. Hierzu weiter 
vorne, Teil 7 Kapitel 2 II.1. 
Hierzu weiter vorne, Teil 4 Kapitel 2 II.2. 
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So soll bspw. der strafrechtliche Schutz für sensitive Informationen, die im 
Rahmen der internationalen Zusammenarbeit für Frieden und Sicherheit be-
arbeitet werden, durch eine Verschärfung des strafrechtlichen Spionagetatbe-
standes verstärkt werden.656 

Vgl. hierzu SOU 2017:70, 451 ff. 656 
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Kapitel 2: Schwedisches Öffentlichkeitsprinzip im 
Kontext der EU 

I. Keine formaljuristische Unvereinbarkeit mit dem 
EU-Recht 

Die schwedische Rechtsordnung generell und das Öffentlichkeitsprinzip im 
Speziellen haben durch den Beitritt zur EU und der Ratifizierung der EMRK 
grosse Umwälzungen erlebt.657 Hierbei spielen (rechts)kulturelle Aspekte eine 
erhebliche Rolle. Als Stichworte seien hier Diskrepanzen beim Zugang zu ei-
nem unabhängigen Gericht in Verwaltungsverfahren sowie dem Wert von Per-
sönlichkeitsrechten wie dem Recht auf Privatsphäre zwischen der schwedi-
schen und kontinentaleuropäischen Rechtskultur erwähnt.658 

Verschiedentlich musste der schwedische Gesetzgeber aufgrund von EuGH-
Urteilen Änderungen vornehmen, um die Vereinbarkeit des nationalen Rechts 
mit dem EU-Recht sicherzustellen. Zu diesen Bereichen zählen u.a. die Regu-
lierung des Alkoholverkaufs,659 der Grundsatz ne bis in idem im Steuerstraf-
recht660 und das Sozialversicherungsrecht.661 

Die Bedenken um die Auswirkungen der EU-Mitgliedschaft auf das Öffent-
lichkeitsprinzip bestanden bereits im Vorfeld des Beitritts und veranlasste die 
damalige Regierung dazu, auf eine entsprechende Erklärung zum Beitrittsab-
kommen hinzuwirken.662 

Darin heisst es, dass das Öffentlichkeitsprinzip, insbesondere das Recht auf 
Zugang zu amtlichen Dokumenten und das Grundrecht auf freie Meinungs-
äusserung, grundlegende Prinzipien sind und sein werden, welche einen Teil 

Reichel/Åhman, 23. 
Hierzu weiter vorne, Teil 2 Kapitel 1 II.2. 
Bernitz, förhandsavgöranden, 36 ff. 
Bernitz, förhandsavgöranden, 41 ff. 
Bernitz, förhandsavgöranden, 46 ff. 
Erklärung Nr. 47 im Vertrag zwischen den EU-Mitgliedstaaten und dem Königreich Nor-
wegen, der Republik Österreich, der Republik Finnland und dem Königreich Schweden 
über den Beitritt zur Europäischen Union, ABl. C 241 vom 29. August 1994, 9. 
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des verfassungsmässigen, politischen und kulturellen Erbes Schwedens aus-
machen. Eine ähnliche allerdings weniger weitgehende Erklärung ist auch Teil 
des finnischen Beitrittsabkommens.663 

Die damaligen EU-Staaten antworteten ihrerseits auf diese Erklärung, indem 
sie die schwedische Erklärung zur Kenntnis nahmen und erklärten, davon 
auszugehen, dass Schweden als EU-Mitgliedstaat das Gemeinschaftsrecht re-
spektiert. Die beidseitigen Erklärungen erkannten das sich auftuende Span-
nungsfeld damit bereits frühzeitig, ohne dass eine mögliche Lösung vorge-
spurt wurde. So verblieb man in Schweden angesichts der beträchtlichen 
rechtlichen und faktischen Unterschiede im Bereich des Öffentlichkeitsprin-
zips vorsichtig und hinsichtlich der möglichen Auswirkungen abwartend.664 

Im Öffentlichkeitsprinzip spiegelt sich das Spannungsfeld zwischen der ver-
einheitlichenden Kraft des EU-Rechts sowie dessen Vorrang vor nationalem 
Recht und dem Bewahren nationaler juristischer Traditionen. 

Auf der juristischen Ebene des Spannungsfelds kann konstatiert werden, dass 
das schwedische Öffentlichkeitsprinzip nicht grundsätzlich mit EU-Recht 
konfligiert. Für diese These spricht auch, dass die EU-Kommission bislang 
noch keine Massnahmen ergriffen hat, um Schweden zu einer Abkehr vom 
weitgehenden Öffentlichkeitsprinzip bzw. der Bestimmungen zur meddelar-
frihet zu bewegen.665 Und auch vor dem EuGH ist soweit ersichtlich noch 
kein Verfahren hängig, welches bspw. konkrete Vorrangsfragen zwischen dem 
schwedischen Öffentlichkeitsprinzip sowie dem im EU-Recht durch die 
DSGVO regulierten Recht auf Privatsphäre bzw. dem Schutz von Personenda-
ten beantwortet.666 

Die schwedische Praxis wiederum hat bereits verschiedene Fragen in diesem 
Spannungsfeld beantwortet, wobei bislang keine Unvereinbarkeiten zwischen 
schwedischem Recht und der DSGVO festgestellt wurden. In 2021 ref. 10 er-
kannte der HFD bspw. im Bereich des Sozialversicherungsrechts keine Ver-
letzung des Zweckbindungsgebots nach Art. 5 Abs. 1 lit. b DSGVO und der 

Erklärung Nr. 45 im Vertrag zwischen den EU-Mitgliedstaaten und dem Königreich Nor-
wegen, der Republik Österreich, der Republik Finnland und dem Königreich Schweden 
über den Beitritt zur Europäischen Union, ABl. C 241 vom 29. August 1994, 9. 
Norström, 182. 
Ausführlich zum Verhältnis der meddelarfrihet zum internationalen Recht Ruotsi, svensk 
yttrandefrihet, 293 ff. 
Reichel/Åhman, 59. 
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vergleichsweise liberalen schwedischen Regelung zur Datenbekanntgabe zwi-
schen zwei Verwaltungsbehörden nach Kap. 6 § 5 OSL.667 Die schwedische 
Praxis anerkennt grundsätzlich den Vorrang des EU-Rechts an.668 

II. Rechtskulturell bedingte Unterschiede 

Jedoch nehmen die Reibungspunkte durch den verstärkten Austausch zwi-
schen schwedischen myndigheter und der EU zu, wodurch die Unterschiede 
im Umgang mit der Transparenz im Verwaltungshandeln häufiger an die Ober-
fläche treten. 

Während sich durch die Jahrhunderte lange Tradition in Schweden eine fein 
austarierte Praxis, ein funktionierendes Gefüge zwischen den verschiedenen 
Behörden und Staatsgewalten sowie ein in der Bevölkerung weit verbreitetes 
Wissen über das Öffentlichkeitsprinzip etabliert haben, bleibt der Zugang zu 
Dokumenten auf EU-Ebene nicht zuletzt aufgrund der unübersichtlichen Or-
ganisation der Eigenverwaltung schwierig.669 Im Übrigen sind in diesem Gebiet 
auch die nationalen Unterschiede der Mitgliedstaaten augenfällig.670 

Als mögliches Instrument zur Entschärfung dieser Unterschiede zwischen der 
schwedischen und der in der EU vorherrschenden Auffassung zum Öffentlich-
keitsprinzip kann Art. 4 Abs. 2 EUV und die entsprechende Rechtsprechung 
des EuGH gesehen werden.671 Gemäss SCHMAUCH könnte diese Bestimmung 
Schweden im Kampf um die Erhaltung des traditionellen Öffentlichkeitsprin-
zips als wichtiges Instrument dienen, hat die Rechtsprechung den Wert des 
genannten Artikels als Mittel zur Balancierung nationaler Identität mit Vorga-
ben des EU-Rechts und dessen Vorrang erkannt.672 

HFD 2021 ref. 10. 
Bernitz, förhandsavgöranden, 89. 
Reichel, offentlighet i en integrerad förvaltning, 58, dies., svenska förvaltningsmodellen, 
72. 
Siehe die Übersicht bei Jäderblom, 347 ff. 
Schmauch, 521. 
So Urteile des EuGH vom 22. Dezember 2010, Ilonka Sayn-Wittgenstein gegen Landes-
hauptmann von Wien, C-208/09, EU:C:2010:806, vom 12. Mai 2011, Malgožata Runevic-
Vardyn und Łukasz Paweł Wardyn gegen Vilniaus miesto savivaldyb s administracija u.a., 
C-391/09, EU:C:2011:291 und vom 16. April 2013, Anton Las gegen PSA Antwerp NV, C-202/
11, EU:C:2013:239, mit Bezug zur Personenfreizügigkeit. 
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Weiter hat Schweden gerade im Bereich des auswärtigen Handelns einschlä-
gige Bestimmungen eingeführt, um Geheimhaltungsinteressen in der inter-
nationalen Zusammenarbeit besser berücksichtigen zu können, was mit einer 
Schwächung des Öffentlichkeitsprinzips einherging.673 

Nebst den rechtkulturell bedingten, unterschiedlichen Sichtweisen auf das 
Öffentlichkeitsprinzip sind die politischen Implikationen zu betrachten. Die 
Hoffnungen der schwedischen Regierung, dass den Bemühungen in der EU um 
mehr Transparenz insbesondere im Rat durch den Beitritt mehrerer nordi-
scher Länder mit weit reichendem Öffentlichkeitsprinzip ein Schub verliehen 
werden könnte, bewahrheiteten sich in dieser Form nicht.674 

Zwar brachte die Einführung der Transparenz-VO Besserung auf dem Gebiet 
der Öffentlichkeit von amtlichen Dokumenten, was als Erfolg für Schweden 
betrachtet werden kann.675 Doch zeigt die weiterhin aufgeschobene Revision 
der Transparenz-VO, dass nicht ein Sinneswandel im eigentlichen Sinne statt-
gefunden hat. 

So ist die Stärkung des Öffentlichkeitsprinzips insbesondere auch dem EuGH 
zu verdanken, welcher die Bestimmungen der Transparenz-VO auf eine Weise 
ausgelegt hat, die Bürgerinnen und Bürgern effektiven Zugang zu Dokumenten 
ermöglicht und die EU-Organe zwingt, Ausnahmen vom Zugang präzis zu be-
gründen.676 Damit hat das Recht auf Zugang zu Dokumenten auf europäischer 
Ebene den Status eines Grundrechts erlangt.677 

Gerade auch im Bereich des auswärtigen Handelns kann zumindest bei der 
EU-Kommission ein vorsichtiges Umdenken in Sachen Transparenz festge-
stellt werden. So werden jeweils Zusammenfassungen von Verhandlungsrun-
den zu Freihandelsabkommen publiziert.678 

Hierzu weiter vorne, Teil 5 Kapitel 2 II. 
Prop 1994/95:112, 18. 
Craig, 399. 
Hierzu weiter vorne, Teil 7 Kapitel 2 II.1. 
Curtin/Mendes, 108. 
Hierzu weiter vorne, Teil 7 Kapitel 2 II.2. 
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III. Unklare Strategie bei der Weiterentwicklung des 
Öffentlichkeitsprinzips 

Während Schweden durch den EU-Beitritt die Möglichkeit gewann, auf die 
EU-Organe und deren Politik einzuwirken und dies mit einigem Erfolg tat, sah 
sich das Land umgekehrt verpflichtet, EU-Recht sowie Praktiken zu überneh-
men, die dem schwedischen Verständnis von Transparenz nicht entsprechen. 
Ob nun die Möglichkeit, das Öffentlichkeitsprinzip nach Europa zu exportie-
ren, den entstandenen Druck auf das Öffentlichkeitsprinzip auf heimischem 
Territorium überwiegt, ist nach wie vor Gegenstand von Debatten in Politik 
und Wissenschaft. 

ÖSTERDAHL geht angesichts der zunehmenden Internationalisierung, die so gut 
wie alle Politikbereiche erfasst hat, sowie der verbreiteten Skepsis von aus-
ländischen Staaten und internationalen Organisation hinsichtlich allzu gros-
ser Transparenz davon aus, dass das Öffentlichkeitsprinzip weiter unter Druck 
geraten wird.679 Dasselbe konstatieren ABRAHAMSSON/JERMSTEN, die im Gegen-
satz zu Ersterer allerdings fordern, Schwedens Glaubwürdigkeit auf EU-Ebene 
nicht durch zu liberale Transparenzbestimmungen weiter zu gefährden.680 

LAMBERTZ betrachtet es dagegen als wichtig, die umfassenden Bestimmungen 
zur Meinungsäusserungsfreiheit auf Verfassungsstufe beizubehalten und nicht 
allzu bereitwillig aufgrund von Schwierigkeiten mit der EU-Mitgliedschaft 
aufzugeben.681 Die starke Verankerung auf Verfassungsstufe ist dabei Vor- und 
Nachteil zugleich. So beweist sie das Gewicht und die Bedeutung, welche 
Schweden dem Öffentlichkeitsprinzip zumisst, worauf auf internationaler 
Ebene verwiesen werden kann. 

Gleichzeitig entsteht durch den steigenden Einfluss des EU-Rechts auf 
Schwedens Rechtssystem ein Risiko für die Verwässerung des schwedischen 
Modells. Letztere würde angesichts der starken verfassungsrechtlichen Ver-
ankerung noch schmerzhafter.682 

Im Zusammenhang mit dem EU-Beitritt ist ein weiterer, den schwedischen 
Ansprüchen an Offenheit und Transparenz nicht besonders zuträglicher Um-
stand zu beobachten. So haben Regierung und Verwaltung mit der Verlage-

Österdahl, offentlighetsprincipen och det internationella samarbetet, 254 und dieselbe, 
offentlighetsprincipen – en ytterligare kommentar, 505. 
Abrahamsson/Jermsten, 216. 
Lambertz, 445 
Jermsten, 188. 
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rung von Gesetzgebungskompetenzen vom schwedischen Parlament zum Rat 
und zum Europäischen Parlament eine stärkere Rolle erlangt.683 Dass die Re-
gierung Schweden im Rat vertritt, der zusammen mit dem Europäischen Par-
lament als Co-Gesetzgeber amtet, ist eine gewichtige Konsequenz hiervon. 

Da die Entscheidfindung in Regierung und Verwaltung jedoch weniger demo-
kratisch und transparent erfolgt als im Parlament, hat der EU-Beitritt dazu ge-
führt, dass die Bevölkerung weniger Einsicht in wichtige Entscheidprozesse 
hat.684 

Eine Expertenkommission hat Vorschläge gemacht, die darauf abzielen, dass 
Regierung und Verwaltung die Transparenz und Kommunikation rund um Ge-
schäfte, die auf EU-Ebene geführt werden, erhöhen bzw. verstärken.685 Ob 
diese Vorschläge diese vielmehr strukturelle Verlagerung von Kompetenzen 
zur Regierung und die damit einher gehende weniger demokratische und 
transparente Entscheidfindung zu vermindern schaffen, ist aus Sicht des Au-
tors eher unwahrscheinlich. 

Für ein Land, das noch 1994 das Öffentlichkeitsprinzip zu seinem verfassungs-
mässigen, politischen und kulturellen Erbe zählte und Offenheit als Garant für 
Demokratie, Rechtsstaat und gute Verwaltung erachtete,686 sind dies keine er-
mutigenden Befunde. 

Während festgehalten werden kann, dass insbesondere das Recht auf Zugang 
zu amtlichen Dokumenten sich in der EU und in den Mitgliedstaaten etabliert 
hat, lässt die schwedische Regierung nicht erkennen, wie es die Weiterent-
wicklung dieses Rechts auf EU-Ebene vorantreiben will. Nicht nur, um das Öf-
fentlichkeitsprinzip auf EU-Ebene zu stärken, sondern auch, um das schwedi-
sche Öffentlichkeitsprinzip zu schützen.687 

Mit der Ratifizierung der Konvention über den Zugang zu amtlichen Doku-
menten des Europarats hat Schweden einen Schritt zur Etablierung eines völ-
kerrechtlich geregelten Öffentlichkeitsprinzips gemacht. Inwiefern ein mittels 
völkerrechtlichen Abkommen gestärktes Öffentlichkeitsprinzip bspw. im Rah-

SOU 2016:10, 37. 
Reichel/Åhman, 30. 
SOU 2016:10, 86. 
Jäderblom, 378. 
Reichel, offentlighet i en integrerad förvaltning, 60. 
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men von internationalen und zwischenstaatlichen Organisationen oder bila-
teralen Abkommen den schleichenden Bedeutungsverlust auf nationaler Stufe 
kompensieren kann, bleibt offen.688 

Dazu kritisch Reichel, openness and transparency, 952. 688 
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Kapitel 3: Persönliche Erfahrungen des Autors 

Und zuletzt einige wenige Betrachtungen persönlicher Art. Der Schreibende 
konnte selbst vom weitgehenden Zugang zu amtlichen Dokumenten profitie-
ren und auf diese Weise, Zugang zu nicht publizierten Urteilen und Berichten 
des Aussenministeriums gewinnen. Das Verfahren via teilweise hierfür einge-
richtete Gesuchseingabemasken auf den entsprechenden Internetseiten war 
reibungsfrei und die Gewährung des Zugangs via Email erfolgte rasch. 

Letzterer Umstand war wohl auch dem hinsichtlich Geheimhaltung unbe-
denklichen Inhalt der Zugangsgesuche geschuldet. Dennoch gewann der 
Schreibende generell den Eindruck, dass die Zugangsgesuche wohlwollend, 
unvoreingenommen und unbürokratisch entgegengenommen und beantwor-
tet werden. 
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